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Eine Bühne für be-
sonders anspruchs-
volles Design bie-
tet sich in Kürze 
im Grassi Museum 
für Angewandte 
Kunst: Vom 20. bis 
22. Oktober öff-
net die Grassimes-
se hier ihre Türen
und zeigt das ex-
travagante Oevre
von 140 Ausstel-
lerinnen und Aus-
stellern aus acht
europäischen Län-
dern. Ausgewählt
hat die Jury außer-
dem Künstler aus 
Südkorea, Taiwan, 
Japan, Südafrika 
und Israel. Und 
auch der Nach-

Grassimesse 
öffnet wieder

Den Mut, alte Wege zu verlassen
Blick zurück und nach vorn: Leipzig begeht am 9. Oktober den Tag der Friedlichen Revolution ‘89 mit Friedensgebet, Rede und Lichtfest 

Beacon of Hope, Trabis in Prag, und Freude aufs Lichtfest: Marit Schulz (Prokuristin LTM GmbH), Andreas Reuter (Leiter Kam-
merchor), OBM Burkhard Jung, Michael Kölsch (Sprecher Initiativgruppe „Tag der Friedlichen Revolution“) und Nikolaikirchenpfarrer 
Bernhard Stief präsentieren das diesjährige Programm (v. l.).  Fotos: Jan Hromadko/Julia Clement/LTM Punctum/Alexander Schmidt

Es ist erneut ein Montag: 
Neun Minuten werden die 
vier Innenstadtkirchen um 
16.51 Uhr erstmals gemein-
sam läuten, dann beginnt das 
Friedensgebet. Leipzig erin-
nert am 9. Oktober wieder 
an die Friedliche Revolution 
von 1989. 

Wie viel ‘89 steckt noch in 
unseren Köpfen und Herzen? 
Woran erinnern wir uns? Was 
war damals, was ist heute? 
Leipzig nutzt den Tag der 
Friedlichen Revolution  am 
9. Oktober traditionell, um
an den Mut, den Aufbruch
und den Gestaltungswillen
derer zu erinnern, die sich
1989 in Leipzig auf den Weg
gemacht haben und denen
der demokratische Wandel
zu verdanken ist. Dieses Erbe 
stifte an zum Handeln: „Las-
sen Sie sich berühren von der 
historischen Aufbruchstim-
mung, haben wir den Mut,
in einer Gegenwart voller
gesellschaftlicher und poli-
tischer Herausforderungen
alte Wege zu verlassen“, lädt 
Oberbürgermeister Burkhard 
Jung zum diesjährigen Ge-
denktag ein und verweist auf 
das anknüpfende Lichtfest-
motto: „Das Gestern erinnern, 
das Morgen gestalten“.

Dazu bietet der diesjährige 
Gedenktag mit traditionellen 

Formaten und aktuellen An-
geboten gute Gelegenheit. An 
erster Stelle steht das Frie-
densgebet um 17 Uhr in der 
Nikolaikirche, „denn dass es 
am Ende zu einer Friedlichen 
Revolution 1989 kam, beruht 
stark auf der Sehnsucht der 
Menschen nach Frieden und 
Freiheit“, sagt Bischöfin Kirs-
ten Fehrs aus Hamburg. Sie 
wird die Friedensbotschaft 
in die Gemeinschaft tragen, 
musikalisch begleitet vom 

Posaunenchor St. Nikolai, 
unter anderem mit einer 
Auftragskomposition von 
Traugott Fünfgeld. Einge-
läutet wird das Gebet zuvor 
erstmalig vom Geläut aller 
vier Innenstadtkirchen. 

Die Journalistin Golineh 
Atai ist gebeten, ab 18.15 Uhr 
in der Nikolaikirche die Rede 
zur Demokratie zu halten. 
Atai, 1974 in Teheran geboren 
und seit dem Grundschulalter 
in Deutschland beheimatet, 

macht sich für die Rechte 
der Frauen im Iran stark. 
„Wir erwarten, dass Atai 
klug den Bogen schlägt zur 
Friedlichen Revolution und 
dass sie Mut macht, für die 
Bewahrung der Demokratie 
zu kämpfen“, blickt Michael 
Kölsch, Sprecher der Initi-
ative „Tag der Friedlichen 
Revolution Leipzig“ beim 
Pressegespräch voraus.

Im Anschluss sind die 
Leipzigerinnen und Leipziger 

wieder eingeladen, die traditi-
onelle Kerzen-89 auf dem Ni-
kolaikirchhof mit Teelichtern 
zum Leuchten zu bringen. 
Hier beginnen 20, 20.30 und 
21 Uhr auch die einstündigen, 
kostenlosen Rundgänge zu 
Orten der Friedlichen Revo-
lution.  „Wer möchte, kann 
auch via Barspende wieder 
an den Kerzenausgabestellen  
symbolisch eine Kerzenpa-
tenschaft übernehmen. 2023 
geht der Erlös an den Europa-

Maidan Leipzig e.V.“, erklärt 
Marit Schulz, Prokuristin 
der Leipzig Tourismus und 
Marketing GmbH (LTM), 
die mit ihrer Mannschaft 
das Lichtfest ausrichtet. Das 
spielt sich ab 19 Uhr vorran-
gig auf dem Augustusplatz, 
dem Burgplatz und dem 
Richard-Wagner-Platz ab 
und bietet internationalen 
Künstlern eine Bühne für ihre 
besondere Perspektive auf 
die damaligen Geschehnis-
se. Der Augustusplatz wird 
mit Trabis bestückt, die an 
herrenlose Fahrzeuge 1989 
in Prag erinnern, Kurzfil-
me in den Autos rufen die 
Bilder wach. Der Richard-
Wagner-Platz wird mit einer 
Lichtskulptur zum „Beacon 
of Hope – Leuchtturm der 
Hoffnung“, und auf dem 
Burgplatz verbinden sich 
unter dem Titel „Wir – Leip-
zig 2023“ Lichtinstallationen 
und Chormusik des Leipzi-
ger Kammerchor e. V.

Von 19 bis 23 Uhr öffnen 
auch die Gedenkstätte Muse-
um in der „Runden Ecke“ und 
das Stasi-Unterlagen-Archiv. 

Weitere Details zu den 
Künstlern sowie allen 
Ausstellungen und Veran-
staltungen rund um den  
9. Oktober sowie Hintergrün-
de zur Geschichte gibt es unter
www.leipzig.de/herbst89. ■

Sportbad am Rabet: Das Dach sitzt

Großbaustelle Otto-Runki-Platz: Hier baut Leipzig eine Schwimm-
halle, die mit einem 25-Meter-Schwimmbecken, einem Lehr- 
und einem Kinderplanschbecken ab 2025 mehr Kapazitäten für 
den Schwimmsport im Leipziger Osten schafft. Foto: L-Gruppe 

Rohbau der Schwimmhalle steht kurz vor Abschluss / Eröffnung Anfang 2025 geplant

Noch sieht der Rohbau am Ot-
to-Runki-Platz nicht ganz wie 
ein Sportbad aus. Das Dach 
aber sitzt, und so haben die 
Leipziger Sportbäder GmbH 
gemeinsam mit vielen Gästen 
und Partnern aus Politik und 
Wirtschaft am 27. September 
in der Eisenbahnstraße Richt-
fest gefeiert. 

„Dieses Bad hat eine enor-
me Bedeutung – es hat Strahl-
kraft für die weitere Entwick-
lung des Stadtteils, bringt uns 
Entlastung mit Blick auf die 
in vielen Bereichen dringend 
benötigten Wasserflächen“, 
betont Sportbürgermeister 
Heiko Rosenthal. In gleichem 
Atemzug erinnert er an den 
Wegfall der fest eingeplanten 
Landesförderung, sodass die 
Stadt in die Finanzierung 
des 20-Millionen-Euro-Baus 
einspringen musste. Dies sei 
alternativlos gewesen und 
müsse die Ausnahme bleiben, 
kommentiert er. Aber Leipzig 
wächst, und die Infrastruktur 
muss nachziehen.

Nachdem Untergeschoss 
und Dach fertiggestellt sind, 
sei es jetzt Ziel, den Rohbau 
vor dem Winter weitestge-
hend abzuschließen, damit 
die Ausbauten während der 
kalten Jahreszeit im geschütz-
ten Raum stattfinden könn-

„Buchstadt Leipzig“  
wird Themenjahr 2025

Die Stadtteilbibliotheken Gohlis (Georg- 
Schumann-Straße) und Plagwitz (Zschoch-
ersche Straße) öffnen ab 7. Oktober zusätz- 
lich samstags von 10 bis 16 Uhr. Die neuen  
Zeiten gelten bis März 2024. Samstagsöff-
nungszeiten stoßen in der Stadtbiblio- 
thek am Leuschnerplatz bereits auf große  
Resonanz, daher erweitert Leipzig im Win-
ter diesen familienfreundlichen Service. ■

Bibliotheken auch 
samstags geöffnet

Neun städtebauliche Entwürfe sind noch 
im Rennen um die Entwicklung des Mat-
thäikirchhof-Areals. Leipziger können die-
se Pläne nun diskutieren. In 3-D-Modellen 
werden sie unter www.leipzig.de/matt-
haeikirchhof präsentiert und am 19. Ok-
tober in einer Hof-Schau von 15 bis 20.30 
Uhr im Museum der bildenden Künste live 
vorgestellt. ■

Hof-Schau zum  
Matthäikirchhof

Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal lädt 
am 16. Oktober ab 16 Uhr zu einem offe-
nen Dialog ins Umweltinformationszentrum 
(Prager Straße 118-136, Haus A) ein. Sein 
Thema: die Hitze in der Stadt Leipzig und 
Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor 
den Auswirkungen des Klimawandels. Um 
Anmeldung bis 13. Oktober unter uiz@leip-
zig.de oder Ruf 123 6711 wird gebeten. ■

Hitze in der Stadt:  
Rosenthal im Dialog

2025 setzt die Stadt die Rei-
he ihrer Themenjahre mit 
einer Besonderheit Leipzigs 
fort: Unter dem Arbeitstitel 
„Buchstadt Leipzig – Stadt 
des freien Wortes“ werden 
die große Verlagstradition 
und die heutige Lese- und 
Buchstadt Leipzig im Zen-
trum stehen. Auch was 
zwischen den Buchseiten 
passiert, wird bedacht. Denn 
nicht zuletzt hat die Buch-
produktion in Leipzig die 
Durchsetzung von Mei-
nungsfreiheit auf dem Weg 
hin zu einer demokratischen 
Gesellschaft befördert. Der 
Stadtrat muss über den Vor-
schlag noch entscheiden.

Verbunden wird das The-
menjahr mit dem 200. Jah-
restag der Gründung des 
Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels in Leipzig. Der 
Bundesverband der deut-
schen Buchbranche, heute 
in Frankfurt/Main, wird 
dieses Jubiläum angemessen 
in Leipzig begehen. 

Zudem soll eine digitale 
Bücherspur angelegt werden. 
Die Route soll anekdotisch 
sowohl historische Wegmar-
ken als auch heutige Leseorte 
und Buchakteure vorstellen. 
Für die technische Umset-
zung wird ein Wettbewerb 

Dok Leipzig 2023 Stadt entlastet Eltern Strom übers Dach
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Filmfestival mit 225 Arbeiten 
vom 8. bis 15. Oktober – Ohne 
Eintritt im Hauptbahnhof

Leipziger Elternexpress  
kombiniert Anträge für  
wichtige Familienleistungen

Leipzig stattet mehr und mehr 
kommunale Dächer mit  
Photovoltaik-Anlagen aus

Bekanntmachungen Bekanntmachungen Aktuelles auf leipzig.de

Seite 12 www.leipzig.de/leipzig-ambassadors

Erhaltungssatzung für Plagwitz/ 
Lindenau – nördlich Karl-Heine-Kanal

Leipzig lobt Preis „Azubi-Star“und  
„Star-Arbeitgeber“ aus – Jetzt bewerben!
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Gründachförderrichtlinie 
der Stadt Leipzig

ausgerufen, der im Rahmen 
der „Smart City Challenge“ 
2024 Gründer, Start-ups, 
Studierende und etablierte 
Unternehmen aufruft, eine 
Lösung zu erarbeiten.

Das Themenjahr 2025 
knüpft an viele Jahreshö-
hepunkte an – allen voran 
die Leipziger Buchmesse 
mit dem Lesefest „Leipzig 
liest“, aber auch an die Mit-
mach- und Austauschaktion 
„Bibliothek der kulturellen 
Vielfalt“ der Leipziger Städ-
tischen Bibliotheken. Diese 
laden 2025 Bürgerinnen und 
Bürger – vornehmlich mit 
Migrationserfahrung – ein, 
ausgewählte Bücher mit einer 
persönlichen Botschaft zu 
versehen und an die Biblio-
thek zu übergeben. 

Weiterhin bringt sich das 
Literaturhaus Leipzig mit 
Ausstellungen, Diskussionen 
und Lesereihen ein, die the-
matisieren, wie ein zentraler 
Ort beschaffen sein sollte, der 
das Buch für Leipzig und 
darüber hinaus noch besser 
sichtbar macht. 

Leipzig will außerdem 
ein Förderprogramm über 
100 000 Euro auflegen, das 
Bürgerinnen und Bürger auf-
ruft, sich mit Projekten in das 
Themenjahr einzuklinken. ■

ten, erklärt Sportbäder-Ge-
schäftsführer Martin Gräfe. 
In den kommenden Wochen 
folgen daher die Abdichtung 
und Winterfestmachung der 
Dächer sowie der Einbau 
der Oberlichter und der 
Glasfassade. Architekt Tobias 
Keyl vom Büro gmp Gerkan, 
Mark und Partner freut sich 
aber besonders auf den einen 
und großen Moment: „Bald 
werden die Becken aus Edel-
stahl eingebaut, dann wird 
das Gebäude erstmals in 
seiner zukünftigen Nutzung 
als Schwimmhalle richtig 
erkennbar sein.“

Konzipiert ist das Sport-
bad als Komplex mit einem 
25-Meter-Schwimmbecken,
einem Lehrbecken und ei-
nem Kinderplanschbecken.
Um optimale Bedingungen
für Kurse, Training und öf-
fentliches Baden zu schaffen, 
werden die Areale akustisch
getrennt. Außerdem sind ein 
Athletikraum und ein Be-
sprechungsraum für Vereine,
Sportbäder und Interessierte
geplant. Insgesamt aber sei
der Bau sehr komplex und der 
Abstimmungsbedarf hoch,
erklärt Sportbäderchef Grä-
fe. Deshalb verschiebe sich
die für Ende 2024 avisierte
Eröffnung auf Anfang 2025. ■

Originelle Kuckucks- 
uhr aus Holz und Me-
tall von Guido Zimmer-
mann.  Foto: G. Z.

wuchs präsentiert sich mit Semesterobjek-
ten aus sieben deutschen und italienischen 
Hochschulen. Der jährliche Treff für Kreati-
ve, Galerien und Fachleute zieht inzwischen 
Besucherinnen und Besucher aus ganz Euro-
pa an und gilt als eine der führenden inter-
nationalen Verkaufsmessen für angewandte 
Kunst und Design. Die Grassimesse lädt zum 
Schauen, Kaufen und Informieren ein und 
zeigt Neuestes aus den Bereichen Schmuck 
und Accessoires, Keramik, Porzellan, Mode 
und Textil, Möbel und Holz, Metall, Glas 
und Papier. Die besten Arbeiten werden 
auch wieder prämiert: Sieben Grassiprei-
se mit einer Gesamtdotierung von 11 000 
Euro wird die Jury 2023 vergeben. Geöff-
net ist die Messe Freitag und Samstag von 
10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. ■
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Dokfilm von düster bis heiter
225 Filme vom 8. bis 15. Oktober: Dok Leipzig 2023 gezeichnet vom Krieg in der Ukraine

Inmitten von Filmen: Festivaldirektor Christoph Terhechte und Dok-Pressereferentin Nina Kühne (u. M.) bei der Programmvorstellung 
mit Ausschnitten von „Sick Girls“, „Bei uns heißt sie Hanka“, „Vika!“ und „Johnny and me“ (v. l. o.).

Fotos: abl/sf; Dok Leipzig 2023/Gitti Grüter/Grit Lemke/Agnieszka Zwiefka/Katrin Rothe.

Von heiter bis düster ist alles 
dabei beim 66. Festival für 
Dokumentar- und Anima-
tionsfilm in Leipzig. Vom 
8. bis 15. Oktober sind 225
Filme an elf Orten zu sehen
– viele gezeichnet vom Krieg
in der Ukraine und anderen
Konflikten, andere mit fröh-
lichen Einblicken in die Welt.
Festivaldirektor Christoph
Terhechte frohlockt trotz finan-
zieller Engpässe: Für ihn wird 
es das erste Dok Leipzig ohne
Corona-Einschränkungen.

42 000 Besucher kamen im ver-
gangenen Jahr, als einige Kino-
säle noch nicht voll besetzt sein 
durften. Nun ist der Kinobesuch 
wieder unbeschwert möglich, 
und Terhechte hofft auf ein Ni-
veau wie 2019, als 48 000 kamen. 
Für ihn, dessen Vertrag nächstes 

Jahr ausläuft und der derzeit 
mit der Stadt in Verhandlungen 
um eine Verlängerung steht, 
wäre es eine Bestätigung und 
ein zusätzlicher Anreiz zum 
Weitermachen.

Optimistisch blickt er trotz 
finanzieller Zwänge auf die 
Zukunft des Festivals. Die Eröff-
nung muss diesmal im Kinosaal 
4 des Cinestar gefeiert werden 
– mit deutlich weniger Plätzen
als im gewohnten Saal 8. „Kino 
4 kostet uns jetzt so viel wie
vorher Kino 8. Leider ist unser
Budget in der Inflation nicht
gestiegen“, sagt Terhechte und 
nimmt es gelassen. Trotz der
Preisanstiege in den Kinos ist
es gelungen, 225 Vorstellungen 
wieder in schöne Säle und an tol-
le Orte wie den Hauptbahnhof
zu verteilen, wo sogar kostenfrei
geschaut werden kann.

Kultur 
Leipziger Amtsblatt
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Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an fol-
gende Jubilare: Ihren 100. 
Geburtstag feierte Brigit-
te Pusch am 24. September. 
107. Geburtstag feierte Zi-
naida Bobrova am 5. Ok-
tober. Anni Keil wurde am
29. September 106 Jahre
alt. Lieselotte Schmidt fei-
erte am 4. Oktober 103. Ge-
burtstag. Käthe Döll wurde
am 24. September 102 Jah-
re alt. Allen viel Glück und
Gesundheit! ■

Die Stadt 
gratuliert 

Im Oktober nimmt das 
Programm am Schauspiel 
Leipzig an Fahrt auf. Am 
heutigen Samstag feiert um 
20 Uhr das neueste Stück 
der kongolesisch-schweize-
risch-deutschen Theatergrup-
pe „Group 50:50“ Premiere in 
der Residenz. In ihrem neuen 
multimedialen, transkonti-
nentalen Musiktheaterstück 
„Ecosystem“ (Ökosystem) 
erzählt sie die koloniale 
Geschichte der Entwaldung 
und des Naturschutzes im 
Kongobecken und lässt die 
Stimmen von bisher unge-
hörten Betroffenen erklingen. 
Weitere Termine gibt es am 8., 
10., 11. und 13. Oktober.

Arturo Ui auf Großer Bühne

Auf der Großen Bühne gibt 
es am 13. Oktober zudem die 
Premiere von „Der aufhaltsa-
me Aufstieg des Arturo Ui“ 
von Bertolt Brecht zu erleben 
– eine der bekanntesten und
bissigsten Satiren über einen
politischen Tyrannen, 1941,
angelehnt an den Aufstieg
Hitlers, verfasst. Weitere Ter-
mine gibt es am 20. Oktober
und 4. November. Insgesamt 

wird das Stück in dieser Spiel-
zeit acht Mal aufgeführt.

„Letzte Station Torgau“

Ernst wird es auch bei „Letzte 
Station Torgau. Eine kalte Um-
armung“ über die Jugendwerk-
höfe der DDR, die bei vielen dort 
zwangsweise untergebrachten 
Mädchen und Jungen das wei-
tere Leben prägten. Nach der 
Uraufführung im März gibt es 
nun zwei weitere Termine am 
27. und 31. Oktober.  Mit aus der 
Sowjetunion importierten Dis-
ziplinierungsmethoden wurde 
den Jugendlichen der Geist des 
Kollektivismus eingetrieben.
Physische und psychische
Gewalt war an der Tagesord-
nung, bis hin zur gefürchteten
„Explosionsmethode“.

Für „Spieglein, Spieglein, 
halt‘s Maul, wir müssen nach-
denken“, das am 11. Oktober 
Premiere im Foyer 1 feiert 
und am 18. und 25. Oktober 
wiederholt wird, gibt es für 
alle drei Termine übrigens nur 
noch mit Glück vereinzelte 
Restkarten an der Abendkasse. 
Das gesamte Programm und 
Karten unter www.schau-
spiel-leipzig.de. ■

210 Jahre 
Völkerschlacht

Zum 210. Mal jährt sich die 
Völkerschlacht, die 1813 rund 
um Leipzig tobte. Mit histori-
schen Biwaks, Händlermärk-
ten, Gefechtsdarstellungen 
und Ausstellungen erinnern 
verschiedene Veranstalter 
vom 13. bis 15. Oktober an 
die Ereignisse von damals. 
Einen Einblick in das alltäg-
liche Leben der Bevölkerung 
und das Leben im Feldlager 
können Besucher bei den 
Biwaks und Händlermärkten 
an den Torhäusern Markklee-
berg und Dölitz erhalten und 
Händlern und Handwerkern 
bei ihrer Arbeit über die 
Schulter schauen. Die Haupt-
gefechtsdarstellungen gibt 
es auf dem Mönchereiplatz 
in Markkleeberg. Hunderte 
Enthusiasten stellen möglichst 
originalgetreu die historischen 
Gefechte nach. Den Abschluss 
bildet die Gedenkveranstal-
tung mit Kranzniederlegung 
im Völkerschlachtdenkmal. ■

Drei Oktober-Premieren 
im Schauspiel

Hits im Museum
„Hits und Hymnen“ heißt 
die neue Sonderausstellung 
im Zeitgeschichtlichen Fo-
rum in der dritten Etage. Die 
Ausstellung nimmt mit rund 
500 Exponaten das span-
nungsreiche Verhältnis von 
Musik und Politik seit 1945 in 
den Blick. An vielen Hörsta-
tionen kann in vergangene 
Hits von Grönemeyer bis 
Marusha, von Heintje bis zu 
den Toten Hosen reingehört 
werden. Höhepunkt ist ein 
3D-Konzertsaal mit mythi-
schen Konzerten in Ost und 
West. ■

Apostel-Konzert
Am 21. Oktober um 20 
Uhr spielt die Musikschule 
Leipzig „Johann Sebastian 
Bach“ ihr Abschlusskonzert 
des offenen Herbstprojektes 
2023 in der Thomaskirche. 
Zu Gehör kommt das Orato-
rium „The Apostles“ op. 49 
von Edward Elgar. Tickets 
unter https://tickets.ami-
ci-musicae.de. ■

Gastland Norwegen
Norwegen wird als Gastland 
die Leipziger Buchmesse 
2025 bereichern. Das literari-
sche Programm wird sowohl 
auf der Buchmesse selbst 
als auch im Rahmen von 
„Leipzig liest“ eine Vielzahl 
unterschiedlicher Stimmen 
von norwegischen Autoren 
präsentieren. ■

Bibliothek im Bau
Ab Oktober 2023 bis August 
2024 wird in der Deutschen 
Nationalbibliothek gebaut. 
Einzelne Fenster und die 
Lüftungsanlage im Lesesaal 
werden erneuert. Auch die 
Sanitärbereiche im ersten 
und zweiten Obergeschoss 
werden saniert. Zudem wer-
den Gruppenräume und eine 
Selbstbedienungs-Ausleihe 
geschaffen. Die Bibliothek 
bleibt trotz Bau geöffnet. ■

■ Glückwünsche

■ Auf einen Blick

Einweihung des 
Neuen Rathauses

Architekt Hugo Licht hat das 
Stadtbild Leipzigs mit Bau-
ten wie dem Neuen Rathaus 
oder der Zeppelinbrücke 
geprägt. Das Stadtarchiv 
zeigt in einer neuen Serie 
in neun Teilen Schätze aus 
Lichts Nachlass.

Das Neue Rathaus, eines 
der größten Bauprojekte 
von Hugo Licht, wurde am  
7. Oktober 1905 in Anwesen-
heit zahlreicher prominenter
Gäste, darunter der sächsische
König, feierlich der Öffent-
lichkeit übergeben. Leipzigs
Oberbürgermeister Bruno
Tröndlin (1835–1908) hielt
eine Lobeshymne auf „unse-
ren Licht“ und würdigte in sei-
nen Eröffnungsworten, dass
neben der Zweckmäßigkeit
auch der künstlerischen Ge-
staltung des monumentalen
Baus aus weißem Kalkstein

■ Blickpunkt Stadtarchiv

besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet worden sei. 

Die Stadt erhielt Glück-
wünsche von Vertretern der 
höchsten Institutionen des 
Staates und der Kirche, von 
Universitäten, Handelskam-
mern und einer großen Zahl 
von Privatpersonen. Die 
Kunstakademien in Berlin 
und Dresden beriefen Licht 
anlässlich der Vollendung 
des Neuen Rathauses zum 
ordentlichen Mitglied, König 
Friedrich August III. ernannte 
ihn zum Geheimen Baurat. ■

Im Mendelssohn-Haus Leip-
zig hat mit „Herbst 89 – Auf 
den Straßen von Leipzig“ eine 
neue Ausstellung eröffnet. 
Bis 15. April 2024 erleben die 
Besucherinnen und Besucher 
darin auf interaktive Weise die 
Geschehnisse des 9. Oktober 
1989 in Leipzig. In einer digita-
len Graphic Novel können sie 
die Rollen von sieben Akteuren 
übernehmen, zum Beispiel von 
Kurt Masur oder Egon Krenz, 
und so diesen Schicksalstag 
der deutschen Geschichte in 
seinem Verlauf und Ergebnis 
beeinflussen. 

Die fünf weiteren Figuren 
sind fiktiv und wurden anhand 
umfassender wissenschaftlicher 
Recherchen auf der Basis realer 

Mendelssohn-Haus:
Ausstellung „Herbst 89“

Biografien oder Kollektivbio-
grafien angelegt. Aus der Sicht 
ihrer „Spielfigur“ durchlaufen 
die Nutzerinnen und Nutzer 
den gesamten Tag und müs-
sen in besonderen Momenten 
Entscheidungen treffen, die 
Auswirkungen auf den weite-
ren Tagesverlauf haben. 

So läuft zum Beispiel die 
Figur des oppositionellen 
Kameramanns Gefahr, in die 
Hände der Stasi zu geraten. 
Ziel des Spiels ist zu verstehen, 
wie es zum friedlichen Verlauf 
des Tages und zur Deeskalation 
kam: durch – teils sehr mutige 
– Entscheidungen, aber auch 
durch Glück und Zufall. Mehr 
unter www.mendelssohn- 
stiftung.de ■

Eröffnet wird das Festival 
ausnahmsweise am Sonntag, 
weil es sich ins Programm des 
montäglichen Lichtfestes am  
9. Oktober integrieren möchte.
Im Bahnhof wird um 18 Uhr die 
Retrospektive „Film und Pro-
test“ gezeigt mit Aufnahmen
der Volksaufstände im Ostblock
1953, 56, 68 und 89.

Los geht es am 8. Oktober um 
19 Uhr mit einem der düsteren 
Streifen: „White Angel – das 
Ende von Marinka“ zeigt durch 
die Linse einer Körperkamera 
eines Polizisten des eingesetzten 
Rettungsteams die Zerstörung 
des ukrainischen Ortes Marinka 
und was der Krieg mit unbetei-
ligten Menschen macht.

Ein Lichtblick ist „Vika!“, 
die Geschichte der ältesten 
DJane der Welt aus Polen, die 
mit 84 noch immer an den Plat-

tentellern steht und die Musik 
genießt.

„Sick Girls“ greift dagegen 
ein selten auf der Leinwand 
bespieltes Thema auf: Frauen 
mit ADHS und wie sie damit 
umgehen. Hier wird die Frage 
aufgeworfen: Lieber mit oder 
ohne die Krankheit? In „Bei uns 
uns heißt sie Hanka“ geht es um 
die sorbische Gemeinschaft in 
der Lausitz heute, die sich Spra-
che und Identität bewahrt hat.

Wer es nicht ins Kino schafft, 
kann sich täglich für fünf Euro 
einen Film aus dem Programm 
im Dok Stream ansehen. Aber 
Christoph Terhechte betont: 
„Ich wünsche das Kinoerlebnis 
jedem, dieses Festival ist für das 
Kino gemacht. ■

„The Producers“ kommt auf die MuKo-Bühne
Premierenabend in der Mu-
sikalischen Komödie (MuKo) 
am 14. Oktober: Mit „The Pro-
ducers“ von Mel Brooks und 
Thomas Meehan  kommt um 
19 Uhr eine weitere an Hitler 
angelehnte Parodie auf eine 
Leipziger Bühne – neben „Der 
aufhaltsame Aufstieg des 
Arturo Ui“ am Schauspiel am 
Tag zuvor (s. Beitrag r. unten). 

Die Geschichte: Max Bia-
lystock, einst erfolgreicher 
Broadway-Produzent, der 
inzwischen aber nur noch 
Flops produziert, schmie-
det mit seinem farblosen 
Buchhalter Leo Bloom einen 
Plan: Ihr nächstes Stück soll 

Lachen für alle
33. Leipziger Lachmesse vom 15. bis 22. Oktober mit 120 Künstlern aus 12 Ländern

Zum 33. Mal geht es in Leipzig 
vom 15. bis 22. Oktober wieder 
um all jene Genres, für die die 
kleine Bühne der passende Ort 
und das Lachen Geschäfts-
grundlage ist. Zu erleben gibt 
es an diesen acht Tagen der 
Leipziger Lachmesse – das 
„Internationale Humor- und 
Satirefestival“ – 79 Veranstal-
tungen mit 120 Künstlern aus 
zwölf Ländern auf elf Bühnen, 
die Kabarett und Comedy, 
Lied und Musik, Gedichtetes 
und Improvisiertes wie auch 
Clownerie oder Puppenspiel 
bieten. 

Allen voran Nessi Tausend-
schön: Für das beste Programm 
des Vorjahres bekommt sie in 
diesem Jahr zur Eröffnung des 
Leipziger Kleinkunstfestivals 
am 15. Oktober um 19 Uhr im 
Academixer-Keller den Leip-
ziger Löwenzahn überreicht.

In der Kabarettstadt Leipzig 
wird das politische Kabarett in 
den Mittelpunkt gestellt und da-
rauf geachtet, dass Künstler aus 
Ost und West gleichermaßen 

vertreten sind, ebenso Frauen 
wie Männer und alle Generati-
onen – und alle mit ihrem ganz 
eigenen Blick auf die Zeiten. Mit 
einer besonderen Rückschau 
wartet die Lachmesse am Er-
öffnungstag in der Leipziger 
Pfeffermühle auf. Da werden in 
der Reihe „Legenden“ die bei-
den großen Kabarettstars Franz 
Hohler und Henning Venske 
von Meigl Hoffmann über ihre 
beruflichen Erfahrungen und 
Erlebnisse ausgefragt.  Zu den 
großen Namen im diesjährigen 
Programm gehören Reiner 
Kröhnert, Schwarze Grütze, 
Martin Zingsheim, Luise Kins-
eher oder BlöZinger, dazu Jörg 
Knör und Zärtlichkeiten mit 
Freunden. Die Abschlussgala 
am 22. Oktober im Schauspiel 
moderiert Lisa Eckhart. 

Zu den Jungen und Neuen 
gehören in diesem Jahr die Kan-

didaten bei „Slam vs. Kabarett“ 
am 20. Oktober im Kupfersaal 
sowie die Liedermacherin Lucy 
van Kuhl, William Wahl, ein 
Mann, der aus allem, was ihm 
durch den Kopf geht, ein Lied 
macht, Yann Yuro, amtierender 
Europameister in Mentalmagie, 
wie auch Passun Azhand, einst 
Flüchtlingskind aus Afghanis-
tan, heute in Berlin angesagter 
Comedian, schließlich Max 
‘Rockstah‘ Nachtsheim, Pod-
caster, Comedian und Rapper. 

Neu im Programm ist der 
„Absacker“ vom 18. bis 20. 
Oktober jeweils um 23.30 Uhr, 
bei dem im Academixer-Keller 
Maximilian Reeg die Künstler 
des Festivaltages in eine sati-
rische Plauderei verwickeln 
wird. Das ganze Programm und 
Kartenhinweise unter:

das schlechteste aller Zeiten 
werden. Sie treiben viel mehr 
Geld auf, als eigentlich nötig 
wäre, und hoffen, dass das 
Stück möglichst schnell wie-
der abgesetzt wird. Sie planen 
nämlich, sich mit dem übrigen 
Geld nach Rio abzusetzen. 

Ihre Wahl fällt auf das 
Musical „Frühling für Hitler“ 
des verrückten Altnazis Franz 
Liebkind: eine Hommage 
an Adolf Hitler. Dazu enga-
gieren sie den Flop-Regis-
seur Roger DeBris und die 
schlechtesten Schauspieler 
der Gegend. 

Das Musical von Mel 
Brooks besticht mit bitterbö-

sem Humor, der die Grenzen 
des guten Geschmacks aus-
reizt, und ist nicht nur eine 
Parodie auf Hitler und die 
Nationalsozialisten, sondern 
auch auf das Showgeschäft. 
Dennoch wird das Stück 
bereits für Jugendliche ab 16 
Jahren empfohlen.

Zu empfehlen ist außer-
dem die erste Premiere der 
Oper Leipzig unter der sa-
nierten Obermaschinerie: 
Am 28. Oktober um 19 Uhr 
feiert Mozarts „Die Zauber-
flöte“ einen Neustart auf der 
Leipziger Bühne. Weitere 
Termine und Tickets unter 
www.oper-leipzig.de. ■

Ein Schäferhund als Symbol 
für die Hitler-Satire „The Pro-
ducers“ in der MuKo. 

Foto: Oper Leipzig

www.dok- 
leipzig.de

Dirk Pursche (r.) und Stefan Klu-
cke alias Schwarze Grütze gehö-
ren zu den Stars der Lachmes-
se. Foto: Thomas Bartilla 

www.lachmesse.de

https://tickets.amici-musicae.de
https://tickets.amici-musicae.de
http://www.mendelssohn- stiftung.de
http://www.mendelssohn- stiftung.de
http://www.oper-leipzig.de
http://www.dok- leipzig.de
http://www.dok- leipzig.de
http://www.lachmesse.de
www.schauspiel-leipzig.de
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Ein großer Schritt in die richtige Richtung: der Leipziger Elternexpress, der sechs verschiedene Antragsformulare für Familienleistun-
gen in einem Paket übersichtlich zuordenbar bündelt. Zum Pressegespräch präsentiert Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning die 
Dokumententasche gemeinsam mit Sylvio Herzog (Leiter der Familienkasse Sachsen), Jugendbürgermeisterin Vicki Felthaus, Marian-
ne Schaarschmidt (werdende Mutter und Hebamme im Klinikum St. Georg), sowie Birgit Schienbein (Pflegedirektorin Klinikum St. 
Georg) (v. l.). Fotos: abl/bel

Mutterschaftsgeld
Das Mutterschaftsgeld sichert das Einkommen schwangerer 
Frauen, die während ihrer Schwangerschaft oder nach der 
Geburt Ihres Kindes nicht arbeiten dürfen, zum Beispiel wäh-
rend der Mutterschutzfristen sechs Wochen vor dem errech-
neten Geburtstermin und acht Wochen danach. Zu beantra-
gen ist das Geld bei der jeweiligen Krankenkasse oder beim 
Bundesversicherungsamt.

Elterngeld
Elterngeld ist eine Familienleistung, die Eltern nach der Geburt 
ihres Kindes in Anspruch nehmen können. Dadurch können sie 
sich Zeit für die Erziehung und Betreuung des Kindes nehmen 
und sind dabei finanziell abgesichert. Zu beantragen ist das Geld 
beim Jugendamt des Wohnsitzes der Eltern. Gezahlt wird es von 
Beginn der Elternschaft an für zwölf Monate – teilen sich Eltern 
die Elternzeit, auch für 14 Monate.

■ Dokumententasche

Elternexpress – damit Babys in Ruhe ankommen
Von Elterngeld bis Steuer-ID: Stadt vereinfacht und kombiniert Melde- und Antragsverfahren / Werdende Eltern sparen Behördengänge

Die Stadt will werdende 
Eltern entlasten und stellt 
dafür ihr neuestes Baby 
vor: den Leipziger Elternex-
press. Dieser Service kom-
biniert seit Mitte September 
alle Anträge für wichtige 
Familienleistungen in einer 
Dokumententasche. Einmal 
ausfüllen, einmal abgegeben, 
das spart frisch gebackenen 
Eltern Nerven und spendet 
wertvolle Zeit, gerade in den 
ersten aufregenden Wochen.

Von der Geburtsurkunde über 
das Elterngeld, Mutterschafts-
geld bis hin zum Familienpass 
– alles soll und muss in den
Wochen vor und nach der
Geburt eines Kindes geregelt
werden. Bisher blieb da nur ein 
kleiner Behördenmarathon,
und ausgerechnet in den Wo-
chen, in denen sich werdende 
Mütter und Väter auf das An-
kommen und den Alltag mit
Kleinkind einrichten. Mit einer 
neuen Dienstleistung namens 
Leipziger Elternexpress redu-
ziert die Stadt diesen Aufwand 
für die Eltern jetzt deutlich.

Eltern sparen  
Behördenwege

Und das geht so: Bereits vor 
der Geburt können werden-
de Mütter und Väter eine 
Dokumententasche mit allen 
Anträgen in den Geburtskli-
niken, im Standesamt Leipzig, 
im Familieninfobüro, bei der 
städtischen Elterngeldstelle 
des Amtes für Jugend und 
Familie oder bei der Fami-
lienkasse Sachsen abholen 
(siehe Kasten Mitte). Zu Hause 
werden die ausführlichen 
Informationen und Anträge 
in Ruhe durchgesehen und 
ausgefüllt, nötige Nachweise 
beigefügt. Nach der Geburt 
kann die Dokumententasche 
einfach in der jeweiligen Kli-
nik oder (z. B. bei Geburten 
in Geburtshäusern)  im Stan-
desamt abgegeben werden, 
den „Rest“ erledigt die städ-
tische Abteilung des Amtes 
Bürgerservice in Kooperation 
mit weiteren Ämtern und 
Behörden. Einzige Ausnahme: 
Das Baby wird zu Hause ge-
boren, dann müssen Eltern die 
Geburt erst persönlich beim 
Standesamt Leipzig anzeigen.

Verwaltung  
holt Partner ins Boot

„Wir müssen es unseren 
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern so einfach wie möglich 
machen, dazu gehört jetzt 
auch, Eltern die Wege von 
Behörde zu Behörde ab-
zunehmen“, erklärt Hanna 
Saur, Leiterin des Amtes 
Bürgerservice. „So einfach 
wie möglich heißt, über den 
Tellerrand blicken und mit 
anderen Behörden und Or-
ganisationen schlau zusam-
menarbeiten, um integrierte 
Dienstleistungen anzubieten“, 

Die Dokumententasche enthält gebündelt und verschie-
denfarbig gekennzeichnete Formulare für die 
• Namenserklärung und Geburtsbeurkundung
sowie für die Beantragung von
• Kindergeld und Familienpass Sachsen
• Elterngeld
• Fortzahlung auf Mutterschaftsgeld

Erhältlich ist die Dokumententasche in allen Leipziger 
Geburtskliniken 
• Klinikum St. Georg
• Universitätsklinikum
• St. Elisabeth Krankenhaus
sowie
• im Standesamt Leipzig (Burgplatz 1)
• im Familieninfobüro (Burgplatz 1)
• in der Elterngeldstelle (Rathaus Wahren)
• in der Familienkasse Sachsen (Alte Messe 6)

so die Verwaltungsfachfrau. 
Ihr Amt hat den Leipziger 
Elternexpress gemeinsam mit 
der Familienkasse Sachsen, 
den Geburtskliniken und dem 
Amt für Jugend und Familie 
entwickelt. Schon zuvor war 
die Verwaltung hier nicht 
untätig. „Bisher gab es den so-
genannten ‚gelben Umschlag‘, 
erklärt Uwe Bernhardt, Ab-
teilungsleiter Standesamt 
Leipzig. „Dieser Kombiantrag 
bezog sich aber lediglich auf 
die standesamtliche Leistung 
und ist in Kooperation mit 
den Geburtskliniken umge-
setzt worden. Alle anderen 
Leistungen mussten die El-
tern selbstständig bei den 
Behörden einreichen. Jetzt 
hat Leipzig die Anträge für 
das Kindergeld, die zweite 
Zahlung Mutterschaftsgeld, 
das Elterngeld sowie den 
Antrag für den Sächsischen 
Familienpass dazugepackt, 
und ein Gang genügt, um alles 
in die Wege zu leiten.“ 

Service gut 
und einfach erklärt

Auch die Handhabung der 
Dokumententasche macht das 
Amt einfach. Die Dokumente 
und Briefumschläge sind 
farbig markiert, um optisch 
eine eindeutige Zuordnung 

der Anträge in den jeweiligen 
Umschlag zu sichern. Alle An-
träge werden in die dafür vor-
gesehenen Umschläge gelegt, 
verschlossen und können nach 
der Geburt direkt abgegeben 
werden. Auch ein Erklärvideo 
unter www.leipzig.de/eltern 
express hilft und führt mittels 
farbiger Symbole leicht durch 
die Anträge. 

Geburtsklinik  
oder Standesamt

Das Abliefern des Umschlags 
bedeutet keine Hürde: „Nach 
der Entbindung wird er in 
der Geburtsklinik abgege-
ben, ein Kurier bringt die 
Unterlagen dann sicher ins 
Amt. Wer dazu nicht kommt, 
kann sie in den neuen, gut 
sichtbaren Standbriefkasten 
im Eingangsbereich des Stan-
desamtes werfen“, berichtet 
Melanie Naumann. Sie betreut 
das Projekt in der Abteilung 
Standesamt und hofft, dass 
der Elternexpress in den kom-
menden Wochen gut anläuft. 
„Wenn alle Unterlagen kom-
plett sind, garantieren wir eine 
Rückmeldung innerhalb von 
zehn Tagen“, so Naumann. 
Sollten Unterlagen fehlen, 
auch dann meldet sich die 
Abteilung mit den entspre-
chenden Hinweisen. All diese 

Infos finden die jungen Eltern 
noch einmal detailliert erklärt 
in der Dokumententasche.

Baby kommt  
zu Hause zur Welt 

Eltern, deren Kinder zu Hause 
entbunden werden, müssen 
die Geburt zunächst innerhalb 
einer Woche mündlich beim 
Standesamt Leipzig anzeigen, 
danach auch persönlich eine 
Geburtsbescheinigung vom 
Arzt vorlegen. Dann können 
die Geburtsurkunden gleich 
vor Ort ausgestellt werden. 
Dafür einfach an die Abtei-
lung Standesamt eine E-Mail 
unter geburten@leipzig.de 
schreiben, und ein Termin-
vorschlag vom Amt flattert 
ins Haus. Wer die übrigen 
Anträge gleich in einem Ritt 
beim Standesamt Leipzig auf 
den Weg bringen möchte, 
kann sich vorab ebenso eine 
Dokumententasche abholen, 
beispielsweise erhältlich in 
einem Aufsteller im Ein-
gangsbereich des Standes-
amtes. Beim Termin dann 
alle ausgefüllten Unterlagen 
in den dafür vorgesehenen 
Umschlägen abgeben.

Keine zusätzlichen 
Kosten

Zusätzliche Kosten kommen 
auf junge Eltern nicht zu, denn 
die Weiterleitung der Anträge 
übernehmen die Behörden. 
Ansonsten sind Kosten nur 
für Geburtsurkunden zu ent-
richten, die privat zusätzlich 
gebraucht werden, die haben 
sich nicht verändert. Die erste 
Geburtsurkunde kostet 15 
Euro, jedes weitere Exemplar 
7 Euro. Bei der Geburtsbeur-
kundung werden zusätzlich 
drei Geburtsurkunden ge-
bührenfrei ausgestellt, die 
allerdings nur für die Anträ-
ge Kindergeld, Elterngeld 
und die zweite Zahlung des 
Mutterschaftsgeldes bei der 
Krankenkasse eingesetzt wer-
den dürfen. Reichen Eltern die 
entsprechenden Anträge über 
die Dokumententasche ein, 
können die sogenannten ver-
wendungsbezogenen Urkun-
den gleich über das Standesamt 
an die zuständigen Behörden 
weitergeleitet werden. Wer 
später noch einmal Urkunden 
benötigt, kann beispielsweise 
den Online-Urkundenservice 
nutzen. ■

Kindergeld
Für die grundlegende Versorgung eines Kindes erhalten Eltern Kin-
dergeld. Es wird unabhängig vom Einkommen monatlich für jedes 
Kind gezahlt. Der Anspruch besteht für alle Kinder bis zum 18. Ge-
burtstag, für arbeitslose Kinder bis zum 21. Geburtstag und für Kin-
der in Ausbildung, Studium oder Freiwilligendienst bis zum 25. Ge-
burtstag. Seit dem 1. Januar 2023 beträgt das Kindergeld einheit-
lich pro Kind und Monat 250 Euro.

Geburtsbeurkundung
Jede Geburt muss beurkundet werden. Mit der Geburtsbeurkun-
dung werden Neugeborene im Personenstandsregister amtlich re-
gistriert. Das Dokument hält verbindlich Zeitpunkt und Ort der 
Geburt sowie Namensführung und Abstammung fest und be-
urkundet damit die wichtigsten Informationen zur Identität ei-
nes Menschen.

Anmeldung und Steueridentifikation
Mit der Geburtsbeurkundung wird das Baby automatisch am 
Wohnort der Mutter angemeldet. Auf dieser Grundlage über-
mittelt das Finanzamt eine Steuer-Identifikationsnummer (Steu-
er-ID). Dafür muss kein zusätzlicher Antrag gestellt werden.

Vaterschaftsanerkennung
Die Beurkundung kann sowohl vor als auch nach der Geburt er-
folgen. Ein Zeitrahmen ist nicht vorgegeben. Eine Vaterschafts-
anerkennung ist nur notwendig, wenn die Eltern nicht mitei-
nander verheiratet sind. Weitere Informationen unter www.
leipzig.de/elternsein.

Unterhaltsvorschuss
Unterhaltsvorschuss ist eine besondere Hilfe für Kinder von Al-
leinerziehenden. Dafür müssen bestimmte Anspruchsvoraus-
setzungen gegeben sein. Weitere Informationen: www.leip-
zig.de/elternsein.

■ Kontakt / Infos

Amt Bürgerservice
Abt. Standesamt
Burgplatz 1 / Stadthaus
04109 Leipzig
Telefon: 
0341 115 (Bürgertelefon)
E-Mail:
geburten@leipzig.de
Internet:
www.leipzig.de/
elternexpress

Familienpass Sachsen
Mit dem Sächsischen Familienpass können Familien bestimmte 
Einrichtungen des Freistaates Sachsen – Museen, Sammlungen, 
Burgen und Schlösser – kostenlos besuchen. Er wird einkommens-
unabhängig und unter bestimmten Voraussetzungen (drei kinder-
geldberechtigte Kinder / Alleinerziehende: zwei kindergeldbe-
rechtigte Kinder / ein kindergeldberechtigtes behindertes Kind) 
ausgestellt. Anträge können u. a. im Bürgerbüro gestellt werden.

Wir warten  
auf junge Familien

Mit dem Kinderwagen vom 
Burgplatz 1 ebenerdig ins 
Stadthaus und dann in der 
Eingangszone gleich links: Wir 
sind im Familieninfobüro der 
Stadt Leipzig. Eine Spielecke 
weckt Interesse, ein gemüt-
licher Still- und Wickelraum 
lädt zu einer kleinen Pause 
mit dem Nachwuchs ein, und 
ja, Schreibtisch und Akten gibt 
es auch. Das Besondere: Hier 
wartet man quasi auf Familien, 
und hier gelangen werdende 
Eltern ganz einfach in den Besitz 
des „Leipziger Elternexpress‘“. 
Aber die Dokumententasche 
ist nur eines von zahlreichen 
Angeboten, die das Team seit 
15 Jahren für Familien macht. 
„Junge Eltern können mit 
allen Fragen zu uns kommen. 
Wir verstehen uns als Lotse im 
Dschungel vieler Dienstleistun-
gen für Familien, haben seit 
2008 etwa 150 000 jungen Eltern 
mit Rat und Tat zur Seite stehen 
können“, blickt Dr. Cornelia 
Pauschek, Sachgebietsleiterin 
Familienförderung, nicht ohne 
Stolz auf die Arbeit des Büros. 

Die Babybox

Ein Besuch für frisch gebacke-
ne Eltern lohnt sich in jedem 
Fall, denn hier wird der kleine 
Erdenbürger auch mit dem 
Babystarterpaket begrüßt. „In 
diesem Paket sind für Eltern 
Geschenke und Informationen 
zusammengestellt, die den All-
tag mit dem Baby erleichtern“, 
so Pauschek. Mit der LVB-Ba-
byCard beispielsweise kann 
ein Erwachsener mit dem Baby 
kostenlos Straßenbahn und Bus 
fahren. Möglich macht dies 
die Leipziger Gruppe, die das 
Babystartpaket entwickelt hat. 
Zur Abholung benötigen die 
Eltern einen Gutschein, den sie 
in der Begrüßungsmappe per 
Post erhalten haben. Leipziger 
Babys, die außerhalb der Stadt 
zur Welt gekommen sind, erhal-
ten das Paket nach Vorlage der 

www.leipzig.de/fib
www.leipzig.de/
schwanger
www.leipzig.de/
familienfinanzen
www.leipzig.de/ 
familiennotfall

Eine Babybox zur Geburt: Leipzig heißt Nachwuchs mit diesem 
Unterstützungspaket herzlich willkommen. Foto: Bertram Bölkow

Geburtsurkunde ebenfalls. Bei 
der Ausgabe unterstützen das 
Familieninfobüro viele ehren-
amtliche Helferinnen. Und die 
Ausgabe der Box wird seit zehn 
Jahren von einer tollen Aktion 
begleitet: Seniorinnen stricken 
ganz zauberhafte Babyschuhe 
fürs Paket. Etwa einhundert 
Frauen sowie ein Mann haben 
sich bisher daran beteiligt und 
liefern auch gestricktes oder 
genähtes Spielzeug für die 
kleinen Neu-Leipziger. 

Gut informiert

Auskunft und Beratung gibt es 
hauptsächlich zu den Themen 
Schwangerschaft, Geburt, Fa-
milienfinanzen und Familien-
notfallkontakte. Aber nicht nur 
im persönlichen Gespräch, auch 
mit Informationsmaterialien, 
z. B. dem Handbuch Leipzig 
für Familien, der Broschüre
Familienfinanzen oder dem 
Babykalender hilft das Büro 
weiter. Und das Team organi-
siert Veranstaltungen: Viermal 
im Jahr  (nächster Termin: 29. 
November, 17 Uhr, Neues 
Rathaus) gibt es Infoabende 
zur Geburt, bei denen sich viele 
Kooperationspartner einbrin-
gen. Eltern erfahren, welche 
Anlaufstellen und Unterstüt-
zungsangebote es in Leipzig 
gibt, welche Behördengänge 
wichtig sind, welche Unterla-
gen sie bei der Geburt benötigen 
und wer sie wie unterstützten 
kann. Geöffnet ist das Büro 
dienstags 9 bis 12 und 13 bis 
18 Uhr sowie donnerstags 9 bis 
12 und 13 bis 16 Uhr. Wer nicht 
warten möchte, kann vorab 
einen Termin buchen. Alle 
wichtigen Informationen unter:    

Familieninfobüro seit 15 Jahren Anlaufstelle

http://www.leipzig.de/elternexpress
http://www.leipzig.de/elternexpress
mailto:geburten%40leipzig.de%20?subject=
http:// www.leipzig.de/elternsein 
http:// www.leipzig.de/elternsein 
http://www.leipzig.de/elternsein
http://www.leipzig.de/elternsein
http://www.leipzig.de/fib
http://www.leipzig.de/schwanger
http://www.leipzig.de/schwanger
http://www.leipzig.de/familienfinanzen
http://www.leipzig.de/familienfinanzen
http://www.leipzig.de/familiennotfall
http://www.leipzig.de/familiennotfall
http://www.leipzig.de/elternexpress
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Fraktionen zur Sache: Mit dieser Serie gibt das Amtsblatt den Fraktionen im Leipziger Stadtrat Gelegenheit, ihre konkreten Positionen darzulegen. In jeder neuen Ausgabe kön-
nen sie zu kontrovers diskutierten Themen der Stadtpolitik Stellung nehmen oder Themen aufgreifen, die sich mit kommunalpolitischen Zielen verbinden. 
Die Autorenschaft liegt bei den jeweiligen Fraktionen. Die Beiträge sind auch unter www.leipzig.de/stadtrat nachzulesen. Fotos: Stadt Leipzig/M. Jehnichen

Sylvia 
Deubel

Stadträtin

Die AfD-Fraktion beantragte zur letzten 
Ratsversammlung, ähnlich anderen Städten 
an geeigneter Stelle ein Denkmal für die 
Leipziger Trümmerfrauen zu errichten. 
Begleitend dazu soll es eine ausführliche 
wissenschaftliche Untersuchung zu den Um-
ständen der Trümmerberäumung in Leipzig 
geben. Damit wollen wir in würdiger Weise 
der Leipziger Frauen gedenken, die sich nach 

den Bombenangriffen der 
Alliierten auf Leipzig an 
der Trümmerberäumung 
beteiligten. Der im Sep-
tember 1939 durch das Na-
zi-Regime begonnene II. Weltkrieg brachte 
entsetzliche Zerstörung, viel Leid und Trauer 
in ganz Europa. Wehrfähige Männer, Söhne 
und Väter mussten ihr Leben an der Front 

lassen, wurden verwundet 
oder gerieten in Gefan-
genschaft. Aus Mangel an 
arbeitsfähigen Männern 
mussten nach Kriegsende 

überwiegend von Frauen und Mädchen 
die körperlich schweren Aufräumarbeiten 
übernommen werden. Beweggrund war oft, 
neben der Dienstverpflichtung, die Mög-

lichkeit, mit besseren Lebensmittelkarten 
für sich, ihre Kinder und Angehörigen das 
nackte Überleben zu sichern. Verhältnisse, 
die sich heutige Nachkriegsgenerationen – 
glücklicherweise! – nicht mehr vorstellen 
können. Leider waren die Stadträte der 
rot-rot-grünen Ratsmehrheit nicht willens, 
die Leistung der Leipziger Trümmerfrauen 
anzuerkennen. ■

Ehre den Leipziger 
Trümmerfrauen

Anja 
Feichtinger

stv. Fraktionsvorsitzende

Das Schaffen von ausreichendem und be-
zahlbarem Wohnraum ist und bleibt eine der 
drängendsten Aufgaben, der wir uns stellen 
müssen. Vor allem in Großstädten, wie eben 
auch in Leipzig, ist bezahlbarer Wohnraum 
Mangelware geworden. Das Einzige, das hilft, 
ist bauen und sanieren. Wir erleben jedoch 
gerade, dass sich die Konjunktur beim Bau 
abkühlt. Steigende Zinsen und Materialpreise, 

zu hohe Grundstückskos-
ten sowie die hohen ökolo- 
gischen Standards sind ne-
ben dem Fachkräftemangel 
die größten Probleme.

Es ist deshalb gut, dass das Bundesbau- 
ministerium konkrete Maßnahmen umsetzen 
möchte, um beim Wohnungsbau wieder das 
Tempo zu steigern. Ob die Impulse, die die Bun-

desregierung vorgestellt hat, 
richtig sind und ausreichen, 
muss regelmäßig mit der 
Bau- und Wohnungswirt-
schaft überprüft werden.

Mit Blick auf die Situation bei uns wären 
eine attraktive Neubau-Förderkulisse, die 
effizient und technologieoffen gestaltet ist, 
ein wichtiger Impuls. Wir benötigen neue 

zielgruppenorientierte Förderprogramme, 
z. B. für junge Leute, Azubis oder Studen-
ten, Fachkräfte, ältere Menschen. Und wir 
brauchen verbesserte Förderbedingungen 
für die Sanierung, da für einen Großteil 
der Wohnungen, die in den 1990er- und 
2000er-Jahren saniert wurden, in Kürze 
eine erneute Sanierung bzw. Teilsanierung 
ansteht. ■

Wohnungsbau  
beflügeln

Zur  
Debattenkultur

Michael 
Weickert

Fraktionsvorsitzender

Die politischen Parteien haben den Wahl-
kampf eröffnet. Wir kämpfen für Maß, 
Mitte, Gerechtigkeit und Demokratie. 
Dabei kämpfen wir nicht gegen, sondern 
mit unseren politischen Mitbewerbern. 
Wir ringen um die besten Lösungen für 
unsere Stadt. Jedoch ist es auch nötig, sich 
gegen unsere Mitbewerber zu positionie-
ren. Auch und gerade wenn es manchmal 

hart in der Sache zugeht. 
Niemand hat gewonnen, 
wenn durch Mitleid ver-
sucht wird, Stimmen zu 
gewinnen. Die Demokratie 
gewinnt schlussendlich nur, wenn um 
Stimmen geworben wird und Sachthemen 
im Fokus stehen. Demokratie verliert, 
wenn Strukturfragen und kleinkariertes 

Mikromanagement im 
Vordergrund stehen. De-
mokratie bedeutet auch, 
dass Standpunkte aner-
kannt werden. Die Bürger 

brauchen auf dem Wahlzettel verschiedene 
Optionen und benötigen unterscheidbare 
Parteien, mit unterschiedlichen Ideen und 
Ansichten. 

Wir werden unsere Positionen, Ideen 
und Ansichten herausarbeiten. Und das 
klar in Sprache und Sache. Wir nehmen 
uns der wirklichen Probleme der Leipzige-
rinnen und Leipziger an, wir sprechen sie 
an und werden sie lösen. Nur so können 
wir unsere Stadt und unsere Demokratie 
voranbringen. Demokratie bedeutet für 
uns: Wir dienen Leipzig! ■

Kristina 
Weyh

stv. Fraktionsvorsitzende

Mobilitätsstrategie für 
Leipzig Straßenbahn und 
Bus enorm stärken, sodass 
noch mehr Menschen 
den ÖPNV im gesamten 
Stadtgebiet bequem, sicher und zuverlässig 
nutzen können. Wir werden Sicherheit und 
Komfort für Radfahrende deutlich erhöhen, 
damit viele Wege gut mit dem Fahrrad 

zurückgelegt werden kön-
nen. Wir werden den Fuß-
verkehr sicher und ohne 
Barrieren ermöglichen, 
denn alle können viele 

Wege zu Fuß gehen. Und dann? 
Dann bleibt mehr Platz für Grün, Aufenthalt 
und Begegnung in den Nachbarschaften.
Und es bleibt mehr Platz für den Wirt-

schaftsverkehr, für Menschen, die zur 
Arbeit pendeln müssen, und diejenigen, 
die auf das Auto angewiesen sind.
Wir arbeiten für eine klimaneutrale mo-
bile Zukunft Leipzigs, in der wir alle von 
Jung bis Alt sicher und bequem mobil sein 
können. Bestimmt an vielen Stellen an-
ders als bisher – aber sicherlich insgesamt 
komfortabler. ■

Mobilitätswende 
für alle

Immer mehr Menschen suchen sich unsere 
schöne Stadt zum Leben aus. Gleichzeitig 
wollen wir weiterhin sicher mobil sein, sau-
bere Luft atmen, nicht vom Lärm erkranken 
und klimaneutral werden. Deshalb müssen 
wir unsere Mobilitätsgewohnheiten anpas-
sen, damit alle Menschen in dieser Stadt 
weiterhin unterwegs sein können. Wie das 
geht? Wir werden mit der nachhaltigen 

Jetzt gibt es Perspektiven 
unter anderem für den 
bereits geschlossenen 
Jugendtreff in Böhlitz-Eh-
renberg und die KiJuWe 
im Herzen von Connewitz.
Wir müssen feststellen, dass die Kommu-
nikation im Förderverfahren für die Kin-
der- und Jugendarbeit für viele Beteiligte 

Jugendtreffs in 
Leipzig schließen?!

Dr. Adam 
Bednarsky 

Stadtrat

Das ist insbesondere nach den gesell-
schaftlichen Belastungen der Corona-Zeit 
keine gute Idee – findet zumindest unsere 
Linksfraktion.
Einige Leipziger Jugendclubs waren von 
der Schließung betroffen.Deswegen haben 
wir in den letzten Monaten Mehrheiten 
für unseren Antrag „Freiräume für junge 
Menschen sichern!“ gesucht und gefunden. 

unbefriedigend war. Die 
Träger der von Schließung 
betroffenen Einrichtungen 
wurden vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Für die 

Zukunft fordern wir als Linksfraktion in 
diesem Bereich mehr Fairness und Trans-
parenz. Wir halten es für essenziell, gerade 
in Zeiten von Krisen, Konflikten, steigenden 

Preisen und sozialen Verwerfungen Ange-
bote für Kinder und Jugendliche und für 
das Gemeinwohl zu erhalten.
Nach dem Förderverfahren ist vor dem 
Förderverfahren. Das Geld für den zu-
künftigen Haushalt 2024/25 dürfte noch 
knapper sein, während die Aufgaben 
für die Kinder- und Jugendarbeit immer 
weiter steigen. ■

Dr. Klaus-Peter 
Reinhold

Stadtrat

Das extreme Wetter im Sommer betrifft uns 
alle. In den eigenen vier Wänden unserer 
Wohnung können wir noch Wege finden, 
uns abzukühlen. Aber nicht jeder hat diesen 
Luxus. Menschen, die in Containern woh-
nen oder arbeiten, leiden oft immens unter 
Überhitzung.
Container können im Sommer bei voller 
Sonneneinstrahlung innerhalb weniger Zeit 

hohe Temperaturen errei-
chen. Für die Menschen, die 
täglich mehrere Stunden 
in Containern verbringen, 
können die hohen Tempe-
raturen unerträglich werden. Die Freibeuter 
bieten dafür eine Lösung: erneuerbare Ener-
gie. Wir wollen nämlich Klimaanlagen in 
Containern installieren, die mit Solarstrom 

betrieben werden. Der 
Bedarf an Klimageräten ist 
bei Spitzentemperaturen 
hoch, heißt: an sonnigen 
Tagen. Dies sind auch 

ideale Voraussetzungen für die Erzeugung 
von Solarstrom.
Wir haben eine Situation, in der ein sehr 
heißer Tag sowohl belastend, aber auch sehr 

vorteilhaft für uns sein kann. Wir haben 
die Chance, Solarenergie zu nutzen, um die 
Lebensbedingungen für Hunderte von Leip-
zigern zu verbessern, die im Sommer akut 
leiden. Wir hoffen, dass die Stadt unseren 
Vorschlägen zustimmt und die notwendigen 
Maßnahmen ergreift, sodass wir bereits im 
nächsten Sommer eine verbesserte, nach-
haltigere Kühlung in Containern haben! ■

Sonne  
gegen Hitze
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BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

www.uhlrich.portas.de

Studio Böhlitz-Ehrenberg, Lützschenaer Str. 1

☎ Tel. 0341/9 75 64 84
Mo. 10–13 Uhr, Mi./Do. 15–18 Uhr

PORTAS-Fachbetrieb H. Uhlrich

Küchenrenovierung nach Maß
„Morgens noch die Alte – abends schon die Neue!“
Die perfekte Alternative zum Neukauf!
• aus alt wird neu in nur einem Tag
• kein Dreck oder Baustelle
• kein Ausräumen der Schränke erforderlich
• riesige Auswahl an Fronten, Arbeitsplatten, Geräten und Zubehör
• Beratung bei Ihnen vor Ort – kostenlos
• auch kompletter Neubau von Küchen nach Maß möglich
• kostenfreier Servicebesuch

Gern renovieren wir Ihre Decke und den Fußboden gleich mit!

Tag der offenen Tür am
21. & 22. Oktober 2023 von 9 bis 14 Uhr

Verkaufen Sie keine Immobilie, 
bevor Sie mit uns gesprochen haben.

www.lbs-immo-leipzig.de 

Immobilienpartner derin Vertretung der LBS IMMOBILIEN GMBH

s Sparkasse 
      Leipzig

Telefon 0341 986 5656

Bausparkasse der Sparkassen

www.leipzig.de/amtsblatt

Wärme wächst im Wald
Selbst Brennholz machen und das Spiel  
der Flammen kostengünstig genießen

(DJD). In über elf Millionen 
Haushalten in Deutschland 
sorgen laut Umweltbundesamt 
Kamin- und Kachelöfen für 
angenehme Wärme. Obwohl 
die Preise für Holz gestiegen 
sind, können Ofenbesitzer 
Geld sparen, wenn sie das 
Naturmaterial direkt im Forst 
kaufen und eigenhändig aufbe-
reiten. Voraussetzung dafür ist 
neben dem Erwerb des Holzes 
ein Motorsägenschein, den 
man beispielsweise in Kursen 

bei Forstämtern erwerben 
kann. „Revierförster informie-
ren zu den nächsten Terminen. 
Bei ihnen kann man auch 
liegende Baumstämme oder 
Meterholz reservieren“, erklärt 
Stihl-Motorsägenspezialist 
Jens Gärtner. Um das Holz 
für den Transport zu zerteilen, 
eignen sich Akku-Motorsägen 
wie die leichte Stihl MSA 70 
C-B. Bevor es verfeuert werden 
kann, muss Brennholz mindes-
tens zwei Jahre trocknen.

Beim Arbeiten mit der Motorsäge sind Umsicht und die 
passende Schutzausrüstung gefragt. Foto: DJD/STIHL

Vier Dämm-Mythen auf dem Prüfstand
Das ist von gängigen Vorurteilen rund um das energetische Sanieren zu halten

(DJD). Die nachträgliche Däm-
mung der Fassade ist eine 
sinnvolle Maßnahme, um im 
Altbau dauerhaft Heizkosten 
zu sparen und gleichzeitig 
etwas für den Klimaschutz zu 
tun - oder etwa nicht? Viele 
Hauseigentümer sind hin- 
und hergerissen, da mit der 
energetischen Sanierung auch 
negative Aspekte verbunden 
werden. Im Folgenden geht es 
um fünf Dämm-Mythen und 
was von ihnen zu halten ist.
1. Können die Wände nicht 
mehr atmen?
Dass Wände atmen können 

wie ein Lebewesen, ist eine 
weit verbreitete, aber falsche 
Meinung. Wände müssen 
luftdicht sein, damit wertvolle 
Heizwärme nicht einfach ent-
weichen kann. Empfehlens-
wert ist eine diffusionsoffene 
Bauweise: Dabei ist die Wand 
in der Lage, Feuchtigkeit auf-
zunehmen und wieder abzu-
geben. Gängige Dämmstoffe 
weisen diese Eigenschaft 
auf. Wer Frischluft ins Haus 
bringen will, muss hingegen 
lüften, ob über geöffnete Fens-
ter oder mit automatischen 
Anlagen.

2. Führt Wärmedämmung zu 
mehr Schimmel?
Das Gegenteil ist der Fall: „Das 
Risiko für Schimmel im Innen-
raum ist bei gedämmten Außen-
wänden deutlich geringer als 
bei ungedämmten“, erklärt 
Sto-Experte Dirk Herrmann. 
Der Grund dafür: Die Däm-
mung sorgt auf der Innenseite 
für höhere Oberflächentempe-
raturen, sodass sich auch im 
Winter kein erhöhtes Maß an 
Feuchtigkeit mehr ansammeln 
kann. Damit wird dem Schim-
melpilz eine wichtige Grundla-
ge für sein Wachstum entzogen.

3. Erhöht sich die Brandge-
fahr?
Brennt eine wärmegedämmte 
Fassade schneller oder häufi-
ger? Auch dieser Dämm-My-
thos entspricht nicht den 
Tatsachen. Wenn eine Däm-
mung professionell ausgeführt 
wird, besteht gerade keine 
erhöhte Brandgefahr, so Dirk 
Herrmann: „Die Verwendung 
zugelassener Materialien unter 
Beachtung der Brandschutz-
bestimmungen trägt zu mehr 
Feuersicherheit bei.“ Unter 
www.wohnwert-steigern.de 
etwa gibt es umfassende Infor-

mationen zu einer nachhalti-
gen und sicheren Dämmung.
 4. Hält die Wärmedämmung 
nicht lange?
„Fassadendämmung ist nicht 
dauerhaft“, auch dieses Vorur-
teil hält sich hartnäckig. Dabei 
zeigen Langzeitstudien etwa 
des Fraunhofer-Instituts für 
Bauphysik, dass gedämmte 
Fassaden hinsichtlich ihrer 
Lebensdauer nicht schadensan-
fälliger sind als ungedämmte. 
Ältere Wärmedämmfassaden 
trotzen seit mehr als 50 Jahren 
allen Witterungseinflüssen - 
und sind bis heute intakt.

http://www.leipzig.de/stadtrat 


Mehr und mehr Strom übers Dach
1000 Megawattstunden Strom durch Photovoltaik auf städtischen Gebäuden / Leipzig will bis 30 Dächer jährlich ausrüsten 

Neue Photovoltaik-Anlage auf dem Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium: Baubürgermeister Thomas Dienberg, Schulleiterin Dr. Petra Seipel und 
Stephan Klan, Geschäftsführer Leipziger Kommunale Energieeffizienz GmbH (v. l.), nehmen die Anlage symbolisch in Betrieb.  Fotos: abl/fra

Über eigene Dächer generiert 
die Stadt bis zum Jahresende 
mehr als 1000 Megawattstun-
den Strom mittels Photovol-
taik-Anlagen. Zur städtischen 
Strategie gehört auch, ältere 
kommunale Dächer nachzu-
rüsten und neue möglichst 
generell mit PV-Anlagen zu 
bestücken.

2 Millionen Stunden Rasen 
mähen oder 70 Millionen Tas-
sen Kaffee kochen – das bei-
spielsweise schafft man mit 
1000 Megawattstunden Strom. 
Und diese Energiemenge spielt 
Leipzig jetzt bis zum Jahresende 
über die Dächer kommunaler 
Liegenschaften ein. Erst am 
29. September konnte die Stadt 
eine neue PV-Anlage auf dem 
Anton-Philipp-Reclam-Gym-
nasium symbolisch in Betrieb 
nehmen. Sie ist etwa 200 Qua-
dratmeter groß und erreicht 42 
Kilowatt Peak. In den kommen-
den Monaten soll ein weiteres 
Dach der Schule saniert und 
dann ebenfalls mit Solarmodu-
len ausgestattet werden. 

Leipzig muss beim Photo-
voltaik-Ausbau vorangehen, 
ist Baubürgermeister Thomas 
Dienberg überzeugt. „Wir 
haben Vorbildwirkung. Unser 
Wunsch ist, dass jedes neue 
kommunale Dach daher eine 
Begrünung und eine Anlage 
zur Stromerzeugung erhält – 
und auch bestehende Dächer 
unserer Liegenschaften sollen, 
falls sie baulich geeignet sind, 

Bau / Wirtschaft
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Deutliche Umsatzeinbrüche 
auf dem Leipziger Immobi-
lienmarkt: Im ersten Halb-
jahr 2023 sind Umsätze und 
Kauffallzahlen stark zurück-
gegangen. Wie aus dem aktu-
ellen Halbjahresbericht zum 
Grundstücksmarktbericht des 
Gutachterausschusses der Stadt 
hervorgeht, sind allein die 
Umsatzzahlen im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um 64 
Prozent eingebrochen: Sie lagen 
von Januar bis Juni 2023 bei 
insgesamt 548 Millionen Euro, 
im Vorjahreszeitraum waren 
es noch 1,528 Milliarden Euro. 
Die Anzahl der Kaufverträge 
ging im ersten Halbjahr dieses 
Jahres um etwa die Hälfte auf 
1 590 zurück, 2022 wurden in 
den ersten sechs Monaten 3 056 
Verträge registriert.

Den größte Preisrückgang 
(-15 Prozent) im Vergleich zum 
Vorjahr verzeichneten unbe-
baute Grundstücke für Mehr-
familienhäuser. Hier konnten 
im Schnitt Quadratmeterpreise 
von 813 Euro erzielt werden. Für 
bebaute Grundstücke gingen 
die Preise um etwa 10 Prozent 
zurück, für Mehrfamilienhäuser 
auf 2 065 Euro pro Quadrat-
meter Wohnfläche und bei 
den freistehenden Einfamili-
enhäusern auf 3 382 Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche.  
Der gesamte Grundstücks-
marktbericht kann unter www.
gutachterausschuss.leipzig.de 
heruntergeladen werden. ■

Kalkulationen für Naturkundemuseum überarbeitet

Bundesweit drastisch gestie-
gene Baukosten und neue 
detaillierte Bauzustandsun-
tersuchungen erfordern eine 
erneute Bau- und Kosten-
kalkulation für das geplante 
Naturkundemuseum auf dem 
Wilhelm-Leuschner-Platz. Mit 
einer Änderung im Planungs-
beschluss soll die Planung 
nun weiter vorangetrieben 
werden. 

In den vergangenen Mona-
ten waren bei einer genaueren 
Bauzustandsprüfung des un-
terirdischen Gebäudes unter 
anderem große Mängel am 
Stahlbeton festgestellt und 
benötigte Mengen präzisiert 
worden. Auf der neuen Be-
standsaufnahme basiert eine 
überarbeitete Kostenkalkula-

Freie Parkplätze 
digital anzeigen 

lassen
Autofahrerinnen und Auto-
fahrer können jetzt in Echtzeit 
herausfinden, wo in Leipzig 
auf Park-and-Ride-Plätzen 
(P+R-Plätze) Parkplätze frei 
sind. Abrufen können sie 
diese Informationen bequem 
über die Mobilitäts-App (Leip-
zigMove-App) der Leipziger 
Verkehrsbetriebe oder auf 
leipzig.de/p+r. Hinter dem 
neuen Service steckt das Digi-
talisierungsprojekt Park IT des 
Verkehrs- und Tiefbauamtes, 
bei dem bestehende und neue 
Sensoren 814 Stellplätze an 
sechs verschiedenen Standor-
ten erfassen: den P+R-Plätzen 
Leipziger Messe, Knauthain, 
Schönauer Ring, Plovdiver 
Straße, Krakauer Straße so-
wie Lausen. Aktuell testet 
die Stadt die neue Funktion. 
Auf lange Sicht solle sie nicht 
nur den Parksuchverkehr 
verringern, sondern auch 
dazu beitragen, dass weniger 
Lärm- und Schadstoffemissio-
nen entstehen, erklärt Michael 
Jana, Leiter des Verkehrs- und 
Tiefbauamtes. Der Kfz-Ver-
kehr würde zudem wieder 
ein Stück besser mit dem 
ÖPNV verzahnt. Außerdem 
ist geplant, alternative Park-
and-Ride-Plätze im Umfeld 
von Bus- und Straßenbahn-
haltestellen in das digitale 
System einzubinden. Dabei 
geht es um Orte, an denen 
bereits heute eine tatsächliche 
Park-and-Ride-Nutzung zu 
beobachten ist, ohne dass die 
Plätze ausgewiesen sind. ■

Podiumsdiskussion informiert  
zum Hauskauf durch Mietergemeinschaft 

Beiersdorf: Modernstes Werk in Leipzig eröffnet

Immobilienmarkt: 
Umsätze  

stark rückläufig

450 Millionen Kosmetikpro-
dukte pro Jahr kommen hier 
vom Band: Am 22. September 
hat die Beiersdorf AG ihr neu-
es, hochmodernes Produkti-
onszentrum eröffnet und dafür 
im Leipziger Ortsteil Seehausen 
fast 300 Millionen Euro verbaut 
– die größte Investitionssumme 
in der Unternehmensgeschich-
te. „Mit Beiersdorf zieht eine 
ganz neue Branche nach Leip-
zig“, kommentiert OBM Burk-
hard Jung. Die Stadt erweitere 
damit ihr wirtschaftspolitisches 
Portfolio und werde krisenfes-
ter. Sachsens Ministerpräsident 
Michael Kretschmer freut diese 

Für viele Menschen aktuell nicht 
erschwinglich: die eigenen vier 
Wände. Foto:Adobe Stock / Mar-
cus Hofmann

tion, die jetzt eine Bausum-
me von 76,8 Millionen Euro 
prognostiziert. Nach ersten 
Untersuchungen war von 52,6 
Millionen Euro ausgegangen 
worden. Mit den Baukosten 
steigen damit auch die Pla-
nungskosten für das neue 
Naturkundemuseum – von 2 
auf 3,3 Millionen Euro.

Die Stadt steht trotzdem  
weiterhin zu dem Neubau 
auf dem Leuschner-Platz. 
Noch in diesem Jahr soll ein 
Förderantrag im Sächsischen 
Strukturentwicklungspro-
gramm gestellt werden. Der 
Stadtrat muss darüber noch 
abschließend entscheiden.

Mit dem Fördermittelgeber 
steht die Stadtverwaltung in 
engem Austausch. Hier wurde 

Ruine Bowlingtreff: Hier soll in den nächsten Jahren das Naturkun-
demuseum als Publikumsmagnet wachsen. Foto: Stadt Leipzig

Großinvestition ebenso, denn 
das Werk und die vielen Ar-
beitsplätze seien ein Bekenntnis 
zum Wirtschaftsstandort Sach-
sen. 200 Beschäftigte werden 
in dem Werk tätig, das über 
modernste Technologien und 
höchste Umweltstandards 
verfügt. Ein hoher Grad an 
Automatisierung und Digitali-
sierung garantierten Effektivi-
tät, und das Werk sei modular 
und flexibel aufgebaut, sodass 
Innovationen, Trends und 
Verbraucherwünsche produkti-
onstechnisch schnell umgesetzt 
werden könnten, informiert die 
Beiersdorf AG. ■

Nach Detailuntersuchung: Mehr Aufwand für Sanierung des Bowlingtreffs / Hohe Baupreise treiben Kosten

Schritt für Schritt entsprechend 
ausgerüstet werden.“ Wichti-
ger Partner dabei: die Leipzi-
ger Stadtwerke-Tochter LKE 
(Leipziger Kommunale Ener-
gieeffizienz GmbH). Durch 
die Zusammenarbeit mit LKE 
können Prozesse standardisiert 
und beschleunigt und auch 
kleinere Dächer mit PV-Anla-
gen ausgestattet werden.

50 bis 70 Prozent des pro-
duzierten Stroms nutzen die 
Einrichtungen selbst, der 
Überschuss wird ins Netz 
eingespeist. Insgesamt verfügt 
die Stadt Leipzig über rund 
3 000 Dachflächen, die seit 
einem Ratsbeschluss 2020 und 
nach einer ersten Vorprüfung 
kontinuierlich auf mehr als 
30 Kriterien hin untersucht 

werden. Dazu gehören unter 
anderem  der Dachzustand und 
die -form, Sanierungspläne, 
die Standsicherheit und mög-
liche Verschattungsszenarien. 
Etwa 250 Dächer stehen unter 
Denkmalschutz, hier sind 
umfängliche Abstimmungen 
nötig, bevor eine Anlage gebaut 
werden kann. Die LKE prüft 
und begeht rund 60 Dächer pro 

Jahr. Geplant ist, dass künftig 
auf etwa 20 bis 30 Dächern 
jährlich neue PV-Anlagen 
installiert werden. Insgesamt 
23 Leipziger Schulen, eine 
Sporthalle, eine  Kita und eine 
Feuerwache verfügen schon 
jetzt über Anlagen der LKE. 
Im kommenden Jahr soll auf 
weiteren 23 kommunalen Dä-
chern Strom erzeugt werden. ■

der voraussichtliche Kosten-
aufwuchs bereits angezeigt. 
Noch in diesem Jahr soll der 
Fördermittelantrag gestellt, 
werden, möglich ist eine För-
derquote von bis zu 90 Prozent.

Die Stadtverwaltung ist 
überzeugt vom innovati-
ven Architektur- und Muse-
umskonzept, das spannende 
Einblicke in die Themen 
Biodiversität, regionale Erd-
geschichte und Wissenschafts-
historie geben wird. Das bau-
denkmalhistorisch wichtige 
Gebäude „Bowlingtreff“, mit 
dem ein großes Interesse der 
Leipzigerinnen und Leipziger 
verbunden ist, soll mit dem 
künftigen Publikumsmagne-
ten im Herzen der Stadt eine 
optimale Nutzung erhalten. ■

Hauptbahnhof bis Löhrstraße: Stadt markiert weitere Radfahrspur

Welche Wege es für Mieterge-
meinschaften gibt, ihr Haus zu 
kaufen, will eine Podiumsdis-
kussion am 16. Oktober auf-
zeigen: Unter der Überschrift 
„Mieter kaufen ihr Haus? Na 
klar!“ diskutieren Baubürger-
meister Thomas Dienberg und 
René Hobusch, Präsident des 
Eigentümerverbands Haus & 
Grund Sachsen, gemeinsam 
mit Vertretern der genossen-
schaftlichen Immobilienagen-
tur Frankfurt am Main, dem 
Netzwerk Leipziger Freiheit 

sowie der Solidarischen Woh-
nungsgenossenschaft SoWo 
Leipzig eG. Eingeladen sind 
auch Mietergemeinschaften, 
die erzählen, wie ihr Hauskauf 
funktioniert hat. Los geht es 
um 18.30 Uhr im Grünen Salon 
der Schaubühne Lindenfels 
(Karl-Heine-Straße 50). 

Die Diskussion kann auch ge-
streamt werden unter: https://
www.netzwerk-leipziger-frei-
heit.de/veranstaltungen/po-
diumsdiskussion-mieter-kau-
fen-ihr-haus-na-klar/.■

Etwa 3,5 Millionen Euro Spenden und Zuwendungen haben in den 
vergangenen 25 Jahren zur Sanierung und zum Erhalt des Völker-
schlachtdenkmals in Leipzig beigetragen. Sponsoren, Förderer, aber 
auch viele Leipzigerinnen und Leipziger setzen sich als Stifter mit 
kleinen und großen Summen für das Denkmal ein, das gerade in die-
sen Tagen wieder im Zentrum der Erinnerung an die Völkerschlacht 
1813 bei Leipzig steht. Am 22. September konnte der Förderverein 
Völkerschlachtdenkmal erneut 35 Stifterbriefe in Gold, Silber und 
Bronze im Gesamtwert von 73 436,43 Euro an ihre Erwerber über-
geben. Die Gesamtzahl aller Stifterbrief-Erwerber steigt damit auf 
932 mit einer Stiftersumme von 1 713 665 Euro. Aufgelegt hat der 
Verein den Stifterbrief 2009 für die Finanzierung der Außenanla-
gen des Völkerschlachtdenkmals. 

■ Zahl der Woche

3 500 000

Beiersdorf Manufacturing Leipzig: Mit Deodorant, Haarspray und 
Rasierschaum versorgt das Produktionszentrum in Zukunft von 
Leipzig aus den europäischen Markt.  Foto: Beiersdorf AG

Neue Imagekampagne und 
Preis für Tourismusbranche
Leipzig will helfen, den Jobmo-
tor in der Tourismusbranche 
wieder anzukurbeln. Gelingen 
soll das unter anderem mit 
einer neuen Imagekampagne 
unter dem Titel „Leipzig Am-
bassadors 2023“. Verbunden 
ist diese Initiative auch mit 
der Auslobung eines Preis-
wettbewerbs „Azubi-Star“ 
und „Star-Arbeitgeber“, der 
sich an Auszubildende und 
ausbildende Unternehmen aus 
Hotellerie, Gastronomie und 
Tourismus richtet. Bis zum  
31. Oktober können hier online 
Bewerbungen eingereicht wer-
den unter www.leipzig.de/
leipzig-ambassadors. 

Prämiert werden sollen bei-
spielsweise bereits realisierte 
innovative Ideen, besonderes 

Engagement oder herausragen-
de Konzepte zur Gewinnung 
von Auszubildenden für die 
Branche. Für die drei besten 
Azubi-Bewerbungen gibt es 
jeweils 1000 Euro. Unterneh-
men, die ausgezeichnet werden, 
erhalten kein Geld – ihnen steht 
die Image-Kampagne offen. 

Die Kampagne selbst soll 
Tourismus-Gesichter und das 
Leipzig-Typische zeigen sowie 
den Blick dafür weiten, wie viel-
fältig und attraktiv die Branche 
in Leipzig als Arbeitergeber ist.

Die Regie für Kampagne 
und Preis liegt beim städtischen 
Referat Beschäftigungspolitik.
Die IHK und der DEHOGA 
Sachsen e. V. begleiten sie. Alle 
weiteren Details: www.leipzig.
de/leipzig-ambassadors. ■

Marschnerbrücke und 
Teile der Straße ab  

9. Oktober gesperrt

Seit knapp einer Woche lau-
fen Markierungsarbeiten für 
den neuen Radfahrstreifen 
zwischen Hauptbahnhof und 
Löhrstraße. Er soll künftig die 
bestehende Lücke auf dem 
nördlichen Promenadenring in 
ostwestlicher Richtung schlie-
ßen. Für den Radfahrstreifen 
entfällt auch hier eine Kfz-Spur. 

Erst im Frühjahr hatte das 
Verkehrs- und Tiefbauamt 
einen neuen Radfahrstreifen 
vor dem Hauptbahnhof mar-
kieren lassen – er wird jetzt 
weiter bis zur Löhrstraße 

und in den dort bestehenden 
Radweg überführt. Auf die-
ser Strecke kommt es derzeit 
immer wieder zu Konflikten 
zwischen Radfahrern und 
Fußgängerinnen, weil es ab 
dem Hauptbahnhof noch keine 
eigene Radverkehrsanlage aus 
östlicher Richtung gibt. 

Um die Leipzigerinnen und 
Leipziger auf die neue Ver-
kehrsführung hinzuweisen, 
begleitet die Stadt die Neuan-
lage des Radstreifens mit einer 
Plakataktion entlang der etwa 
400 Meter langen Strecke. 

Parallel zu den Markie-
rungsarbeiten muss das Ver-
kehrs- und Tiefbauamt auch 
kleinere bauliche Änderungen 
vornehmen; so sollen etwa 
Bordsteine abgesenkt und ein 
neues Steuergerät in die Ampel 
an der Kurt-Schumacher-Straße 
eingebaut werden.

Die Radfahrspur wird eben-
so wie die bereits schon be-
stehenden Streifen am Ring 
„verkehrsgrün“ eingefärbt. 
Bleibt das Wetter beständig 
und trocken, kann der Streifen 
etwa in zwei Wochen dann ab 

Gerberstraße für den Verkehr 
freigegeben werden. Für die 
Freigabe des Abschnittes zwi-
schen Kurt-Schumacher-Straße 
bis Gerberstraße müssen aller-
dings erst die Umbauarbeiten 
an der Ampel abgeschlossen 
sein – das ist Anfang November 
geplant. 

Fahrradfahrer fahren künftig 
abschnittsweise auf der Fahr-
bahn, links neben der Rechtsab-
biegerspur in die Gerberstraße. 
Trennelemente sichern die 
Fahrbahn, damit Autos die Spur 
nicht vorzeitig überfahren. ■

Vom 9. bis 20. Oktober muss 
die Marschnerbrücke zwischen 
Käthe-Kollwitz- und Mainzer 
Straße voll gesperrt werden. 
Hintergrund sind Baugrund-
untersuchungen an der Brücke, 
die im Zuge des Ausbaus der 
Käthe-Kollwitz-Straße (geplant 
ab 2027) saniert werden soll. 
Außerdem erneuern die Leipzi-
ger Verkehrsbetriebe die Bahn-
stromtrasse in der Marschner-
straße – hier ist eine halbseitige 
Sperrungen vom 9. Oktober bis 
15. Dezember zwischen Ferdin-
and-Lasalle- und Mainzer Straße 
Richtung Jahnallee vorgesehen. ■

http://www.gutachterausschuss.leipzig.de 
http://www.gutachterausschuss.leipzig.de 
http://leipzig.de/p+r
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https://www.netzwerk-leipziger-freiheit.de/veranstaltungen/podiumsdiskussion-mieter-kaufen-ihr-haus-
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Starker Rücken für Familien
Am 30. September hat die Stadt Leipzig den Familienfreundlichkeitspreis vergeben

Ein großes Familienfest zum 
Ferienstart und viel Applaus 
für Leipzigerinnen und Leip-
ziger, die sich in der Stadt 
für Familien starkmachen: In 
diesem Rahmen hat Leipzig 
am 30. September den Famili-
enfreundlichkeitspreis an drei 
Initiativen vergeben. 

„Rücken stärken – Unterstüt-
zung für Alleinerziehende“ 
– unter diesem Motto stand
nicht nur das Familienfest,
sondern auch der diesjährige
Preis, den die Stadt in drei
Kategorien vergeben hat. Der
Kinderschutzbund Leipzig
e. V. lebt diese Devise mit sei-
nem Projekt „Hand in Hand“. 
Workshops wie „Stark allein“, 
ein Wochenendausflug, Fami-
liennachmittage oder mobile 
Beratung da, wo sich Allein-
erziehende mit ihren Kindern 

Kommunales / Soziales
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Welche Probleme, Sorgen, 
Wünsche haben Eltern kleiner 
Kinder aktuell in Bezug auf ihre 
Kita? Das möchte das Amt für 
Jugend und Familie gemeinsam 
mit dem Amt für Statistik und 
Wahlen herausfinden. Rund 
6 000 stichprobenartig ausge-
wählte Eltern, deren Kinder 
zwischen dem 1. Juli 2017 und 
dem 31. Dezember 2022 geboren 
wurden, sind dafür jetzt ange-
schrieben worden mit der Bitte, 
sich an der Online-Elternbefra-
gung zu beteiligen. Gleichzeitig 
haben sie die entsprechenden 
Einwahldaten erhalten. 

In der Vergangenheit war 
die Versorgung der Leipziger 
Familien mit Kita-Plätzen eine 
große Herausforderung. Doch 
Leipzig wächst nicht mehr so 
stark, zudem sind viele Kitas 
gebaut oder saniert worden. 
Die Befragung soll jetzt erge-
ben, wie sich Eltern unter den 
geänderten Bedingungen in der 
Versorgungssituation verhal-
ten, welche (neuen) Probleme 
sie haben, womit sie zufrieden 
sind, was sie sich wünschen. 

Ziel ist nicht nur, ein bedarfs-
gerechtes Angebot an Kitaplät-
zen zu schaffen, sondern auch 
die Bedarfe an der Betreuungsart 
(Kita, Kindertagespflege), den 
Betreuungszeiten sowie Kriteri-
en bei der Auswahl der Kinder-
tageseinrichtung zu ermitteln 
und die Ergebnisse in der Praxis 
entsprechend umzusetzen. ■

„Neue Aussichten“ für Seniorinnen und Senioren
„Zeit für neue Aussichten“ 
verspricht der zehnte Tag der 
Seniorinnen und Senioren, den 
die Stadt am 25. Oktober und 
2023 wieder im Neuen Rathaus 
veranstaltet. Und getreu dem 
diesjährigen Motto soll der Tag 
den Blick nach vorn richten: 
Welche Möglichkeiten bietet 
das Alter? Welche Herausforde-
rungen müssen bewerkstelligt 
werden? Um diese Fragen dre-
hen sich die Angebote zwischen 
9.30 bis 15.30 Uhr im Festsaal 
und in der Oberen Wandelhalle. 

Ab 9 Uhr wird zum kosten-
freien Kaffee eingeladen, im 
Anschluss begrüßen  Sozial-
bürgermeisterin Dr. Martina 

Münch und die Landesseni-
orenbeauftragte Christiane 
Schifferdecker die Gäste. Ab 

Kita-Plätze:  
Elternbefragung 

läuft

Neues Rathaus: Hier sind Senio-
ren am 25. Oktober eingeladen.

Foto: Stadt Leipzig 

Ersatzneubau der Kita Kändlerstraße gestartet 

Volles Haus und gute Stimmung bei der Party zum Ferienbeginn: Mit Preisen bedacht worden sind das Kinderschutzbund-Projekt 
„Hand in Hand“ (l.), Constanze Kreisels Happy-Birthday-Projekt (r.) und das CVJM-Familienzentrum (Mitte). Vertreterinnen und Ver-
treter von Stadt, Partnern und Sponsoren sowie deren Maskottchen feierten die Gewinner.  Foto: Eric Kemnitz

Zum Tag der deutschen Ein-
heit am 3. Oktober ist eine 
Leipziger Delegation unter 
Leitung von Oberbürger-
meister Burkhard Jung in der 
irischen Hauptstadt Dublin 
herzlich empfangen worden. 
Anlass der Reise war haupt-
sächlich eine deutsch-iri-
sche Konferenz, die sich am  
4. Oktober mit den Lehren aus 
der deutschen Wiederverei-
nigung und der Relevanz für
die Wiedervereinigung von
Nordirland mit der Republik
Irland beschäftigt hat.

„Die Einladung nach Dublin 
ist nicht nur ein Zeichen der 
Wertschätzung für unsere eu-
ropapolitische Arbeit, sondern 
zeigt zudem, wie aufmerksam 
man hier die Entwicklung 
Leipzigs seit der Friedlichen 
Revolution verfolgt“, erklärt 
OBM Burkhard Jung. „Unsere 
Erfahrungen in den Transfor-
mationsprozessen nach 1989 
mit all ihren Höhen und Tiefen 
sind in der gesellschaftlichen 
Diskussion in Bezug auf eine 
irische Wiedervereinigung sehr 
gefragt“, fasst Jung zusammen.

Der Aufenthalt für die 
Leipziger in Dublin startete 
mit einem offiziellen Empfang 
durch den Oberbürgermeister 
Daithí de Róiste im Rathaus. 
Hier loteten beide Stadtober-
häupter Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit in den Be-
reichen Jugend, Bildung und 

Irland lernt von Leipzig: 
Jung in Dublin zu Gast

Kultur und bei Start-up-Initi-
ativen aus. Auch das Thema 
Europa und die Stärkung 
demokratischer Werte sowie 
die Zusammenarbeit im Netz-
werk Eurocities spielte eine 
wichtige Rolle.

 In der Residenz des deut-
schen Botschafters kamen 
später geladene Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Kultur 
und Stadtgesellschaft zu den 
offiziellen Feierlichkeiten 
zusammen. Ansprachen von 
Botschafter Cord Meier-Klodt 
und OBM Jung,  persönliche 
Begegnungen und Gespräche 
sowie Musik des Leipziger 
Ensembles Nobiles füllten 
das Programm zum Tag der 
deutschen Einheit.

Die deutsch-irische Kon-
ferenz richtete sich an Politi-
ker und Wissenschaftler aus 
beiden Teilen Irlands und ist 
von der Deutschen Botschaft 
gemeinsam mit dem Projekt 
ARINS (Analysing and Re-
searching Ireland North and 
South), der Maynooth Univer-
sity und der Stadt Leipzig or-
ganisiert worden. Neben OBM 
Burkhard Jung beteiligten sich 
Dr. Nancy Aris, Sächsische 
Landesbeauftragte zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur, 
und Prof. Dr. Kathrin Klaus-
meier, Juniorprofessorin für 
Didaktik der Geschichte der 
Universität Leipzig, an der 
Podiumsdiskussion. ■

aufhalten, haben die Jury über-
zeugt. Für dieses Engagement 
ist die Ortsgruppe Leipzig mit 
dem Anerkennungspreis und 
einem Preisgeld von 2500 Euro 
gewürdigt worden. 

Den Innovationspreis, eben-
so mit 2500 Euro ausgestattet, 
konnte Constanze Kreisel für ihr 
„Happy-Birthday-Projekt“ mit 
nach Hause nehmen. Ihre Idee: 
Kinder alleinerziehender Eltern, 
die Sozialleistungen beziehen, 
sollen auch mal im Zoo, in einer 

Kletterhalle oder einem Freizeit-
bad Geburtstag feiern können. 
Ein kürzlich gegründeter Verein 
übernimmt mittels Spenden-
geldern die Eintrittspreise für 
das Kind und für bis zu fünf 
eingeladene Freundinnen und 
Freunde. Wird das Kind selbst 
eingeladen, erstattet der Verein 
die Kosten fürs Geburtstagsge-
schenk.

Der Publikumspreis mit 
2500 Euro, von den Gästen des 
Familienfestes am Nachmittag 

gewählt, ging an das CVJM-Fa-
milienzentrum. Hier honorier-
ten die Besucher das vielfältige 
Angebot, was das Zentrum 
Familien unterbreitet. Ange-
fangen von der Krabbelgruppe 
über Frühstück, Kreativwerk-
statt, Musik, Sport bis hin zum 
Familiensonntag reicht die Pa-
lette. Hier fühlen sich nicht nur 
Alleinerziehende, sondern alle 
Familien angesprochen, Zeit in 
Gemeinschaft zu verbringen.   

Seit 15 Jahren vergibt Leipzig 
den Preis für Familienfreund-
lichkeit, der Anerkennung 
und zugleich Ansporn für 
Initiativen, Firmen und Privat-
personen sein soll, ein gutes 
Klima für Familien in Leipzig zu 
schaffen. Den Preis der Stadt un-
terstützen die Leipziger Gruppe 
als Hauptsponosor sowie viele 
Partner aus Wirtschaft und 
Kultur tatkräftig. ■

Kostenfrei ins  
Museum ab 2024

n Stadtbüro aktuell

Das Stadtbüro ist Anlaufpunkt 
für Leipziger, die sich einbrin-
gen oder informieren wollen.

11. Oktober, 14 – 17 Uhr
Engagement.Impuls: Kurz-
beratung für Leipzigerin-
nen und Leipziger, die sich
engagieren wollen. Schwer-
punkt: Barrierearmes En-
gagement, Veranstalter:
Freiwilligen-Agentur Leip-
zig e. V.

12. Oktober, 13 – 15 Uhr
Peer-Beratung für Men-
schen mit Behinderung,
Betroffene und deren Be-
zugspersonen. Veranstal-
ter: Referat Beauftragte
für Menschen mit Behin-
derungen

18. Oktober, 14.30 – 16.30 Uhr
Für Kinder von sechs bis
zwölf: Stricken, Nähen,
Basteln mit den „Leipziger 
Strickomis“ Anmeldung:
fib@leipzig.de

Ort: Burgplatz 1/Stadthaus,  
Zugang Markgrafenstraße 3

Öffnungszeiten: 
Di.–Do. 13–18 Uhr, Fr. 13–15 Uhr
Telefon: 123 20 10
E-Mail: stadtbuero@leipzig.de

www.leipzig.de
/stadtbuero

Bei freiem Eintritt ins Muse-
um: Dieser Wunsch wird den 
Leipzigern ab 2024 erfüllt. 
Die konkreten neuen Entgelt-
ordnungen sind auf den Weg 
gebracht. Demnach führen die 
Häuser Museum der bildenden 
Künste, Stadtgeschichtliches 
Museum und Naturkunde-
museum ab Jahreswechsel die 
Entgeltfreiheit in den jeweiligen 
Dauerausstellungen ein. Im 
Grassimuseum gilt die Neure-
gelung nicht nur im städtischen 
Museum für Angewandte 
Kunst, sondern auch in den Part-
nereinrichtungen Museum für 
Völkerkunde (Freistaat Sach-
sen) und Musikinstrumenten-
museum (Universität Leipzig).   
Zugleich wird den Museen die 
Möglichkeit gegeben, die Prei-
se für besonders aufwändige 
Sonderausstellungen leicht zu 
erhöhen. Der Stadtrat muss über 
die Änderungen noch befinden.

Für alle Häuser werden die 

In der Grünauer Kändlerstraße 1  
soll eine neue Kindertagesstätte 
mit 165 Plätzen entstehen. Der 
Ersatzneubau hat jetzt mit 
dem Abriss der im Jahr 1984 
in Plattenbauweise errichteten 
Kinderkombination begonnen. 
Bis August wurde das Gebäude 
noch für die Betreuung uk-
rainischer Flüchtlingskinder 

genutzt. Das dreigeschossige, 
unterkellerte Gebäude wird 
bis zum Jahresende abgerissen, 
von Schadstoffen getrennt und 
geschreddert. Teile der Bau-
stoffe sollen für den Neubau 
eingesetzt werden. Auch die 
Bodenplatte des Ersatzneubaus 
entlang der Kändlerstraße soll 
bis Ende des Jahres liegen. 

Gebaut wird ab Januar 2024 an 
dieser Stelle eine zweigeschossi-
ge Kindertagesstätte mit Plätzen 
für 45 Krippenkinder und 120 
Kindergartenkinder sowie ein 
Kinder- und Familienzentrum 
in einem energieeffizienten, 
nachhaltigen und barrierefrei-
en Gebäude in Holzbauweise.  
Im September soll die Kita 

fertig sein, sodass die derzeit 
in der  Kita Liliensteinstraße 
ausgelagerte kommunale Ein-
richtung ihr neues Gebäude 
beziehen kann. 7,9 Millionen 
Euro inklusive Fördermittel soll 
der von der Leipziger Stadtent-
wicklungs- und Sanierungsge-
sellschaft LESG gesteuerte Bau 
kosten.  ■

Querschnittslähmung: Um 
Herausforderungen des 
Alltags besser zu meistern, 
gründen querschnittsge-
lähmte Leipzigerinnen und 
Leipziger eine Selbsthilfe-
gruppe. Interessierte bis 
45 Jahre können sich unter 
selbsthilfe.querschnitt.le@
gmail.com anmelden. 

Erwachsene Geschwister 
behinderter Menschen: In 
Leipzig möchten Menschen  
eine Selbsthilfegruppe grün-
den, die Geschwister mit 
Behinderung im Alltag be-
treuen. Im Mittelpunkt steht 
der Austausch zu Hilfs- und 
Unterstützungsangeboten. 
Interessenten melden sich 
bitte unter erwachsene- 
geschwister-md@gmx.de

Wer eine Gruppe grün-
den möchte, kann sich 
an das Gesundheitsamt, 
Selbsthilfekontakt- und 
Informationsstelle, E-Mail: 
selbsthilfe@leipzig.de, 
Telefon 1 23 67 55 wenden.

■ Selbsthilfe

Molch-Führungen  
durchs Neue Rathaus

„Molche“ ziehen durchs Neue 
Rathaus, wenn es am 15. Okto-
ber wieder heißt: Kinder führen 
Kinder. Die jungen Guides, 
deren Vornamen zu Molch 
zusammengefasst den Titel der 
Führungen bilden, bieten Kin-
dern zwischen 6 und 14 Jahren 
eigens erarbeitete Rundgänge 
durch die Säle und Wandel-
hallen des Hauses an. Wer war 
schon einmal im Neuen Rathaus 
und weiß, wann es gebaut wur-

de? Wer hat die Tiermotive am 
Haupteingang bereits entdeckt? 
Und was passiert eigentlich im 
Sitzungssaal? Das alles wird 
fröhlich und lehrreich gemein-
sam geklärt am 15. Oktober, 10 
bis 12 Uhr  sowie 14 bis 16 Uhr. 
Treffpunkt ist der Hauptein-
gang des Neuen Rathauses. Da 
die Plätze begrenzt sind, wird 
um Anmeldung unter Telefon 
1 23 11 62 nicole.netwall@leip-
zig.de gebeten. ■

Eintrittspreise für Sonderaus-
stellungen neu gestaffelt. Mit 
einer Spanne von 4 bis 18 Euro 
(vorher 4 bis 15 Euro) fällt die 
Erhöhung aber gering aus. Da-
mit sollen vor allem erwartete 
Kostensteigerungen für diese 
Sonderschauen aufgefangen 
werden, die künftig noch at-
traktiver gehalten werden, um 
mehr Publikum anzulocken. 
Ausnahme ist das Naturkun-
demuseum: Hier gibt es keine 
Sonderausstellungen.

Der eintrittsfreie erste Mitt-
woch eines jeden Monats ent-
fällt. Alternativ wird an diesem 
Tag ein vergünstigter Museums- 
tag für 3 Euro für die Son-
derausstellungen angeboten. 
Beibehalten wird überall der 
um 50 Prozent reduzierte Ein-
trittspreis in der letzten Stunde 
vor Schließung. Zudem gibt 
es für jedes Haus eigene, den 
Gegebenheiten angepasste 
Änderungen. ■

die Einrichtungen, Vereine, 
Verbände und Akteure der Of-
fenen Seniorenarbeit in Leipzig 
machen. Info-Veranstaltungen 
behandeln außerdem die The-
men „Psychische Gesundheit 
im Alter“ und „Rechtzeitig 
vorsorgen“ sowie „Gesund und 
Zufrieden in den Ruhestand“.

Der von der Stadt organi-
sierte Tag ist kostenfrei und 
bietet sowohl mobilitätseinge-
schränkten als auch seh- und 
hörbeeinträchtigten Senioren  
die Möglichkeit der Teilnah-
me. Ein behindertengerechter 
Zugang (links vom Hauptein-
gang), Lotsinnen und Gebär-
dendolmetscher stehen bereit. ■

10 Uhr spricht Altersforscher 
Prof. Dr. Hans-Werner Wahl 
(Universität Heidelberg) über 
Entwicklungen im höheren 
Lebensalter, die unterschätzte 
Gewinne und überschätzte Ver-
luste mit sich bringen können.

Kerstin Motzer, Seniorenbe-
auftragte der Stadt, berichtet ab 
11.15 Uhr über die konkreten 
Angebote, die die Stadt Leip-
zig für Ältere macht. „So ist 
das Leben – eben“ meinen die 
Kabarettistinnen Katrin Hart 
und Barbara Trommer ab 11.30 
Uhr. Am Nachmittag sind die 
Besucher eingeladen, auf dem 
Markt der Möglichkeiten in die 
Angebotsvielfalt einzutauchen, 

OBM Burkhard Jung hat in 
der vergangenen Woche den 
US-Generalkonsul John R. 
Crosby zum Antrittsbesuch 
empfangen. Seit Juli 2023 ist 
Crosby im Leipziger US-Ge-
neralkonsulat als Konsul für 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen tätig. In seiner bis-
herigen Laufbahn blickt er auf 
viele herausragende Positionen 
zurück, war u. a. in Mailand, 
München, Kabul, Ljubljana und 
Mumbai eingesetzt und hat in 
Washington D.C. u. a. unter den 
Außenministerinnen Hillary 
Clinton und Condoleezza Rice 
gearbeitet. ■

OBM Jung heißt John R. Crosby (l.) 
willkommen. Foto: abl/ha

OBM Jung empfängt 
amerikanischen Generalkonsul 

Der Kinderschutzbund sucht wieder Beraterinnen und Berater für 
das Kinder- und Jugendtelefon. Benötigt werden ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer im Alter von 16 bis 25 Jahre, die samstags 
von 14 bis 20 Uhr zeitliche Ressourcen haben, und Interessierte ab 
25 Jahre, die sich in der Woche von 14 bis 20 Uhr Zeit nehmen kön-
nen. Schulungen dazu werden im Oktober und April angeboten, 
Interessenten können sich unverbindlich zu einem Info-Gespräch 
beim Kinderschutzbund unter Telefon 7 02 57 27 melden.

Ehrenamtler für „Nummer gegen Kummer“

Louise-Otto-Peters-Preis  
für Medica Mondiale e. V.

Leipzig vergibt am 23. Oktober 
erneut den Louise-Otto-Pe-
ters-Preis und wird 2023 den 
Verein Medica Mondiale ehren. 
Seit 30 Jahren engagiert sich 
die feministische Frauenrechts- 
und Hilfsorganisation für ein 
selbstbestimmtes Leben von 
Frauen und Mädchen. Der 
Verein setzt sich dafür ein, 
dass sexualisierte Gewalt als 
Kriegsfolge anerkannt und 
entschädigt wird. Medica Mon-
diale agiert mit den Menschen 
und Institutionen vor Ort und 
rückt den gezielten Einsatz 
von sexualisierter Gewalt in 
Kriegsregionen sowie dessen 

Folgen ins öffentliche Bewusst-
sein. Der Preis ist nach Louise 
Otto-Peters benannt: Ihrem 
unermüdlichen Engagement 
für Frauenrechte in Politik, 
Literatur und Bildung ist es 
zu verdanken, dass Leipzig als 
Wiege der Frauenbewegung 
in die deutsche Geschichte 
einging. Seit 2015 wird der Lou-
ise-Otto-Peters-Preis jährlich 
vergeben, immer im Wechsel 
an eine Organisation oder 
eine Person. Alle Infos zum 
Preis und eine Übersicht über 
bisherige Preisträgerinnen gibt 
es online unter www.leipzig.
de/louise-otto-peters-preis. ■

Gemeinsames Treffen in der Deutschen Botschaft: OBM Burkhard 
Jung, Botschafter Cord Meier-Klodt und der Dubliner Oberbürger-
meister Daithí de Róiste (v. l.) beim offiziellen Festakt zum Tag der 
Deutschen Einheit.  Foto: Matej Zieschwauck
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Leipzig arbeitet an Waldwegen
Sanierungen in Mühlholz und Wildpark / Erlebnispfad bis Anfang November geschlossen

Im Revier Connewitz und im 
Wildpark können Radfahre-
rinnen oder Spaziergänger 
derzeit auf gesperrte Wald-
wege stoßen: Das Amt für 
Stadtgrün und Gewässer lässt 
hier stark frequentierte Wege 
wieder instand setzen. Bis 
Mitte Oktober bzw. im Wild-
park bis Anfang November 
sind Sperrungen notwendig.

Seit einer Woche laufen die 
Arbeiten am stark abgenutz-
ten Weg vom Apitzsch über 
das Mühlholz bis zur Teich-
straße. Auf einer Länge von 
rund einem Kilometer wird 
die Wegdecke des Weges auf-
gearbeitet. Bis Mitte Oktober 
soll hier gebaut werden, das 
Amt bittet, die Baustelle zu 
umfahren.

Ab dem 9. Oktober begin-
nen im Wildpark weitere um-
fangreiche Wegesanierungen. 
Hier werden die ebenfalls 
stark beanspruchten Wege 
auf einer Länge von rund 
zwei Kilometern erneuert. 
Besucher müssen sich daher 
bis voraussichtlich Anfang 
November auf Einschränkun-
gen einstellen.

Beginnen will das Amt 
mit der Instandsetzung des 
Erlebnispfades, der in dieser 
Zeit geschlossen bleibt. An-

schließend wird der hintere 
Teil des Wildparks, im Bereich 
der Eulen und der Weißwedel-
hirsche, umfassend repariert. 
Das südliche Tor bleibt in 
dieser Zeit geschlossen.

Auch die Wege zu den 
Besuchertoiletten werden 
ausgebessert, ausweichen 
können Besucher auf mobile 
Toiletten am Teehaus. Im An-

schluss soll der Weg entlang 
des Gemeinschaftsgeheges 
bis hin zum Teehaus saniert 
werden. Danach kommen die 
Wege im Bereich der Wapitis 
(ehemaliges Elchgehege) und 
im Heidegarten an den Mard-
ergehegen an die Reihe. Wäh-
rend dieser Arbeiten bleibt 
das Eingangstor im Norden 
verschlossen. Zuletzt wird 

östlich des Wildparks, parallel 
zur Koburger Straße, der Weg 
entlang der neuen Wisentanla-
ge und am Meiler bearbeitet. 
Radfahrer werden gebeten, 
stadtein- und stadtauswärts 
entweder auf die Koburger 
Straße auszuweichen oder 
die Umleitung zu nutzen. Ins-
gesamt kostet die Sanierung 
rund 200 000 Euro. ■
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Bleibt voraussichtlich bis Anfang November für Wegesanierungen geschlossen: der Erlebnispfad im 
Wildpark.  Foto: Stadt Leipzig/Wildpark

UEFA EURO 2024:  
erste Ticketrunde läuft

2,7 Millionen Tickets sind für 
die Fußballeuropameisterschaft 
2024 im Spiel – davon gehen 80 
Prozent an Fans und die Öffent-
lichkeit. Seit dem 3. und bis zum 
26. Oktober läuft die erste Run-
de, in der mehr als 1,2 Millionen 
Tickets auf dem Ticketportal  
h t t p s : / / d e . u e f a . c o m /
euro2024/ticketing/verfügbar 
sind. Eine weitere Million Ti-
ckets werden nach der Endrun-
denauslosung am 2. Dezember 
in enger Zusammenarbeit mit 
den betreffenden National-
verbänden an die Fans der 
teilnehmenden Teams verkauft. 
Weitere Tickets sind für Fans 
der Nationalmannschaften 
reserviert, die sich über die 
Playoffs zwischen 21. bis 26. 
März 2024 für die UEFA EURO 
2024 qualifizieren.

Faire Verlosung

Wer sich zwischen dem  
3. und 26. Oktober 2023 für 
Tickets bewirbt, hat die besten 
Chancen, die UEFA EURO 
2024 live im Stadion zu erleben. 
Die Tickets werden fair und 
transparent verlost. Alle Bewer-
berinnen und Bewerber haben 
die gleichen Chancen, Tickets zu 
erhalten, unabhängig davon, zu 
welchem Zeitpunkt zwischen 
dem 3. und 26. Oktober 2023 
der Antrag gestellt worden ist.

Stadt erneuert Abtnaundorfer Parkteich
Im denkmalgeschützten Abt- 
naundorfer Park hat die Stadt 
mit der Sanierung des Gewäs-
sersystems begonnen. In erster 
Linie will Leipzig so das Zu-
wachsen des historisch bedeut-
samen Parkteiches verhindern. 
Auch das an den Teich ange-
schlossene Gewässersystem 
erhält seine ursprünglichen 
Funktionen zurück. Über einen 
ungehinderten Wasserabfluss 

soll ausreichend Raum zur 
Regenrückhaltung und der 
temporären Speicherung für 
den Hochwasserfall geschaffen 
werden.

Im Zuge der 1,5 Millionen 
Euro teuren Arbeiten, die bis 
Februar 2024 andauern sollen,  
wird auch die historische Ufer-
linie des Teiches wiederherge-
stellt. Wasserbauwerke sowie 
vorhandene Uferböschungen 

werden neu gebaut oder in-
stand gesetzt, sowie Teiche und 
Gräben entschlammt. 

Das Amt für Stadtgrün und 
Gewässer will die Arbeiten 
besonders schonend ausfüh-
ren, um den Naturhaushalt so 
wenig wie möglich zu belasten. 
Biotope und auch denkmal-
geschützte Strukturen und 
Parkelemente sollen erhalten 
bleiben. ■

Leipzigs Stadtwerke und Was-
serwerke passen ab 1. Januar 
2024 ihre Preise an. So wird es 
beim Wasser teurer: Für den 
Komplettservice aus Trink-
wasser und Abwasser zahlt 
ein Nutzer in einem typischen 
Leipziger Haushalt dann 223 
Euro pro Jahr. Das entspricht 
pro Jahr 41 Euro bzw. pro 
Monat rund 3,40 Euro mehr als 
bisher. „Es besteht hier bei der 
Preisgestaltung kaum Hand-
lungsspielraum – zumal wir 
nach zwei Jahren Preisstabilität 
die Kostenentwicklungen, bei-
spielsweise bei den Baupreisen, 
der Klärschlammentsorgung 
und dem Personalaufwand, 
sowie ständig steigende tech-
nische und gesetzliche Anfor-
derungen in den Wasserpreisen 
abbilden müssen“, sagt Kerstin 
Schultheiß, kaufmännische 
Geschäftsführerin der Wasser - 
werke.

Die Stadtwerke hingegen 
haben als Akteur am freien 
Markt Spielraum: Sie können 
Einkaufsvorteile bei der Ener-
gie weitergeben – und  tun das 
auch. Bei L-Strom sinkt der 
Arbeitspreis auf 32,90 ct/kWh 
(Grundpreis von 174 Euro pro 
Jahr) und bei L-Gas auf 10,29 ct/
kWh (Grundpreis von 140,27 
Euro pro Jahr bei 7 Prozent 
Umsatzsteuer).

Für eine nahtlose Umstel-
lung bieten die Stadtwerke 
allen Sondervertragskunden 
die neuen Tarife ab 1. Januar 
2024 mit Preisstabilität bis 31. 
Dezember 2024 an. Die Stadt-
werke beenden dafür zum Ende 
dieses Jahres die bisherigen 
Energielieferverträge, und die 
Kunden erhalten einen neuen 
Vertrag. Dieser muss nur un-
terschrieben an die Stadtwerke 
zurückgesendet werden. Auch 
Neukunden können zu gleichen 
Konditionen ab Mitte Oktober 
Strom und Gas über die Stadt-
werke-Website bestellen. ■

Zschampert kommt ins historische Bett zurück
Im Rahmen des vom Bund 
geförderten Projekts „Leben-
dige Luppe“ wird derzeit der 
Zschampert in das historische 
Gewässerbett zurückverlegt. 
Der 1000 Meter lange begradigte 
Bachlauf wird zum 6,5 Kilome-
ter langen naturnahen Fließge-
wässer in seiner ursprünglichen 
Aue. Bis voraussichtlich Ende 
des Jahres bauen die Städte 
Leipzig und Schkeuditz das 

Gewässerbett, kleine Brücken 
sowie die für den Gewässerlauf 
notwendigen Furten.

Die Maßnahmen sind ein 
Baustein des Projektes Leben-
dige Luppe. Der Fluss soll mit 
seinen natürlichen Ausuferun-
gen künftig auch den Auwald 
wieder mit Wasser versorgen. 
Als wichtiger erster Baustein 
dieses Revitalisierungspro-
jektes hatten im vergangenen 

Jahr bereits die Arbeiten für 
die Brücke der B186 begonnen. 

Im Projekt Lebendige Luppe 
arbeiten die Städte Leipzig und 
Schkeuditz, die Universität 
Leipzig, das Helmholtz-Zen-
trum für Umweltforschung 
– UFZ und der NABU Sachsen 
gemeinsam an Förderung 
und Erhaltung auentypischer 
Biotopstrukturen. Mehr unter 
www.lebendige-luppe.de. ■

Fans, die über die Verlosung 
im Oktober 2023 keine Tickets 
erhalten, werden automatisch 
in das Fan-First-Programm auf-
genommen. Sie erhalten zuerst 
Nachricht, wenn neue Tickets 
für die UEFA EURO 2024 ver-
fügbar sind, beispielsweise weil 
Karten nicht bezahlt wurden. 
Wer am Fan-First-Programm 
teilnehmen darf, hat Vorrang 
und kann die Tickets entspre-
chend ihrem ursprünglichen 
Platz bei der Verlosung in einem 
speziellen Zeitfenster erwerben. 
Um möglichst viele Fans zu 
berücksichtigen, können pro 
Person maximal vier Tickets pro 
Spiel beantragt werden, und es 
werden nur Tickets für ein Spiel 
pro Tag vergeben.

Tickets zu günstigen Preisen

Die Preisstruktur der Tickets für 
die Endrunde ist so gestaltet, 
dass die Tickets für möglichst 
viele Fans erschwinglich blei-
ben. Insgesamt werden 270 000 
Tickets für 30 Euro und für das 
Finale 10 000 Tickets zu einem 
Preis von unter 100 Euro ver-
fügbar sein. Um den Schwarz-
handel zu bekämpfen, will die 
UEFA ab Frühjahr 2024 auch 
eine offizielle Plattform schal-
ten, auf der Fans ihre Tickets 
zum Nennwert  weiterverkau-
fen können. ■

Wasserpreise 
steigen, Energie 

günstiger

Anzeigen

HAMMER!MER!
DU BIST DER Bis zu

60%
ssppaarreenn!!

03. bis 13.
November 2023

LVZ-Auktion.de
Schon jetzt registrieren und sich kurz 
vor dem Start informieren lassen!

Gesundheitsreise ins Erzgebirge
Im Radonheilbad Bad Schlema kann man nun auch im Solebecken entspannen

(DJD). Ein Solebad kann für 
intensive Entspannung und 
wohltuende Linderung bei den 
unterschiedlichsten Gesund-
heitsproblemen sorgen. Das 
Ganzkörperbad im Salzwas-
ser regt den Stoffwechsel an, 
fördert die Durchblutung der 
Haut und entlastet Muskeln, 
Gelenke und Wirbelsäule. Die 
Heilkraft des Solebads kann 
man jetzt auch in Bad Schle-
ma im Erzgebirge erleben. 
Mit seinen idyllischen Land-
schaftsräumen aus Wäldern, 
sanften Hügeln und Wiesen 
bietet die Region viel Freiraum 
zur aktiven Erholung in der 
kalten Jahreszeit, das neue 
Solebad ist ein weiterer Grund 
für eine Gesundheitsreise 
ins Erzgebirge. Unter www.
kurort-schlema.de gibt es alle 
Infos.

Das Solebad als 
multimediales Erlebnis

Durch den Solegehalt des 
wohlig warmen Wassers von 
sechs Prozent schwebt der 
Körper fast schwerelos an der 
Wasseroberfläche. Lichteffek-
te mit wechselnden Farben, 
sanfte Musik sowohl über 
als auch unter Wasser und 
visuelle Animationen machen 
das Baden zum multimedialen 
Erlebnis. Länger als zehn bis 15 
Minuten sollte man sich aller-
dings nicht im Solebad auf-
halten, sondern danach in die 
Soleinhalation wechseln. Beim 
Einatmen verteilen sich die 
feinen Salzpartikel über Nase, 
Nebenhöhlen, Rachen bis hin 
zur Lunge in das gesamte 
Atemwegssystem. Dort wirkt 
die Salzanwendung nicht nur 
schleimlösend und reinigend 

auf die Atemwege, sondern 
auch revitalisierend und kann 
bei Heilprozessen verschie-
dener Hauterkrankungen 
unterstützen.
 

Radonhaltiges Heilwasser 
als natürliches Heilmittel 

bei Erkrankungen des 
Bewegungsapparates

Bekannt geworden ist Bad 
Schlema vor allem wegen seines 
radonhaltigen Heilwassers. Es 
stimuliert und reaktiviert ohne 
Nebenwirkungen körpereige-
ne Selbstheilungskräfte, etwa 
bei Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates wie Arthrose, 
rheumatoide Arthritis, Mor-
bus Bechterew, nach einer 
Bandscheiben-OP oder zur 
Behandlung chronischer Fol-
gen von Unfall- und Sportver-
letzungen. Das Immunsystem 
wird durch die Radontherapie 
gestärkt, Hormone zum Abbau 
krankhafter Schmerzempfin-
dungen können mobilisiert und 
Schmerzen damit langfristig 
gelindert und Entzündungen 

REISETIPP

geheilt werden. Bad Schlema 
ist einer der wenigen Orte mit 
der für medizinische Zwecke 
notwendigen Radon-Konzen-
tration im Wasser.
 

Ayurveda im Erzgebirge
Zum umfangreichen Kur- und 
Wellnessangebot von Bad 
Schlema gehört auch das Ayur-
veda-Center, in dem die tradi-
tionelle Heilkunst aus Indien 
originalgetreu angewandt wird. 
Entgiftung und Harmonisie-
rung des Körpers stehen dabei 
im Vordergrund. Das Angebot 
umfasst neben einer speziellen 
Ernährungslehre Behandlun-
gen wie Massagen, Dampfbäder 
und Ölgüsse. Ayurveda erweist 
sich bei der Behandlung ver-
schiedener Beschwerden wie 
Diabetes, Schlafstörungen und 
hohem Blutdruck als förderlich.

Mit seinen idyllischen Landschaftsräumen aus Wäldern, 
sanften Hügeln und Wiesen bietet das Erzgebirge rund um 
Bad Schlema viel Freiraum zur aktiven Erholung. Das neue 
Solebad ist nun ein weiterer Grund für eine Gesundheitsreise 
in die Region.
Foto: Fremdenverkehrsverein „Schlematal“/Dirk Rückschloss

Aktive Erholung steht in Bad 
Schlema im Erzgebirge im 
Mittelpunkt der verschiede-
nen Gesundheitsangebote.
Foto: Fremdenverkehrsverein 
„Schlematal“/Erik Wagler
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Die hier inhaltlich zusammengefassten Beschlüsse ge-
ben einen Überblick über die Abstimmungen im Stadt-
rat. Rechtlich verbindlich sind jedoch nur die Originaldo-
kumente, die wortgenau im elektronischen Ratsinforma-
tionssystem  (ALLRIS) zu finden sind. Unter https://ratsin-
fo.leipzig.de gibt es sämtliche öffentliche Dokumente zur 
Ratsversammlung und ihren Gremien. Das Recherchesys-
tem bietet einen Überblick über die Sitzungstermine und 
Niederschriften der Ratsversammlung und ihrer Gremien, 
Beschlüsse, Vorlagen der Verwaltung, Anträge und Anfra-
gen der Fraktionen, Anträge von Ortschaftsräten, wichti-
ge Angelegenheiten von Stadtbezirksbeiräten, Petitionen 
von Einwohnern sowie die Einwohneranfragen. 

Dauerhafter Sonderzug Leipzig-Nürnberg
Der Stadtrat erteilt der Stadtverwaltung den Auftrag, 
sich für eine dauerhafte Zugverbindung am Wochen-
ende (Freitag, Samstag und Sonntag) zwischen Leipzig 
und Nürnberg durch einen Entlastungszug einzuset-
zen. (VII-P-08382-DS-02, VII-P-08382-DS-02-ÄA-03)

Mehrfachnutzung von Sportplätzen Südvorstadt
In der Südvorstadt soll geprüft werden, ob Schulhöfe 
und Schulsportanlagen für die öffentliche Nutzung 
geöffnet werden können. (VII-P-08704-DS-02)

Aktuelle technologische Möglichkeiten  
in die Verwaltung einbeziehen

Die Stadtverwaltung beobachtet die Entwicklungen von 
künstlicher Intelligenz und prüft deren Einsatz unter 
Rücksicht auf Chancen und Risiken. (VII-P-08705-DS-02)

Auswertung einer Mitmach-Aktion  
für den öffentlichen Nahverkehr

Die Ergebnisse der Crowd-Science-Aktion #besserBahn-
fahren werden für die Stadt Leipzig ausgewertet und sol-
len künftig berücksichtigt werden. (VII-P-08771-DS-02)

Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau  
(2. Änderung)

Einstimmig beruft der Stadtrat Diplom-Ingenieur 
Rolf Sondershaus als sachkundigen Einwohner aus 
dem Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau ab. 
(VII-DS-00471-DS-02)

Beirat für Menschen mit Behinderungen  
(8. Änderung)

Als Mitglied in den Beirat für Menschen mit Behinde-
rungen wird Sophia Poulakis bestellt, und als weitere 
sachkundige Einwohner werden Martin Trippmacher 
und Carmen Sziller als Stellvertretung berufen. (VII-
DS-00350-DS-09)

Jugendbeirat (8. Änderung)
Jessica Steiner wird aus dem Jugendbeirat abberufen. 
An ihre Stelle tritt Kilian Pietsch. (VII-DS-00353-DS-08)

Kinder- und Familienbeirat
Der Stadtrat bestellt Christina Creutz als Mitglied und 
Nancy Hochstein als Stellvertretung aus dem Kinder- 
und Familienbeirat ab. Neues Mitglied wird Kathy 
Dreißigacker und die neue Stellvertretung übernimmt 
Sibylle Ringl. (VII-DS-00354-DS-09)

Seniorinnen- und Seniorenbeirat (10. Änderung)
Als sachkundige Einwohnerin wird Dr. Marion Leh-
nert in den Seniorinnen- und Seniorenbeirat bestellt. 
(VII-DS-00358-DS-11)

Stadtbezirksbeirat Nordost (5. Änderung)
Mit sofortiger Wirkung werden Tina Trompter und 
Thomas Alberti als Mitglieder aus dem Stadtbezirks-
beirat Nordost abbestellt. Stattdessen wird André 
Möllmer in den Beirat berufen. (VII-DS-00341-DS-05)

Stadtbezirksbeirat Ost (10. Änderung)
Sabine Ernst und Marcel Pruß werden als Mitglieder 
aus dem Stadtbezirksbeirat Ost abbestellt, einberufen 
wird dafür Lars Klaus Aßhauer. (VII-DS-00342-DS-10)

Stadtbezirksbeirat Nord (4. Änderung)
Aus dem Stadtbezirksbeirat Nord wird Peter Niemann 
mit sofortiger Wirkung abberufen. (VII-DS-00349-DS-04)

Beförderung des Leiters der Branddirektion
Axel Schuh, Leiter der Branddirektion der Stadt 
Leipzig, wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt zum 
Leitenden Stadtdirektor befördert. (VII-DS-08167)

Zweckverband kommunale Informations- 
verarbeitung Sachsen (2. Änderung)

Als Verhinderungsstellvertreter für Ulrich Hörning 
wird Matthias Köhler als Vertreter der Stadt Leipzig im 
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung 
Sachsen bestimmt. (VII-DS-00385-DS-02)

Zweckverband an der Fernwasserversorgung 
Elbaue-Ostharz GmbH (2. Änderung)

Matthias Köhler wird ebenfalls als Verhinderungsstell-
vertreter für Ulrich Hörning im Zweckverband kommu-
nale Anteilseigner Sachsen an der Fernwasserversorgung 
Elbaue-Ostharz GmbH bestimmt. (VII-DS-01399-DS-02)

Mülltrennung an Schulen und Kitas
Kommunale Schulen und Kindertageseinrichtungen 
sollen mit Abfallbehältern ausgestattet werden, die eine 
korrekte Mülltrennung ermöglichen. (VII-A-07078, 
VII-A-07078-VSP-01)

Hygieneartikel in Schulen
Bis Anfang 2025 sollen alle Schulen mit Menstruations-
produkten auf den Toiletten ausgestattet werden sowie 
mit Toilettenpapier in den einzelnen WC-Kabinen. 
(VII-A-07474-NF-02)

Informationsmaterialien für migrantische Eltern
Wichtige Informationen für migrantische Eltern von 
Schulkindern, wie zur Schulaufnahmeuntersuchung 
oder zur Entscheidung über den weiterführenden 
Schulweg, sollen in Leichter Sprache, mehrsprachig 

und zielgruppenorientiert zur Verfügung gestellt 
werden. (VII-A-08140-NF-03)

Fahrradbügel für die Kolonnadenstraße
Bis zum ersten Quartal 2024 sollen in der Kolonna-
denstraße zwischen der Max-Beckmann-Straße und 
dem Dorotheenplatz Fahrradbügel aufgestellt werden. 
Wenn der vorhandene Platz nicht ausreicht, soll der 
momentan durch Autoparkplätze genutzte Raum 
verwendet werden. (VII-A-08199)

Gemeinderathäuser für bürgerliche Nutzung öffnen
Bis zum II. Quartal 2024 soll die Stadtverwaltung ein 
Konzept für die öffentliche Nutzung der Rathäuser 
in Stadtbezirken und Ortschaften erarbeiten. Die 
städtischen Liegenschaften sollen für verschiedene 
gemeinwohlorientierte und gemeinnützige Aktivitä-
ten für zum Beispiel Vereine oder Initiativen geöffnet 
werden. (VII-A-08348, VII-A-08348-VSP-01)

Zuwegung ins Ortsteilzentrum Rückmarsdorf
Mittels einer festinstallierten Rampe soll ein barrie-
refreier Zugang zum Ortsteilzentrum Rückmarsdorf 
ermöglicht werden. (VII-A-08386, VII-A-08386-VSP-01)

Freiräume für junge Menschen sichern
Die Stadtverwaltung soll ein Konzept entwickeln, in dem 
Freiräume und Begegnungsorte für Kinder und Jugend-
liche, abseits der klassischen offenen Angebote, gesichert 
und ausgestaltet werden. Die Ideen dafür können durch 
Beteiligungsprozesse erarbeitet werden. Dabei soll das 
Objekt des ehemaligen Kinder- und Jugendtreffs Böhlitz- 
Ehrenberg als Freiraum für junge Menschen erhalten 
bleiben. Weiterhin soll eine Fördergrundlage ab nächstem 
Jahr vorliegen, die auf Basis der Zero-Waste-Strategie 
Träger und Projekte fördert, die sich im Bereich der 
Ressourcenschonung engagieren. Bis zur langfristigen 
Finanzierung sollen die Träger Mütterzentrum Leipzig 
e.V. und Kinder- und Jugendwerkstatt e.V. eine Über-
gangsfinanzierung erhalten. Darüber hinaus soll eine 
Bedarfsmessung Aufschluss über offene Kinder- und 
Jugendarbeit in den einzelnen Ortsteilen liefern. (VII-
A-08404-NF-03, VII-A-08404-NF-03-ÄA-01)

Auslage des Leipziger Amtsblattes
Die kommende Kommunale Bürgerumfrage 2023 soll 
Aufschluss darüber geben, wie das Leseverhalten und 
die Zustellung des Leipziger Amtsblattes erfolgt. Die 
Ergebnisse sollen bei der künftigen Auslegung des 
Amtsblattes berücksicht und die finanziellen Konse-
quenzen im Haushalt 2025/2026 aufgenommen werden. 
Auf leipzig.de soll ab dem IV. Quartal 2023 die Möglich-
keit bestehen, das Online-Amtsblatt per Newsletter zu 
abonnieren. (VII-A-08498, VII-A-08498-VSP-02)

Sanierung des Siegfriedplatzes
Unter Berücksichtigung der Denkmalpflege und der 
finanziellen Mittel des Doppelhaushaltes 2023/2024 
soll der Siegfriedplatz in Lößnig saniert und aufge-
wertet werden. Beispielsweise neue Bänke, Bäume 
oder Spielfunktionen sollen die Aufenthaltsqualität 
dort verbessern. (VII-A-08518, VII-A-08518-VSP-01)

Zusammensetzung des Klimaschutzbeirates
Als Vorsitzender obliegt dem Oberbürgermeister die 
Leitung des Klimaschutzbeirates; bei seiner Abwesen-
heit vertritt ihn der Beigeordnete für Umwelt, Klima, 
Ordnung und Sport. Von den sachkundigen Einwoh-
nern gehört jeweils eine Vertreterin beziehungsweise 
ein Vertreter aus dem Jugendparlament, der Hand-
werkskammer zu Leipzig, der Industrie- und Handels-
kammer zu Leipzig, der Gewerkschaften (DGB) und 
dem Bündnis für bezahlbares Wohnen dem Beirat an. 
Zwei Vertreterinnen und Vertreter ergeben sich jeweils 
aus den klimarelevanten Forschungsinstituten und den 
Sozial- und sonstigen Verbänden. Drei Vertreterinnen 
und Vertreter stellen die Klimagruppen und vier die 
Leipziger Umweltverbände. Diese Institutionen haben 
ein Vorschlagsrecht, während noch weitere Instituti-
onen durch beratende Mitglieder ohne Stimmrecht 
im Klimaschutzbeirat fungieren. (VII-A-08702-NF-03)

Stadtteilfläche in Paunsdorf
In Paunsdorf-Heiterblick und Kiebitzmark soll eine 
nutzbare Stadtteilfläche für Stadtteilfeste, Kultur- und 
Sportveranstaltungen und für eine Rettungswache 
gefunden werden. Für den Standortvorschlag im IV. 
Quartal 2023 sollen Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie Wohnungsmarktakteure einbezogen werden. 
Außerdem soll die Nutzung von Förderprogrammen 
geprüft werden.(VII-A-08764-NF-02)

Verlegung Blindenleitstreifen Grimmaische Straße
Um die Nutzung der Blindenleitstreifen in der Grim-
maischen Straße zu optimieren, soll eine Verlegung 
in den nördlichen Bereich geprüft werden. Ist diese 
umsetzbar, kann eine neue Anordnung, unter Einbe-
ziehung der AG Blindenleitsystem und des Beirats 
für Menschen mit Behinderungen, umgehend geplant 
werden. (VII-A-08839)

Annahme von Spenden und Schenkungen
Alle Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen an die Stadt Leipzig, die bis zum 4. Mai 2023 
und bis zum 6. Juni 2023 eingegangen sind, werden 
angenommen. (VII-DS-08657, VII-DS-08772)

Bau- und Finanzierungsbeschluss von  
Infrastrukturmaßnahmen des Klinikums St. Georg

Für Gesamtkosten in Höhe von 11,278 Millionen Euro 
werden die Leitungen, Straßen und Tunnel der Lie-
genschaft des Städtischen Klinikums St. Georg in der 
Delitzscher Straße 141 erneuert. Die Stadt bezuschusst 
die Maßnahmen 2023 und 2024 mit jeweils 1,5 Millio-
nen Euro. Die restliche Finanzierung übernimmt der 
Eigenbetrieb. (VII-DS-08811)

Zuordnung Grundstück an das Klinikum St. Georg
Einstimmig beschließt der Stadtrat, das Flurstück 
376/12 Gemarkung Eutritzsch mit circa 350 Quadrat-
metern und einem Buchwert von circa 4 487 Euro von 

Aktionsprogramm Radverkehr 2023/2024
Das Aktionsprogramm für den Radverkehr wurde 
beschlossen und soll in den Jahren 2023/2024 für circa 
3,15 Millionen Euro umgesetzt werden. Das Programm 
sieht beispielsweise kleine Verbesserungsmaßnahmen 
wie Markierungen von Radfahrstreifen vor, die keinen 
grundhaften Ausbau erfordern. (VII-DS-07507, VII-DS-
07507-ÄA-01-NF-01, VII-DS-07507-ÄA-02)

Satzung zu Sondernutzungen an öffentlichen  
Straßen, Wegen und Plätzen

Die Änderungssatzung über Erlaubnisse und Gebühren 
für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen wurde beschlossen. In den wesentlichen Punk-
ten betrifft dies beispielsweise Schanigärten, Parklets, 
Sicherheitsleistungen oder Werbung an Bänken und 
Grünelementen. (VII-DS-07592, VII-DS-07592-ÄA-01)

Satzung über besonderes Vorkaufsrecht für das  
Gewerbequartier östlich der Brandenburger Straße
Damit die Stadt Teilbereiche des Gebietes „Gewerbe-
quartier östlich der Brandenburger Straße“ erwerben 
kann, wird die Satzung zum besonderen Vorkaufsrecht 
beschlossen. Die Intention dahinter ist, das bisher un-
geordnete Plangebiet zu strukturieren, als Standort für 
Gemeindebedarfseinrichtungen zu prüfen und Grün- 
und Freiräume vor Ort zu schaffen. (VII-DS-07810)

Städtebauliche Erhaltungssatzung zum Gebiet  
„Plagwitz/Lindenau – Nördlich Karl-Heine-Kanal“

Die ursprüngliche Erhaltungssatzung „Plagwitz“ wird 
aufgehoben und die neue Satzung „Plagwitz/Lindenau – 
Nördlich Karl-Heine-Kanal“ beschlossen. (s. S. 12) Mit der 
Erneuerung kann die städtebauliche Eigenart des Gebietes 
erhalten werden. Außerdem wird mit dem Zuschnitt des 
neuen, kleineren Geltungsbereiches nun eine rechtssichere 
Anwendbarkeit sichergestellt. (VII-DS-08135) 

Aufstellungsbeschluss: Bebauungsplan  
Quartier Mockauer/Tauchaer Straße

Um das Quartier Mockauer Straße/Tauchaer Straße 
baulich weiterzuentwickeln, soll der Bebauungsplan 
aufgestellt werden. In dem Gebiet soll Wohnungsbau 
entstehen, das Schulwesen gesichert und Mobilitätsan-
gebote erweitert werden. (VII-DS-08223)

Geschäftsordnung des Petitionsausschusses
Der Stadtrat beschließt die überarbeitete Geschäftsord-
nung des Petitionsausschusses. Diese berücksichtigt 
neuere Rechtsentwicklungen und nimmt Vorschläge 
von Petentinnen und Petenten auf. (VII-DS-08311)

Verstetigung: Bertolt Brecht Gastprofessur der 
Stadt Leipzig am Centre of Competence for Theatre
Ab 2023 wird die Bertolt Brecht Gastprofessur der 
Stadt Leipzig am Centre of Competence for Theatre 
der Universität Leipzig jährlich mit Mitteln in Höhe 
von 20 000 Euro finanziert. Die Gastprofessur exis-
tiert bereits seit 2017 und wird seitdem halbjährlich 
an herausragende, internationale Praxisvertreter der 
darstellenden Künste vergeben. (VII-DS-08673)

Kofinanzierung „Netz kleiner Werkstätten“
Die Ratsversammlung beschließt die Kofinanzierung des 
Jugendberufshilfeangebots „Netz kleiner Werkstätten” in 
Höhe von 15 000 Euro für die Projektlaufzeit 2023/2024. 
Damit soll die Chancengleichheit von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, die beim Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktzugang mit schwerwiegenden Hemmnis-
sen konfrontiert sind, gestärkt werden. (VII-DS-08413) 

Gründachförderrichtlinie
Die neue Gründachförderrichtlinie mit allen Rechtsgrund-
lagen, Voraussetzungen, Bedingungen und Anleitungen 
wurde beschlossen. (s. S. 10) Die neue Richtlinie soll das 
Antragsverfahren vereinfachen und beschleunigen und 
damit die Förderquote erhöhen. (VII-DS-08545) 

Betreibung einer Fan-Zone zur UEFA EURO 2024
Die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe GmbH orga-
nisieren im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 21. Juli 2024 
eine Fan-Zone für die Fußball-Europameisterschaft auf 
dem Augustusplatz. Die entstehenden Kosten dafür 
belaufen sich im Jahr 2023 auf 620 000 Euro und 2024 
auf 4,34 Millionen Euro. (VII-DS-08563-NF-01)

Flächen- und Nutzungsaufteilung des Bildungs- und 
Markthallencampus Wilhelm-Leuschner-Platz

Für die weitere Planung wurde die grundsätzliche 
Flächen- und Nutzungsaufteilung des Wilhelm-Leu-
schner-Platzes bestätigt. Auf dem Baufeld Mitte sollen 
eine Markthalle, der Bildungscampus Volkshochschule 
und Musikschule sowie Wohnraum entstehen. (VII-
DS-06484-NF-04-DS-01)

Mitgliedschaft der Oper beim Verein  
„Deutsche Theatertechnische Gesellschaft e.V.“

Die Stadt Leipzig, vertreten durch die Betriebsleitung 
der Oper Leipzig, wird Mitglied beim Verein „Deutsche 
Theatertechnische Gesellschaft e.V.“. Die Mitgliedschaft 
kostet jährlich 490 Euro und soll innovative Weiterbil-
dungs-, Beratungs- und Tagungsprogramme sowie ein 
starkes Netzwerk ermöglichen. (VII-DS-08776)

Notschlafstelle in der Kurt-Schumacher-Straße
Das Objekt in der Kurt-Schumacher-Straße 41 wird sa-
niert, um als kostenfreie Notschlafstelle für obdachlose 
Personen genutzt werden zu können. Dafür votierte 
der Stadtrat den Planungsbeschluss. Die vorläufigen 
Kosten bis zum Baubeschluss betragen 450 000 Euro. 
(VII-DS-08675)

Beherbergungsvertrag Georg-Schumann-Straße
Das Objekt in der Georg-Schumann-Straße 407 soll 
zur Unterbringung von Anspruchsberechtigten mit 
bis zu 14 Plätzen genutzt werden. Dazu wurde der 
Beherbergungsvertrag mit jährlichen Aufwendungen 
von 101 800 Euro bestätigt. Das Übernachtungsangebot 
richtet sich an Personen mit besonderen Lebensver-
hältnissen, beispielsweise unmittelbar eingetretene 
Wohnungslosigkeit. (VII-DS-08703) ■

der Stadt dem Eigenbetrieb Städtisches Klinikum St. 
Georg zuzuordnen. Die finanziellen Auswirkungen 
sowie Vermessungs- und Grundbuchkosten über-
nimmt der Eigenbetrieb. (VII-DS-08812)

Baubeschluss Schule Gundorf
Für Gesamtkosten in Höhe von rund 12,64 Millionen 
Euro, die die Stadt vollständig übernimmt, wird die 
Grundschule in der Leipziger Straße 210 modernisiert, 
erweitert und erhält während der Baumaßnahmen 
ein barrierefreies Interimsgebäude. Von den Kosten 
werden rund 10,38 Millionen Euro für die Sanierung 
des Bestandsgebäudes verwendet, während mit etwa 
2,27 Millionen Euro das Interim finanziert wird. (VII-
DS-08515-NF-02)

Herrichtung Förderschule Zweenfurther Straße 21,  
Komplexsanierung und Sanierung Sporthalle

Der Stadtrat gibt in Auftrag, eine Förderschule in der 
Zweenfurther Straße 21 herzurichten. Dafür wird das 
dortige Schulgebäude komplex saniert und erweitert 
und die Sporthalle saniert. Die Planungskosten betra-
gen circa 1,85 Millionen Euro bis zum Baubeginn. Zum 
Schuljahr 2029/2030 sollen dann maximal 132 Schü-
lerinnen und Schüler in dreizügigen Schulklassen in 
der Förderschule unterrichtet werden. (VII-DS-08806)

Modernisierung der Kurt-Biedermann-Schule
Das Schulgebäude in der Garskestraße 19 wird kom-
plexmodernisiert und erweitert, damit Grund- und 
Oberschule gemeinsam in einem Gebäude unterrichtet 
werden können. Ein Interim am Lindennaundorfer 
Weg wird vorrübergehend errichtet. Für das gesamte 
Vorhaben betragen die Planungskosten bis zum Bau 
2,704 Millionen Euro. (VII-DS-08807)

Organisationsbezogener Haushalt für 2025/2026
Für die Haushaltsplanung 2025/2026 wird auf einen 
organisationsbezogenen Haushalt umgestellt und die 
dazugehörigen Produkte dazu ausgewiesen. Im Ge-
gensatz zur bisherigen produktorientierten Gliederung 
ist diese Struktur in der Umsetzung transparenter 
und Verantwortungen können klarer abgegrenzt 
werden. Eine mögliche ergänzende Steuerung über 
„Kennzahlen“ soll geprüft werden. (VII-DS-08649, 
VII-DS-08649-ÄA-01)

Übertragung von Anwendungen und  
Auszahlungen von 2022 nach 2023

Die zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 
36 213 360,54 Euro und die nicht zahlungswirksamen 
Aufwendungen in Höhe von 6 447 000 Euro werden 
aus dem Jahr 2022 nach 2023 übertragen. Darüber 
hinaus werden die ausgewiesenen Mittel in Höhe 
von 8 032 412,63 Euro aufgrund ihrer Notwendigkeit 
nachträglich für das Haushaltsjahr 2022 für übertragbar 
erklärt. (VII-DS-08398, VII-DS-08398-ÄA-01) 

Aufstockung des Budgets der Zinsaufwendungen
Um auf gestiegene Zinsen zu reagieren, genehmigt 
der Stadtrat zusätzliche Ausgaben bis zu 10,33 Mil-
lionen Euro für Kassenkredite und bis zu 13,35 Mil-
lionen Euro für Zinsaufwendungen für langfristige 
Verbindlichkeiten. Die Bereitstellung dieses Geldes 
erfolgt letztendlich abhängig von den tatsächlichen 
Bedürfnissen und wird durch die zusätzlichen Gewer-
besteuereinnahmen finanziert. (VII-DS-08689-NF-01)

1. Änderung Baubeschluss Kita Tarostraße 7-9
Die Gesamtkosten der baulichen Kapazitätserweite-
rung der Kita in der Tarostraße 7-9 erhöhen sich um 
rund 1,05 Millionen Euro auf insgesamt 4,906 Millio-
nen Euro. Die Stadt übernimmt dabei den kompletten 
Mehrbedarf. Ebenfalls berücksichtigt werden die 
Nutzungskosten ab 2023. (VII-DS-00812-DS-01) 

1. Änderung Bau Gymnasium Schraderhaus
Beim Umbau des Bestandsgebäudes in der Heinrich-
straße 36A zum neuen Schulstandort Gymnsasium 
Schraderhaus erhöhen sich die Gesamtkosten um 
rund 6,27 Millionen Euro auf rund 37,97 Millionen 
Euro. Weil die geplanten Fördermittel in Höhe von 
etwa 17,56 Mio Euro nicht eingeholt werden konnten, 
finanziert die Stadt die gesamte Baumaßnahme. Die ab 
dem Haushaltsjahr 2025 anfallenden Nutzungskosten 
werden ebenfalls berücksichtigt. (VII-DS-01824-DS-02)

1. Änderung Baubeschluss Schulzentrum Grünau
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme des Schul- 
zentrums Grünau Nordwest erhöhen sich von 52,208 
Millionen Euro auf rund 57,08 Millionen Euro. Die 
Stadt trägt den gesamten Mehrbedarf von rund 4,87 
Millionen Euro. Alle Folge- und Nutzungskosten sind 
bereits eingeplant. (VI-DS-06378-DS-05) 

1. Änderung Bau- und Finanzierung Zeppelinbrücke
Die Instandsetzung der Zeppelinbrücke bedarf Mehr-
kosten von 3,5 Millionen Euro. Damit erhöhen sich die 
Gesamtkosten von 7 Millionen Euro auf 10,5 Millionen 
Euro. Der städtische Anteil der Baumaßnahme beträgt 
7,5 Millionen Euro, wobei sich der Rest aus Förder-
geldern ergibt. (VII-DS-07063-DS-01) 

Gewerbequartier östlich der Brandenburger Straße
Der Stadtrat ermöglicht die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 473 „Gewerbequartier östlich der 
Brandenburger Straße“ im Stadtbezirk Mitte. Damit 
sollen ungeordnete städtebauliche Strukturen ge-
ordnet werden. Neben der Nutzung des Gebietes als 
Gewerbegebiet, sollen zum Beispiel auch Mehrfachnut-
zungen in Erwägung gezogen werden, um Wohnraum 
zu ermöglichen. (VII-DS-07192, VII-DS-07192-ÄA-01) 

Stadtraum am Bayerischen Bahnhof
Das brachliegende Areal des Bayerischen Bahnhofs 
zwischen Kurt-Eisner-Straße und Haltepunkt „Leipzig 
Bayerischer Bahnhof“ soll zu einem neuen Stadtquar-
tier für Wohnen mit einer Kita und einem Stadtteilpark 
sowie Gewerbe werden. Der Entwurf des Bebauungs-
planes soll mit dem Beschluss des Stadtrates öffentlich 
ausgelegt werden. (VII-DS-07502)
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Gz.: 41-8618/747/27

• Bekanntmachung der Landesdirektion Sach-
sen über die erteilten wasserrechtlichen Er-
laubnisse für die Einleitung von gereinigtem 
Abwasser aus dem Klärwerk Rosental und 
für die bauzeitliche Grundwasserhaltung, 
Gz.: 41-8618/747/27

• Baugenehmigungen

Jahresabschlüsse der Stadt Leipzig 
2018 bis 2020

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2018:
Gemäß § 88c der SächsGemO ist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustel-
len. In der Sitzung der Ratsversammlung 25.02.2021 wurde der Jahresabschluss der Stadt Leipzig 
zum 31.12.2018 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) gemäß § 88c Abs. 2 Sächsische 
Gemeindeordnung (SächsGemO) nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 Sächs-
GemO mit Beschluss (VII-DS-02240-NF-01) festgestellt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 steht 
mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses elektronisch im Internet (Link: https://www.
leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/haushalt-und-finanzen/archiv-
haushaltsplaene) zur Verfügung. ■

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2019:
Gemäß § 88c der SächsGemO ist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzu-
stellen. In der Sitzung der Ratsversammlung am 19.05.2022 wurde der Jahresabschluss der Stadt 
Leipzig zum 31.12.2019 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) gemäß § 88c Abs. 2 Säch-
sische Gemeindeordnung (SächsGemO) nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 
SächsGemO mit Beschluss (VII-DS-06898) festgestellt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 steht 
mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses elektronisch im Internet (Link: https://www.
leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/haushalt-und-finanzen/archiv-
haushaltsplaene) zur Verfügung. ■

Jahresabschluss der Stadt Leipzig zum 31.12.2020:
Gemäß § 88c der SächsGemO ist zum Schluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzu-
stellen. In der Sitzung der Ratsversammlung am 06.07.2023 wurde der Jahresabschluss der Stadt 
Leipzig zum 31.12.2020 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) gemäß § 88c Abs. 2 Säch-
sische Gemeindeordnung (SächsGemO) nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 
SächsGemO mit Beschluss (VII-DS-08631) festgestellt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 steht 
mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses elektronisch im Internet (Link: https://www.
leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/haushalt-und-finanzen/archiv-
haushaltsplaene) zur Verfügung. ■

Über die Genehmigung der Veräußerung des 
nachstehenden Grundstückes ist nach § 2 des 
Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbs-
bedürftiger, erwerbsbereiter und erwerbstätiger 
Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.

Gemarkung:  Liebertwolkwitz
Flurstück: 529 
    1,1860 ha; Betriebsgelände/
    Abbauland 
    Ton und Lehm
Flurstück: 540 
    0,5850 ha; Ackerland
Flurstück: 542 
    0,7680 ha; Ackerland

Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des Grundstückes interessiert wä-
ren, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, 
Sachgebiet Genehmigungen / zentrale Be-
standsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.17.02 und der Reg. Nr.: 0085/23 bis 
zum 13.10.2023 ihr Erwerbsinteresse schriftlich 
zu bekunden und mitzuteilen, welchen Preis sie 
bei einer eventuell gegebenen Erwerbsmöglich-
keit anbieten würden. ■

Hinweis zur Veräußerung  
von landwirtschaftlichen 

Grundstücken  
Liebertwolkwitz

Freistellung von  
Bahnbetriebszwecken  
für Flächen in Leipzig 

Zentrum-Nord

Mit Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes 
vom 28.08.2023 wird das Flurstück Nummer 
2733/212 der Gemarkung Leipzig gemäß § 
23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) von 
Bahnbetriebszwecken freigestellt (siehe karten-
mäßige Darstellung):
Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb 
nicht mehr erforderlich. Durch die Freistel-
lung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage 
der Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem 
eisenbahnrechtlichen Fachplanungsprivileg des 
Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen in 
die Planungshoheit der Stadt Leipzig über. Sie 
unterliegen ab diesem Zeitpunkt ausschließlich 
dem allgemeinen Bauplanungsrecht und somit 
der kommunalen Zuständigkeit. 
Auskünfte erteilt das Stadtplanungsamt, Tel. 
0341 123-4948. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Freistellungsfläche in Leipzig 
Zentrum-Nord (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

Bebauungsplan Nr. 197 „Curschmannstraße 
Nord“, 1. Änderung, Leipzig-Südost

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
plans und die Begründung werden

vom 17.10.2023 bis 17.11.2023
im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, im Aus-
stellungsbereich vor den Zimmern 496-499, 
während der Dienststunden
  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr
zur Einsicht öffentlich ausgelegt. 
Auch im Internet sind die Planunterlagen 
verfügbar:
-  https://www.leipzig.de/bauleitplanung-

aktuell 
-  Zentrales Landesportal Bauleitplanung 

https://www.bauleitplanung.sachsen.de
-  Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 

https://ratsinfo.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-
DS-08544). 

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen abgegeben werden. Schriftliche 
Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt 
Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, oder 
per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt bleiben. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 197 „Curschmannstraße Nord“ (fett umrandet) mit Bereich der 
1. Änderung (schraffiert dargestellt) 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Der Bebauungsplan Nr. 197 „Curschmannstraße 
Nord“, 1. Änderung soll im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt 
und für den Planentwurf die öffentliche Ausle-
gung durchgeführt werden (§ 3 Abs. 2 BauGB). 
Die Entscheidung zur öffentlichen Auslegung 
des Satzungsentwurfs wurde am 04.09.2023 
durch den Oberbürgermeister in seiner Dienst-
beratung getroffen, mit anschließender Infor-
mation im Fachausschuss für Stadtentwicklung 
und Bau. Die Vorlage ist im Stadtplanungsamt, 
Zimmer 498 niedergelegt und kann zu den 
unten genannten Zeiten für die Dauer von 
zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, 
sie ist auch im Internet über das Ratsinforma-
tionssystem der Stadt Leipzig abrufbar unter 
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage 
Nr. VII-DS-08544). 
Das Plangebiet für die 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 197 befindet sich in Leipzig 
Südost, im Ortsteil Probstheida, und betrifft 
ausschließlich die bereits festgesetzte Gemein-
bedarfsfläche auf dem Flurstück 163/20 der 
Gemarkung Probstheida südlich des Gildemeis-
terrings (in der Karte schraffiert dargestellt).
Mit der Änderung des Bebauungsplanes sollen 
die planungsrechtlichen Grundlagen geschaf-
fen werden, um im Teilbereich östlich der 
Schule eine Kindertageseinrichtung errichten 
zu können.

Planfeststellung für das Bauvorhaben: Bauliche Änderungen an 
Eisenbahnüberführungen, Durchlässen, Gleis- und  

Oberleitungsanlagen (Komplex Waldbahn), km 2,720 - km 5,160 
Strecke 6379 Leipzig-Plagwitz – Gaschwitz

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-
Bundesamtes vom 18.09.2023 (Az. 521ppw/022-
2022#017) liegt mit einer Ausfertigung des 
festgestellten Planes (einschließlich der Rechts-
behelfsbelehrung) in der Zeit vom 09.10.2023 
bis 23.10.2023 in der Stadtverwaltung Leipzig, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 
Stadtplanungsamt, Zimmer 498, 04109 Leipzig, 
während der Dienststunden (Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr) 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Der Planfeststellungsbeschluss und der festge-
stellte Plan können nach Terminvereinbarung 
unter der Telefonnummer 0351 4243120 auch 

beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dres-
den, August-Bebel-Straße 10, 01219 Dresden, 
eingesehen werden. Der Planfeststellungsbe-
schluss und der festgestellte Plan werden auch 
im Internet (www.eisenbahn-bundesamt.de/
anhoerung) veröffentlicht. 
Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungs-
frist von zwei Wochen gilt der Beschluss den 
Betroffenen gegenüber, an die keine persönliche 
Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 
Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).  ■

Stadtplanungsamt
i.A. des Eisenbahn-Bundesamtes

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U  32, Michael Löffler, 
Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-  
loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00-17.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Sylvio Müller,  Tel. 
0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), 
Stadthaus, Raum U 32, Claudia Schaefer, Tel. 
0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mike Rockmann, 
Tel. 0172  3  72  01  55; E-Mail: Friedensrichter-  
N-NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 
Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Michael Löffler, 
Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-  
loeffler@t-online.de
Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermö-
gensrechtliche Ansprüche (z. B. Zahlungsansprü-
che), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten 
und über Ansprüche wegen Verletzung der 
persönlichen Ehre kann die Schiedsstelle helfend 
und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen 
Streitigkeiten geschieht freiwillig und ist nicht 
vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden 
und bekommen dort fachkundige Unterstützung 
bei Ihren Anliegen. ■

Bebauungsplan Nr. 476 „Quartier Mockauer 
Straße, Tauchaer Straße“, Leipzig-Nordost

Aufstellungsbeschluss 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
20.09.2023 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 476 „Quartier Mockauer Straße, Tauchaer 
Straße“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). Er ist im Stadtplanungsamt, Neues Rat-
haus, Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, 
Zimmer 498, niedergelegt und kann während 
der Dienststunden
  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos ein-
gesehen werden, er ist auch im Internet über 
das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.
de (Vorlage Nr. VII-DS-08223). 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 476 
befindet sich in Leipzig Nordost, im Ortsteil 
Mockau, zwischen Tauchaer Straße, Samuel-
Lampel-Straße, Kieler Straße und Mockauer 
Straße (entsprechend kartenmäßiger Darstel-
lung). 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wer-
den die bauplanungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Entwicklung eines neuen Quartiers mit 
Oberschule sowie Wohn- und Geschäftsbauten 
geschaffen. Zudem sollen die im Zusammen-
hang mit der neuen Straßenbahnführung 
freiwerdenden Stadt- und Freiräume weiter-
entwickelt und mithilfe des Bebauungsplans 
städtebaulich qualifiziert werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 476 „Quar-
tier Mockauer Straße, Tauchaer Straße“, (fett um-
randet). 

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

Sozialamt: Eingeschränkte 
Erreichbarkeit der  

Betreuungsbehörde

Die Betreuungsbehörde des Sozialamtes im 
Technischen Rathaus, Prager Straße 118- 136 
bleibt aus organisatorischen Gründen am 
18.10.2023 geschlossen. 
Dringende Anfragen zu Kontaktdaten anderer 
Betreuungsinstitutionen oder konkreten Verfah-
ren können Sie per E-Mail an betreuungsbehoer-
de@leipzig.de richten oder unter 1 23 64 11 eine 
Nachricht mit Ihren Kontaktdaten hinterlassen. 
Ab 19.10.2023 ist die Betreuungsbehörde wieder 
regulär geöffnet. ■

Die  Arbeitsagentur optimiert weiter ihren 
Online-Service. Mit www.arbeitsagentur.de/
eservices erledigen Sie viele Anliegen bequem 
von zu Hause. Egal ob Sie sich arbeitsuchend 
melden möchten, Arbeitslosengeld beantragen 
oder Veränderungen mitteilen wollen, das er-
weiterte Online-Portal macht es möglich.

In der heutigen digitalen Zeit ist es uns wich-
tig, immer und überall für Sie da zu sein. Mit 
unserem neuen Online-Portal bieten wir Ihnen 
einen einfachen und ständigen Zugriff auf all 
unsere Dienstleistungen.

Schritte zur Online-Arbeitslosmeldung:
• Besuchen Sie www.arbeitsagentur.de/eser-

vices

•   Laden Sie benötigte Unterlagen, darunter  
Personalausweis, Sozialversicherungsaus-
weis, Kündigungsschreiben und Lebenslauf, 
hoch.

• Buchen Sie direkt nach der Meldung Ihre 
Beratungsgespräche oder Videoberatungen.

Wichtig: Die Arbeitslosmeldung ist Vorausset-
zung für den Anspruch auf Arbeitslosengeld. Bei 
einem Online-Antrag ohne vorherige Meldung 
ist eine persönliche Identifizierung in unserer 
Agentur nötig.
Für schnelle Fragen: Unsere gebührenfreie 
Hotline 0800/4 5555 00 ist von 08:00 bis 18:00 
Uhr für Sie erreichbar.

www.arbeitsagentur.de/leipzig ■

Umfangreiches Online-Portal für den Leipziger Arbeitsmarkt: 
Arbeitslosmeldung bis Beratung – alles nur einen Klick entfernt

Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig

https://ratsinfo.leipzig.de
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Die Aushangtafeln im Neuen Rathaus der Stadt 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
– Untere Wandelhalle, gegenüber den Zimmern 
72-75 – wurden von der Stadtverwaltung Leip-
zig als Stelle zur öffentlichen Zustellung durch 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung im 
Sinne des Verwaltungszustellungsgesetzes 
(VwZG) allgemein bestimmt. ■

Öffentliche Zustellung 
durch Bekanntmachung 

einer Benachrichtigung im 
Sinne des Verwaltungs- 

zustellungsgesetzes (VwZG)

Pflegeeltern gesucht
Infoabend jeden ersten Dienstag/
Monat, 17.30 Uhr. Mehr Infos: www.
leipzig.de/pflegekinder

Gründachförderrichtlinie der Stadt Leipzig
Beschluss Nummer VII-DS-08545 der Ratsversammlung vom 20.09.2023

1. Vorbemerkung
Nach Maßgabe dieser Fachförderrichtlinie 
gewährt die Stadt Leipzig Zuwendungen zur 
Herstellung von Gründächern verschiedener 
ökologischer Qualität im Leipziger Stadtgebiet.
Zuwendungen (Fördermittel) können nur im 
Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel 
und nur für Zwecke gewährt werden, die im 
Interesse der Stadt Leipzig liegen. Ein Rechts-
anspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird 
bei Personenbezeichnungen und personenbe-
zogenen Hauptwörtern in diesem Dokument 
die männliche Form verwendet. Entsprechende 
Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für alle Geschlechter. Die ge-
wählte Sprachform beinhaltet keine Wertung.

2. Rechtsgrundlagen
Grundlagen für die Vergabe von Zuwendungen 
nach dieser Fachförderrichtlinie bilden
• die Rahmenrichtlinie zur Vergabe von 

Zuwendungen der Stadt Leipzig an außer-
halb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
(Zuwendungsrichtlinie), 

• die Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO),

• die Sächsische Haushaltsordnung (SäHO),
• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 

Staatsministerium der Finanzen zur SäHO 
(VwV-SäHO)

• die Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Innern über kommunale 
Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO),

• die Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums des Innern über die Kassen- und 
Buchführung der Kommunen (Sächs-
KomKBVO),

• das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG),
• das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB),
• das Umsatzsteuergesetz (UStG) sowie
• die „Richtlinien für Planung, Bau und 

Instandhaltung von Dachbegrünungen“ 
der Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung und Landschaftsbau e. V. 
(FLL-Dachbegrünungsrichtlinien) sowie

in der jeweils geltenden Fassung. Weitere 
Entscheidungsgrundlagen sind das Integrier-
te Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 
(INSEK) sowie darauf basierende Beschlüsse 
des Stadtrats.

3. Zuwendungszweck
Die auf Basis dieser Fachförderrichtlinie bereit-
gestellten Mittel sollen den Bürgerinnen und 
Bürgern einen Anreiz zur Finanzierung und 
zum Bau von Gründächern geben. Gefördert 
werden Vorhaben sowohl auf Neubauten als 
auch auf bestehenden Gebäuden.
Gründächer tragen mit ihren vielfältigen 
ökologischen Funktionen zur Lebensqualität 
und zum Wohlbefinden im urbanen Raum 
bei, da sie Stadtklima und Luftqualität positiv 
beeinflussen. Der mehrschichtige Aufbau der 
Dachbegrünung schützt die Dachhaut gegen-
über Witterung, Temperaturschwankungen 
und UV-Strahlung, sodass sich deren Halt-
barkeit etwa verdoppelt. Die Dämmfunktion 
sorgt zudem im Sommer für reduzierte Innen-
temperaturen wie im Winter für eingesparte 
Heizkosten. Somit leisten Dachbegrünungen 
auch zum Ressourcenschutz einen Beitrag.
Besonders wirkungsvoll hinsichtlich Artenviel-
falt, Stadtklima und Regenwassermanagement 
sind Intensivgründächer, die eine höhere 
Vegetationsschicht aufweisen. 
Auch die Kombination mit Photovoltaik- und/
oder Solarthermieanlagen ist möglich. Hier 
kann z. B. durch die Kühlungsleistung der 
Pflanzen ein höherer Wirkungsgrad der Anlage 
erreicht werden. Verschattung und Feuchte 
fördern zudem die Artenvielfalt. 
Ein Biodiversitätsdach bietet Tieren durch eine 
artenreiche Bepflanzung und strukturreiche 
Gestaltung Unterschlupf sowie Nahrungs-
quelle. 
Dächer, die unter der Begrünung Retentions-
elemente zur Wasserspeicherung enthalten, 
können bei Starkregen die Kanalisation ent-
lasten und Überflutungen vorbeugen.
 
4. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Fach-
förderrichtlinie sind natürliche oder juristische 
Personen, die Eigentümer/ Erbbauberechtigte/ 
Nießbraucher oder Mieter mit Zustimmung 
des Eigentümers eines förderfähigen Objekts 
sind. Anstelle natürlicher Personen können 
auch Personengesellschaften oder Bruchteils-
gemeinschaften Zuwendungsempfänger sein.
Juristische Personen werden durch ihr gesetzli-
ches Vertretungsorgan (z. B.  Geschäftsführer) 
vertreten. Dasselbe gilt für Personengesell-
schaften, wenn der Gesetzgeber dies geregelt 
hat, ansonsten gilt für sie die gesellschaftsver-
tragliche Regelung. Eigentümergemeinschaf-
ten werden durch ihren Verwalter vertreten. Die 
Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts sind im Antrag anzugeben. Das gleiche 
gilt für die Mitglieder einer Bruchteilsgemein-
schaft. 

5. Zuwendungsvoraussetzungen
5.1 Generelle Voraussetzungen
• Die Maßnahme wird auf dem Gebiet der 

Stadt Leipzig realisiert, und es besteht ein 
Interesse der Stadt Leipzig an deren Umset-
zung.

• Es handelt sich um eine freiwillige Maßnah-
me (d. h. nicht durch Festsetzungen eines 
Bebauungsplans oder andere rechtliche 
Vorgaben veranlasst).

• Mit dem Vorhaben wurde noch nicht begon-
nen. Als Beginn zählt bereits der Abschluss 
eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- oder Leistungsvertrags.

• Erforderliche Genehmigungen (z. B. 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung, 
erhaltungsrechtliche Genehmigung, Bauge-
nehmigung etc.) müssen bis zur Bewilligung 

vorliegen und sind dem Amt für Umwelt-
schutz auf Verlangen vorzulegen.

• In den ersten drei Jahren nach Umsetzung 
der Maßnahme sind dem Amt für Umwelt-
schutz mindestens zwei Fotos pro Jahr zur 
Verfügung zu stellen, sodass die Entwick-
lung der Begrünung beobachtet werden 
kann.

• Mit Unterzeichnung des Antrags wird für 
die umgesetzte Maßnahme das Einver-
ständnis für Kartierungen, Begutachtungen 
sowie fotografische Aufnahmen und deren 
Verwendung erteilt.

• Die ordnungsgemäße Geschäftsführung 
des Zuwendungsempfängers steht außer 
Zweifel, und der Nachweis der Verwendung 
erscheint gesichert.

• Die Gesamtfinanzierung ist im Rahmen 
der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit gesichert.

5.2 Fachliche Voraussetzungen
• Die Dachbegrünung ist durch einen Fachbe-

trieb auszuführen. Über Ausnahmen kann 
im Einzelfall entschieden werden.

• Es darf nur torffreies Substrat verwendet 
werden.

• Die „Richtlinien für Planung, Bau und 
Instandhaltung von Dachbegrünungen“ 
der Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung und Landschaftsbau e. V. 
(FLL-Dachbegrünungsrichtlinien) werden 
eingehalten.

• Keine Verwendung von umweltbelastenden 
Materialien (z. B. Asbest, Polyvinylchlorid 
(PVC), Tropenhölzer). 

6. Zuwendungs- und Finanzierungsart
Die Zuwendung erfolgt als Projektförderung 
im Wege der Anteilsfinanzierung in Form 
eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Als 
Projektförderung werden Zuwendungen für 
einzelne zeitlich und inhaltlich abgegrenzte 
Vorhaben bezeichnet. 
Je Vorhaben beträgt die Zuwendung maximal 
90 % der förderfähigen Kosten, insgesamt nicht 
mehr als 100.000 Euro. Eine Vollfinanzierung 
ist ausgeschlossen.

7. Antragsverfahren
7.1 Antragstellung
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf 
einen begründeten und mit den notwendigen 
Unterlagen versehenen Antrag hin gewährt. 
Die Antragstellung erfolgt schriftlich oder 
elektronisch bei der 
   Stadt Leipzig
   Amt für Umweltschutz 
   Technisches Rathaus
   Prager Straße 118 - 136
   04317 Leipzig
mittels des zur Verfügung gestellten Formulars. 
Im Antrag ist zu erklären, ob eine Berechtigung 
zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG vorliegt. 
Ist dies der Fall, so sind die sich ergebenden 
Vorteile auszuweisen und bei der Ermittlung 
der zuwendungsfähigen Aufwendungen 
abzusetzen.
Folgende Dokumente sind mit Antragstellung 
einzureichen:
• Antragsformular,
• Lageplan, aus dem die genaue Lage des 

Objektes und des Gründachs hervorgeht,
• Querschnitt mit Bemaßung des Schichtauf-

baus (Substrat und ggf. Unterbau),
• Übersichtsplan, aus dem die Gestaltung des 

Gründaches hervorgeht (Wege, Intensivbe-
grünung, Nutzflächen, Artenschutz- oder 
Wasserelemente),

• mindestens drei vergleichbare Angebote/
Kostenvoranschläge von Fachfirmen (rei-
chen weniger Fachfirmen ein Angebot ein, 
wird dem Erfordernis Genüge getan, wenn 
nachgewiesen wird, dass mindestens drei 
Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert 
wurden)

• ggf. Kostenberechnung/-aufschlüsselung 
(förderfähige Kosten sind auszuweisen),

• falls zutreffend, weitere Zuwendungsanträ-
ge bei Dritten.

Auf Verlangen des Amts für Umweltschutz 
sind die Angaben und Unterlagen zu ergän-
zen. Bei unvollständigen Anträgen gilt als 
Eingangsdatum der Zeitpunkt, an dem alle 
notwendigen Unterlagen vorliegen. Werden 
trotz Nachforderung die Unterlagen nicht voll-
ständig fristgemäß vorgelegt, gilt der Antrag 
als nicht gestellt.
Ein Vorhaben bzw. eine Maßnahme im Sinne 
dieser Richtlinie ist in der Regel ein Gebäude, 
für dessen Dach bzw. Dächer die Begrünung 
beantragt wird. Es kann Fälle geben, in denen 
mehrere Förderanträge durch das Amt für Um-
weltschutz nach Anhörung des Antragstellers 
und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens 
zu einem Antrag zusammengeführt werden.

7.2 Antragsfristen
Zuwendungsanträge für das laufende Jahr 
können in der Regel bis zum 31. Oktober gestellt 
werden und werden nach Eingang bearbeitet 
und beschieden. Die Mittelanforderung der 
Zuwendung hat bis spätestens 15. Januar des 
Folgejahres zu erfolgen. Anträge können nur 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
berücksichtigt werden. 

7.3 Vorzeitiger Maßnahmenbeginn
Zuwendungen werden zukunftsbezogen 
bewilligt. Eine Förderung bereits begonnener 
oder durchgeführter Projekte ist nicht zulässig. 
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurech-
nenden Lieferungs- und Leistungsvertrages 
(ohne Rücktrittsrecht) zu werten. Die Beauf-
tragung von Planungsleistungen und einer 
ggf. notwendigen Statik-Überprüfung zählen 
nicht als Vorhabenbeginn.
Der Zuwendungsempfänger muss mit dem 
Beginn des Vorhabens warten, bis die Ent-
scheidung durch Zuwendungsbescheid gefällt 

wurde. Der Zuwendungsempfänger hat mit 
Antragsstellung zu erklären, dass mit der 
Maßnahme noch nicht begonnen wurde.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der vor-
zeitige Beginn aus begründetem Anlass durch 
Vorbescheid – ohne Rechtsanspruch auf eine 
spätere Zuwendung – zugelassen wurde.
Dazu ist mit Einreichen des Zuwendungs-
antrags die Genehmigung für einen vorzei-
tigen Vorhabenbeginn zu beantragen (siehe 
Antragsformular). Erst nach Zugang dieser 
Genehmigung kann mit dem Projekt begonnen 
werden. Die Ausnahmeregelung erstreckt sich 
auf den Zeitraum zwischen Antragstellung 
und Bewilligung.

8. Bewilligungsverfahren
Über die Vergabe von Zuwendungen nach 
dieser Fachförderrichtlinie entscheidet das Amt 
für Umweltschutz in Ausübung pflichtgemä-
ßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. Der Fachausschuss Umwelt, 
Klima, Ordnung wird einmal jährlich über die 
beschiedenen Anträge in Kenntnis gesetzt. Der 
Zuwendungsantrag wird mittels Zuwendungs- 
oder Ablehnungsbescheid beschieden. 
Bestandteil des Zuwendungsbescheids sind die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest), 
welche Auflagen und Bedingungen im Sinne 
des § 36 VwVfG enthalten.

8.1 Förderfähige Maßnahmen
Die Förderung setzt sich aus dem Basiszu-
schuss und ggf. zusätzlichen Boni zusammen. 
Mit den Boni soll die Anlage von qualitativ 
höherwertigen Dachbegrünungen angeregt 
werden, um vor allem die ökologischen und 
klimaregulierenden Funktionen von Gründä-
chern zu verbessern. 
Bei Bauvorhaben, für die keine Verpflichtung 
zur Dachbegrünung besteht, kommt i. d. R. 
der Basiszuschuss zur Anwendung, der um 
die Boni erweitert werden kann. 
Bei Bauvorhaben, für die eine Verpflichtung 
zur Dachbegrünung besteht, ist der Basis-
zuschuss ausgeschlossen. Dann können nur 
Bonuszuschüsse für Maßnahmen, die über die 
verpflichtenden Maßnahmen hinausgehen, in 
Anspruch genommen werden.

Basiszuschuss (BZ)
Mit dem Basiszuschuss werden Zuwendungen 
für Dachbegrünungen ohne Verpflichtung (z. B. 
Festsetzung im Bebauungsplan, naturschutz-
rechtliche Verpflichtungen, Satzung) gewährt. 

Förderfähige Maßnahmen:
• Planung, Material und Bau der Dachbegrü-

nung von der wurzelfesten Dachabdichtung 
bis zu den Pflanzen (bei Eigenleistung nur 
das Material) 

• Prüfung und Planung der Tragfähigkeit 
(Statik)

• Fertigstellungspflege (12 Monate) nach den 
FLL-Dachbegrünungsrichtlinien durch 
einen anerkannten Fachbetrieb

• Absturzsicherungen, die zur Pflege des 
Gründachs erforderlich sind

Förderbedingungen:
• Gründach wird neu angelegt, keine Sanie-

rung eines defekten Gründaches
• zusammenhängende Vegetationsfläche von 

mindestens 10 m² 
• Mindestaufbaustärke der Substratschicht 

von 10 cm bei Bestandsgebäuden 
• Mindestaufbaustärke der Substratschicht 

von 12 cm bei Neubauten
• (Falls es die Kombination mit einer Pho-

tovoltaik- und/oder Solarthermie-Anlage 
erfordert, ist eine Aufbaustärke von 10 cm 
ausreichend.)

• Bepflanzung mit mindestens 15 verschiede-
nen Arten, welche die Biodiversität fördern, 
klimaangepasst und bevorzugt gebietshei-
misch sind.

• Bitumenbahnen müssen frei von Bioziden 
sein.

Bonus „Intensivgründach“ (I)
Mit diesem Bonus werden Intensivgründächer, 
ggf. mit gärtnerischer Nutzung, Begehbarkeit 
und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie Anlagen, 
die für die sichere Nutzung eines begehbaren 
Gründachs notwendig sind (z. B Geländer), 
gefördert. 
Insofern eine Extensivbegrünung nicht durch 
rechtliche Vorgaben gefordert ist, greift der 
Basiszuschuss mit 50 % der förderfähigen 
Kosten plus Bonus „Intensivgründach“, auch 
wenn es sich hier nicht um einen extensiven 
Aufbau der Dachbegrünung handelt.

Förderbedingungen:
• zusammenhängende Vegetationsfläche von 

mindestens 10 m²
• Mindestaufbaustärke der Substratschicht 

von 25 cm (100 cm für Tiefgaragen) 
• Gartenähnliche Bepflanzung mit Stauden 

und Gehölzen 
• mindestens 80 % der begrünbaren Dachflä-

che wird begrünt
• Dächer, die zum Aufenthalt und/oder der 

gärtnerischen Nutzung vorgesehen sind, 
müssen entweder öffentlich oder gemein-
schaftlich zugänglich sein, insofern es sich 
nicht um ein privates Einfamilienhaus 
handelt.

Bonus „Solar-Gründach“ (S)
Mit diesem Bonus werden Extensivbegrünun-
gen kombiniert mit Photovoltaik- und/ oder 
Solarthermieanlagen bezuschusst.

Förderbedingungen:
• Kombination einer Photovoltaik- und/ oder 

Solar-Anlage mit einer Extensivbegrünung 
• auflastgehaltenes Solar-Gründachsystem, 

ohne Durchdringung der Dachhaut
• Substrat und Begrünung sind vollflächig 

unter den Modulen ausgebracht

• Substrat und Pflanzen sind auf die Kombi-
nation mit Solar-System abzustimmen: nur 
niedrig wachsende Pflanzen, damit eine 
Verschattung der Module ausgeschlossen 
ist

• Mindestabstand Solarmodule zu Substra-
toberfläche von 20 cm

• Mindestabstand zwischen den Modulreihen 
von 50 cm (für Pflege und Wartung)

Bonus „Biodiversitätsgründach“ (B)
Mit diesem Bonus wird eine biodiversitäts-
steigernde Gestaltung des Gründachs zur 
Erhöhung der biologischen Vielfalt und Be-
reitstellung von zusätzlichem Lebensraum für 
Tier- und Pflanzenarten gefördert. 

Förderbedingungen:
• Mindestaufbaustärke der Substratschicht 

von 12 cm 
• Bepflanzung mit mindestens 25 verschiede-

nen Arten, welche die Biodiversität fördern, 
klimaangepasst und bevorzugt gebietshei-
misch sind.

• auf min. 20 % der Dachfläche sind Substra t-
anhügelungen  mit min. 30 cm Substratdicke 
zur Erhöhung der Standortvielfalt anzule-
gen

• auf ca. 30 % der Dachfläche sind „Biodiver-
sitätsbausteine“ einzuplanen, z. B. Totholz 
und Steine als Nisthilfen oder Verstecke, 
Sandlinsen und Grobkiesbeete als Mi-k-
rohabitate , (temporäre) Wasserflächen als 
Vogel- und Insektentränke oder Vogel- und 
Insekten-Nistkästen (siehe BuGG- Fachin-
formation „Biodiversitätsgründach“) 

Bonus „Retentionsgründach“ (R)
Mit diesem Bonus werden Gründachsysteme 
bezuschusst, die Regenwasser kurzweilig 
speichern und dosiert abfließen lassen können. 
Dies kann Überflutungen in Folge von Starkre-
genereignissen vorbeugen, die Kanalisation 
entlasten und einen Beitrag zur Verbesserung 
des Stadtklimas durch Verdunstung leisten. 
Dieser Bonus ist mit allen weiteren Boni kom-
binierbar.

Förderbedingungen:
• Einsatz von technisch-konstruktiven Ele-

menten, die abflussverzögernd und wasser-
speichernd wirken (z. B. Retentionselemente, 
Abflussdrossel usw.)

• Min. 60 l/m² zusätzlicher Retentionsraum 
zwischen Dachabdichtung und Begrünung

• Vollflächige Begrünung über dem Retenti-
onsdach

8.2 Höhe der Zuwendungen
Die Zuwendung ist auf max. 100.000 Euro je 
Vorhaben und Jahr begrenzt. Um eine Vollfi-
nanzierung durch kombinierte Förderungen 
auszuschließen, werden insgesamt max. 90 % 
der förderfähigen Kosten übernommen.

Art der Förderung Fördersatz
Maximal-  
förderung

Basiszuschuss „BZ“

50 % der 
förder-  
fähigen 
Kosten

60.000 €

Bonus „Intensiv-
gründach“

80 €/m² 40.000 €

Bonus „Solar-Grün-
dach“

60 €/m² 
(Modul-  
fläche)

20.000 €

Bonus „Biodiversi-
tätsgründach“

60 €/m² 20.000 €

Bonus „Retentions-
gründach“

60 €/m² 20.000 €

9. Auszahlungsverfahren
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach 
Bestandskraft, d. h. nach Ablauf der Rechts-
behelfsfrist des Zuwendungsbescheides, 
angefordert und ausgezahlt werden. Ein Teil-
widerspruch gegen nicht bewilligte Antrags-
bestandteile behindert die Bestandskraft des 
bewilligten Teiles nicht. 
Verzichtet der Zuwendungsempfänger schrift-
lich auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs, 
führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheides. 
Die Mittelanforderung muss die zur Beurtei-
lung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben 
enthalten und erfolgt schriftlich beim Amt für 
Umweltschutz. Zuwendungen werden nur 
insoweit und nicht eher ausgezahlt, als sie vo-
raussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen 
des Zuwendungszwecks benötigt werden.

10. Nachweisverfahren
10.1 Verwendungsnachweis
Zum Nachweis der zweckentsprechenden 
Verwendung der Zuwendung ist dem Amt 
für Umweltschutz ein Verwendungsnachweis 
vorzulegen.  Mit diesem ist ein Sachbericht und 
ein zahlenmäßiger Nachweis einzureichen. 
Das entsprechende Formular wird mit dem 
Zuwendungsbescheid zur Verfügung gestellt. 
Im Sachbericht ist die Verwendung der Zu-
wendung zu erläutern und diese mit Fotos 
zu versehen. Im zahlenmäßigen Nachweis 
sind sämtliche mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Ausgaben summarisch 
darzustellen. Zuschüsse aus anderen Förderun-
gen sind mit anzugeben.
Dem Verwendungsnachweis sind die Belege 
über die Einzelzahlungen und die Verträge 
über die Vergabe von Aufträgen beizufügen. 
Die Belege müssen so aufgeschlüsselt werden, 
dass sie prüfungsfähig sind. Ausgaben, die 
unzureichend ausgewiesen sind, können nicht 
anerkannt werden.
Das Amt für Umweltschutz und das Rech-
nungsprüfungsamt der Stadt Leipzig sind 
berechtigt, Bücher, Belege oder sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die 
Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte 

prüfen zu lassen. Die Zuwendungsempfänger 
haben die erforderlichen Unterlagen bereit-
zuhalten und die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen.

10.2 Einfaches Verfahren
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 
Euro ist ein einfaches Verfahren möglich. Auf 
die Vorlage der Belege kann dabei verzichtet 
werden. Das Recht der Nachforderung bzw. 
Einsichtnahme und Prüfung ist davon nicht 
berührt. Die Entscheidung über die Zulassung 
des einfachen Verwendungsnachweises ergeht 
im Zuwendungsbescheid.

10.3. Vorlagefrist
Spätestens drei Monate nach Ablauf des Bewil-
ligungszeitraums bzw. nach Fertigstellung der 
Maßnahme ist dem Amt für Umweltschutz der 
Verwendungsnachweis vorzulegen.

11.	Mitteilungspflichten	 des	 Zuwendungs-
empfängers
Bei Änderungen zu folgenden Sachverhalten 
ist das Amt für Umweltschutz unverzüglich 
zu informieren:
• Adresse, Kontaktdaten
• Bankdaten
• Umsetzungszeitraum/Fristen
• Zuwendungszweck
• Ermäßigung/Erhöhung der Gesamtausga-

ben
• Durchführende Firmen
• Berechtigung zum Vorsteuerabzug
• Insolvenzverfahren
• Beantragung/Bewilligung weiterer Zuwen-

dungen

12. Rückforderung
Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) 
unwirksam oder durch das Amt für Umwelt-
schutz mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen, ist die 
Zuwendung – auch wenn sie bereits verwen-
det worden ist – (anteilig) zu erstatten. Die zu 
erstattende Leistung wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
Dies gilt insbesondere, wenn
• eine nachträgliche Ermäßigung der Aus-

gaben oder Änderung der Finanzierung 
eingetreten ist,

• der Zuwendungsempfänger den Zuwen-
dungsbescheid durch Angaben erwirkt hat, 
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren,

• die Zuwendung oder aus der Zuwendung 
beschaffte Gegenstände nicht oder nicht 
mehr für den vorgesehenen Zweck oder 
unwirtschaftlich verwendet wird,

• der Zuwendungsempfänger seiner Mittei-
lungspflicht gegenüber dem Amt für Um-
weltschutz nicht rechtzeitig und vollständig 
nachkommt,

• der Verwendungsnachweis nicht wie vor-
geschrieben geführt bzw. nicht rechtzeitig 
vorgelegt wird oder

• die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten 
wird.

13. Veröffentlichung 
Alle Veröffentlichungen, die sich auf das ge-
förderte Projekt beziehen, müssen Hinweise 
auf die Förderung durch die Stadt Leipzig 
enthalten. 
Der Zuwendungsempfänger gestattet der Stadt 
Leipzig die fotografische Aufnahme der bezu-
schussten Maßnahme und die Verwendung 
dieser Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung.
Alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an au-
ßerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
werden jährlich im Zuwendungsbericht unter 
Einhaltung der festgelegten datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen erfasst und ver-
öffentlicht. Die zu veröffentlichenden Daten 
beinhalten Angaben zum Zuwendungsemp-
fänger, der Art der Zuwendung, zu beantragten, 
bewilligten sowie abgerufenen Mitteln und 
deren Verwendung.
Der Zuwendungsempfänger erklärt mit der 
Unterschrift zum Antrag sein Einverständnis 
zur Veröffentlichung.

14. Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie tritt mit Beschlussfas-
sung der Ratsversammlung in Kraft und wird 
im Leipziger Amtsblatt sowie dem Internet-
portal der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de 
veröffentlicht, gleichzeitig tritt die Gründach-
Förderrichtlinie vom 20.08.2020 Beschluss-Nr. 
VII-DS-01442 außer Kraft. ■

Leipzig, den 21.09.2023
Burkhard Jung

Oberbürgermeister
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 Termine■ Termine

Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln
09.10., 18.30 Uhr, Leipziger Hotel, Hallesche 
Straße 190
 - Protokollkontrolle,
 - Aussprache zur Verkehrsführung im Gewer-

begebiet Stahmeln 
 - VII-A-08733-VSP-01: Schadensbegrenzung: 

Keine Reduzierung der Abstandsregeln 
von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung 

 - VII-DS-08784 Betreff: Satzung zur Aufhe-
bung des Vorhaben- und Erschließungs-
planes Nr: E-81 „Gewerbegebiet Stahmeln, 
Druckerei Springer“, Stadtbezirk: NW, 
Ortsteil Lützschena-Stahmeln 

 - VII-A-08525-ÄA-02, Betreff: Finanzierung 
der Auwaldstation, Eingereicht von Fraktion 
Die Linke und SPD-Fraktion

 - Einwohnerfragen
Ortschaftsrat Engelsdorf
09.10., 19 Uhr, Versammlungsraum des 
Ortschaftsrates Engelsdorf, Engelsdorfer 
Straße 345
 - Bestätigung der Niederschrift vom 04.09.2023
 - Schadensbegrenzung – Keine Begrenzung 

der Abstandsregeln VSP zum AfD Antrag 
Nr. VII-A-08733-01

 - Informationen
 - Bürgersprechstunde

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
10.10., 19 Uhr, Ortsteilzentrum Rückmars-
dorf, Ehrenberger Straße 5a
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss 
nicht vor.
Ortschaftsrat Wiederitzsch
10.10., 19 Uhr, Rathaus Wiederitzsch, Rat-
haussaal, Delitzscher Landstraße 55
 - Fragestunde
 - VII-A-08733-VSP-01: Abstandsregeln von 

Windkraftanlagen zur Wohnbebauung
 - Gespräch mit der Patin, Frau Dr. Jennicke 

Ortschaftsrat Lindenthal
10.10., 19 Uhr, Rathaus Lindenthal, Ratssaal, 
Erich-Thiele-Straße 2
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss 
nicht vor.
Ortschaftsrat Mölkau
10.10., 19 Uhr, Ratssaal des ehem. Gemein-
deamtes Mölkau, Engelsdorfer Straße 90
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 

12.09.2023
 - Bürgersprechstunde
 - VII-DS-08368-Ifo-01: „Ergebnisbericht zur 

Bevölkerungsvorausschätzung 2023 – Teil 
2: Kleinräumige Ergebnisse“ 

 - VII-DS-08132: „Kommunalwahlen 2024: 
Stadtratswahlkreise und Zahl der Stadtrats- 
und Ortschaftsratsmitglieder“ 

 - VII-DS-06093-DS-01 „Fachplan „Älter wer-
den in Leipzig“ 2023 bis 2028“ 

 - VII-DS-08044: „Gesamtkonzeption Land-
wirtschaft im Stadtgebiet von Leipzig“: 
Teil 1 „Ausschreibungskriterien und Regeln 
zur Bereitstellung von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen der Stadt Leipzig 

 - VII-Ifo-07998 „Auftaktvorlage Fachplanung 
– Rahmenkonzeption für die planerische 
Steuerung von Flächenbedarfen zur Gewin-
nung erneuerbarer Energien (Rako-FEE)“ 

 - VII-A-08733 und Verwaltungsstandpunkt-Nr. 
VII-A-08733-VSP-01 „Schadensbegrenzung: 
Keine Reduzierung der Abstandsregeln von 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung!“

 - VII-Ifo-07523-Ifo-01: „Jahresrückblick 2022- 
Ortschaftsräte, Stadtbezirksbeiräte und 
Jugendparlament/ Jugendbeirat“ 

 - Brauchtumsmittel 2023, Änderungsanträge, 
Ergänzungen, Restvergabe 

 - Vorschläge für den Arbeitsplan des OR 2024
 - Anfragen der Ortschaftsräte
 - Bericht des Ortsvorstehers
 - Informationen aus dem Stadtrat

Ortschaftsrat Seehausen
10.10., 19 Uhr, Hort der Grundschule See-
hausen, Seehausener Allee 15
 - Protokollbestätigung vom 04.07.2023
 - VII-Info-07523-Info-01: Jahresrückblick 2022 

– Ortschaftsräte, Stadtbezirksbeiräte und 
Jugendparlament/Jugendbeirat

 - VII-Ifo-08469: Evaluierung und Fortschrei-
bung der Konzeption Freiwillige Feuerwehr 
2022

 - VII-DS-08044: Gesamtkonzeption „Land-
wirtschaft im Stadtgebiet von Leipzig“: 
Teil 1 „Ausschreibungskriterien und Regeln 
zur Bereitstellung von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen der Stadt Leipzig“

 - VII-Ifo-08604-NF-01: Information über aktu-
elle Schülerzahlen und Belegung der Horte 
im Schuljahr 2022/2023

 - VII-A-08733-VSP-01: Schadensbegrenzung: 
Keine Reduzierung der Abstandsregeln von 
Windkraftanlagen zur Wohnbebauung!

 - VII-HP-08797-VSP-01: Weitere Maßnahmen 
für die Wasserzufuhr Kirchteich Seehausen 
(OR 0010/23/24)

 - Stand Brauchtumsmittel
 - Beantwortung von Bürgerfragen
 - Anfragen

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
12.10., 18.30 Uhr, Salon Böhlitz der Großen 
Eiche, Leipziger Straße 81
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss 
nicht vor.
Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
12.10., 18.30 Uhr, Rathaus Liebertwolkwitz, 
Zimmer 2, Liebertwolkwitzer Markt 1
 - Niederschrift vom 14.09.2023 
 - VTA zur Überprüfung  der Verkehrssituation 

im Ruhenden Verkehr
 - Grünanlagen im Ortsbereich 
 - VII-DS-08368-Ifo-01: Ergebnisbericht zur 

Bevölkerungsvorausschätzung 2023 – Teil 
2: Kleinräumige Ergebnisse

 - VII-DS-08132: Kommunalwahlen 2024: Stadt-
ratswahlkreise und Zahlen der Stadtrats- und 
Ortschaftsratsmitglieder

 - VII-DS-08044: Gesamtkonzeption „Land-
wirtschaft im Stadtgebiet von Leipzig“  Teil 
1 „Ausschreibungskriterien und Regeln zur 
Bereitstellung von landwirtschaftlichen 
Nutzfläche der Stadt“    

 - VII-A-08733 Schadensbegrenzung: Keine 
Reduzierung der Abstandsregeln von Wind-
kraftanlagen zur Wohnbebauung

 - VII-A-08733-VSP-01: Schadensbegrenzung: 
Keine Reduzierung der Abstandsreglungen 
von  Windkraftanlagen zur Wohnbebauung

 - VII-Ifo-07523-Ifo-01:  Jahresrückblick 2022 
– Ortschaftsräte, Stadtbezirksbeiräte und 
Jugendparlament/Jugendbeirat ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Stadtbezirksbeirat West
09.10., 18.00 Uhr, Mehrgenerationentreff 
„Nebenan“, Alte Salzstraße 53
Weitere Informationen finden Sie unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-west  
 - Einwohneranfragen
 - ESF-Stadtentwicklung Fördergebiet Leipzig-

Grünau 2021 – 2027
 - Fußgängerüberwege
 - Kreisverkehr Saturnstraße
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von 

Baumaßnahmen für Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und offenen Freizeittreffs

 - Anträge zum Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Südost
10.10., 18.30 Uhr, Franz-Mehring-Schule, 
Gletschersteinstraße 9
Weitere Informationen finden Sie unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-suedost
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von 

Baumaßnahmen für Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und offenen Freizeittreffs

 - Bebauungsplan Nr. 197 „Curschmannstraße 
Nord“, 1. Änderung, Stadtbezirk: Südost, 
Ortsteil: Probstheida; Durchführung der 
öffentlichen Auslegung im Rahmen des be-
schleunigten Verfahrens

 - Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Alt-West
11.10., 17:30 Uhr, Rathaus Leutzsch, Bera-
tungsraum 1. Etage, Georg-Schwarz-Str. 140
Eine digitale Zuschaltung ist nach vorheriger 
Anmeldung möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.
leipzig.de/stadtbezirksbeirat-alt-west
 - Gelegenheit für Anfragen von Einwohnerin-

nen und Einwohnern
 - Fahrradbügel Thüringer Straße
 - Besuch Patenbürgermeisterin, Frau Felthaus
 - Antrag: Schulzone 3.0 – Autofreier Vorplatz 

vor dem Haupteingang an der Schule
 - Leutzscher Holz
 - Entwurf eigener Antrag: Kleine Luppe-Nahle-

Rundtour
 - Jahresrückblick 2022 – Ortschafträte, Stadt-

bezirksbeiräte und Jugendparlament/Ju-
gendbeirat

 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von 
Baumaßnahmen für Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und offenen Freizeittreffs

 - Beratungen zum Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Mitte
12.10.2023, 18:00 Uhr, Stadtbüro, Burgplatz 1 
und per Videokonferenz (Microsoft Teams)
Den Link und die vollständigen Unterlagen 
zur Sitzung finden Sie unter www.leipzig.de/
stadtbezirksbeirat-mitte
 - Gelegenheit zu Einwohneranfragen
 - Teilschulnetzplan Gemeinschaftsschule „Schu-

le Dösner Weg“ der Stadt Leipzig
 - Aufwertung kleiner Platz Rosa-Luxemburg-

Straße/Ecke Hofmeisterstraße
 - 25. Sachstandsbericht zur Umsetzung von 

Baumaßnahmen für Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Einrichtungen der Hilfen zur 
Erziehung und offenen Freizeittreffs

 - Städtebaulicher Vertrag zur straßenseitigen 
Erschließung des Bauvorhabens Neubau 
Leibniz-Institut für Länderkunde im Bereich 
des Wilhelm-Leuschner-Platz ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  
für das Gebiet „Gewerbequartier östlich  

der Brandenburger Straße“, Leipzig-Mitte

Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in 
Leipzig Mitte, im Ortsteil Zentrum-Ost, südlich 
der Bahnanlagen der Deutschen Bahn zwischen 
Hermann-Liebmann-Straße, Rosa-Luxemburg-
Straße, Mecklenburger Straße und Brandenburger 
Straße (entsprechend kartenmäßiger Darstellung).
Zur Sicherung einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung steht der Stadt Leipzig nach 
Maßgabe des § 25 BauGB ein Vorkaufsrecht an 
bebauten und unbebauten Grundstücken im 
Geltungsbereich der Satzung zu. 

Geltungsbereich der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „Gewerbequartier öst-
lich der Brandenburger Straße“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in 
ihrer Sitzung am 20.09.2023 die Satzung über 
ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet 
„Gewerbequartier östlich der Brandenburger 
Straße“ beschlossen. 
Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt nie-
dergelegt und kann zu den unten genannten 
Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
eingesehen werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung 
in Kraft.

Die Satzung und die Begründung dazu können 
im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498, 
während der Dienststunden
  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden. Die Satzung ist auch im Internet über 
das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.
de (Vorlage Nr. VII-DS-07810).
Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 
1 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Leipzig unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.
Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Ent-
schädigung nach § 44 Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 
43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.
Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach 
dem BauGB hat keinen Einfluss auf bestehende 
Rückübertragungs bzw. Entschädigungsan-
sprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach 
§ 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach 
§ 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 der 
SächsGemO geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Bebauungsplan Nr. 473 „Gewerbequartier  
östlich der Brandenburger Straße“,  

Leipzig-Mitte; Aufstellungsbeschluss 

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
20.09.2023 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
473 „Gewerbequartier östlich der Brandenburger 
Straße“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadt-
planungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498, niedergelegt und 
kann während der Dienststunden
  Mo./Mi.  8:00 – 15:00 Uhr 
  Di./Do.   8:00 – 16:00 Uhr 
  Fr.   8:00 – 12:00 Uhr
für die Dauer von zwei Wochen kostenlos ein-
gesehen werden, er ist auch im Internet über 
das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 473 „Gewerbequartier östlich der Brandenburger Straße“, (fett 
umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.
de (Vorlage Nr. VII-DS-07192). 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 473 be-
findet sich in Leipzig Mitte, im Ortsteil Zentrum-
Ost, südlich der Bahnanlagen der Deutschen 
Bahn zwischen Hermann-Liebmann-Straße, 
Rosa-Luxemburg-Straße, Mecklenburger Stra-
ße und Brandenburger Straße (entsprechend 
kartenmäßiger Darstellung).
Die Aufstellung des Bebauungsplans ist für 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Geländes als Grundlage für ein zukunftsfähiges 
Gewerbequartier erforderlich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Städtischer Dienstausweis 
ungültig

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig, ausgestellt 
mit der Nummer DA17723, wird hiermit ab 
sofort für ungültig erklärt. ■

Aufgrund drastisch gestiegener Baupreise drosselt 
die Stadt das Tempo bei der Umgestaltung der 
stillgelegten S-Bahntrasse im Leipziger Osten, dem 
Parkbogen Ost. Die finanziellen Mittel werden nun 
zunächst auf das denkmalgeschützte Sellerhäuser 
Viadukt konzentriert, damit dies in hoher Qualität 
fertiggestellt werden kann. Der Bau wird aus dem 
Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städte-
baus“ sowie städtischen Mitteln finanziert. Die 
geschätzten Kosten für die zwei Abschnitte des 
Sellerhäuser Bogens beliefen sich Ende 2021 auf 
11,2 Millionen Euro, inzwischen liegt die Kosten-
berechnung aufgrund der geänderten Marktlage 
im Baugewerbe bei 17,6 Millionen Euro. Die Stadt-
spitze hat den Bau- und Finanzierungsbeschluss 
jetzt entsprechend angepasst und einen Abschnitt 
zeitlich zurückgestellt. 
Auf 85.000 Quadratmetern ehemaliger Bahntrasse 
soll in den kommenden Jahren im Leipziger Osten 
ein grüner Höhenzug entstehen. Der neue Park 
wird mit der tieferliegenden Ebene, den städtischen 
Wohnquartieren und Kleingärten, verbunden und 
vernetzt. Auf dem Höhenweg ist eine Trasse für 
Radfahrerinnen und Fußgänger von rund sechs 
Metern Breite geplant. Auch ein umfangreiches 
Angebot von Aufenthaltsflächen sowie barriere-

armen Sport- und Spielmöglichkeiten soll entlang 
des grünen Bandes angeordnet werden.  
Vorgesehen ist auch weiterhin, dass das Land-
schaftsschutzgebiet Östliche Rietzschke, der Klein-
gartenpark Südost sowie der Stünzer Park durch 
das Viadukt besser an die dicht bebauten Wohn-
gebiete rund um die Eisenbahnstraße angebunden 
werden. Die Bauabschnitte „Polygraph“ zwischen 
Theodor-Neubauer- und Zweinaundorfer Straße 
sowie der Abschnitt „Dorfanger“ hingegen können 
nicht wie zunächst geplant aus dem Bundespro-
gramm co-finanziert werden. Der gesamte Sel-
lerhäuser Bogen zwischen der Eisenbahnstrecke 
Leipzig-Dresden und der S-Bahnstation in Anger-
Crottendorf wird jedoch weiter geplant. 
Im September hatte die Stadt von der Europäi-
schen Union und vom Freistaat eine Fördermit-
telzusage über insgesamt 8,8 Millionen Euro für 
Stadtentwicklungsprojekte im Leipziger Osten 
erhalten. Diese Gelder sollen genutzt werden, 
um die nun fehlenden Teile des Ostabschnitts 
bis 2027 umzusetzen und einen Vorstoß nach 
Schönefeld zu planen. Auch der Volksgarten in 
Sellerhausen soll bis dahin angebunden werden. 
Weitere Informationen gibt es online unter www.
leipzig.de/parkbogen-ost. ■

Parkbogen Ost: Stadt konzentriert  
Mittel auf Sellerhäuser Viadukt 

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die 
Parkordnung zu verdeutlichen, wurden seit 25. 
September im Elfenweg und in der Straße An der 
Märchenwiese einseitig Parkplätze auf den Fahr-
bahnen markiert. Dies soll auch dafür sorgen, dass 
beispielsweise Rettungsfahrzeuge oder die Stadt-
reinigung jederzeit in diesen engen Straßen fahren 
und rangieren können. Die Arbeiten sollen bis Ende 
Oktober abgeschlossen sein. Voraussetzung hierfür 
ist eine beständige und trockene Witterung. Laut 
Straßenverkehrsordnung erlauben die in diesen 
engen Straßen vorhandenen Fahrbahnbreiten 
nur einseitiges Parken am Fahrbahnrand. Wenn 
stattdessen ordnungswidrig auf den Gehwegen 
geparkt wird, kommt es vor Ort zu Gefahrensitu-
ationen: Insbesondere mobilitätseingeschränkte 
Menschen können nicht barrierefrei und sicher die 
Straßen queren oder den Gehweg nutzen. Wird in 
den engen Straßen abwechselnd beidseitig auf der 
Fahrbahn geparkt, können größere Rettungs- und 
Entsorgungsfahrzeuge diese nicht mehr befahren. 

Auch nachträglich kann das Gehwegparken in die-
sen Straßenabschnitten nicht angeordnet werden. 
Zudem gibt es immer wieder Bürgerbeschwerden, 
die auf unrechtmäßiges Parken und die Behinde-
rung der schwächeren Verkehrsteilnehmer und 
des fließenden Verkehrs in dem betroffenen Gebiet 
aufmerksam machen. Die Markierungsarbeiten 
in Marienbrunn sind Teil der stadtweiten Mobili-
tätsstrategie, die unter anderem darauf zielt, den 
Fußverkehr zu fördern und die Verkehrssicherheit 
zu erhöhen. Gehwege sollen demnach prinzipiell 
freigehalten werden von parkenden Autos. Gedeckt 
wird dieses Vorgehen unter anderem durch die 
vom Stadtrat beschlossene Fußverkehrsstrategie so-
wie durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
in Bremen, das die grundsätzliche Rechtswidrigkeit 
des aufgesetzten Gehwegparkens bestätigt hat. Seit 
2021 wurden in Leipzig bereits in über 35 Straßen 
ähnliche Markierungen aufgebracht, zuletzt im Juli 
in Alt-Lößnig. Weitere Informationen gibt es online 
unter www.leipzig.de/fussverkehr ■

Stadt markiert Parkplätze in Marienbrunn
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Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134), und des 
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 
(BGBl. 2023 I Nr.6) hat die Ratsversammlung der 
Stadt Leipzig am 20.09.2023 folgende Satzung 
beschlossen:

Erhaltungssatzung  
zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart  

des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen 
Gestalt „Plagwitz/Lindenau – Nördlich Karl-

Heine-Kanal“

§ 1
Geltungsbereich

Die Satzung gilt für das im anliegenden Lageplan 
mit einer durchgezogenen Linie umgrenzte Gebiet. 
Die Innenkante dieser Linie bildet die Gebietsgren-
ze. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 2
Genehmigungstatbestände

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des 
Gebiets bedürfen der Rückbau, die Änderung oder 
die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der 
Genehmigung. (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB). 
Auch die Errichtung baulicher Anlagen bedarf 
der Genehmigung. (§ 172 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
Die Genehmigung zu Rückbau, Änderung oder 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen darf nur 
versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein 
oder im Zusammenhang mit anderen baulichen 
Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das 
Landschaftsbild prägt oder sonst von städte-
baulicher, insbesondere geschichtlicher oder 
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung 
zur Errichtung der baulichen Anlage darf nur 
versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt 
des Gebietes durch die beabsichtigte bauliche 
Anlage beeinträchtigt wird. (§172 Abs. 3 BauGB).

§ 3
Zuständigkeit, Verfahren

Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ihrer 
Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, 
wird die Genehmigung durch die Baugenehmi-
gungsbehörde (untere Bauaufsichtsbehörde) im 
Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt. Ist keine 
baurechtliche Genehmigung oder an ihrer Stelle 
eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird 
die Genehmigung von der Gemeinde Stadt Leipzig 
erteilt, die Verfahrensregeln des § 22 Abs. 5 Satz 
2 bis 5 BauGB sind entsprechend anzuwenden 
(§ 173 Abs. 1 BauGB).

§ 4
Gebäude öffentlicher Bedarfsträger  

und Kirchen
§ 2 dieser Satzung ist nicht auf Grundstücke 
anzuwenden, die den in § 26 Nr. 2 BauGB be-
zeichneten Zwecken dienen und auch nicht auf 
die in § 26 Nr. 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. 
Beabsichtigt der Bedarfsträger ein Vorhaben im 
Sinne des § 172 Absatz 1 BauGB, hat er dies der 
Gemeinde anzuzeigen. Der Bedarfsträger soll auf 
Verlangen der Gemeinde von dem Vorhaben abse-
hen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die die 
Gemeinde berechtigen würden, die Genehmigung 
nach § 172 BauGB zu versagen, und wenn die Er-
haltung oder das Absehen von der Errichtung der 
baulichen Anlage dem Bedarfsträger auch unter 
Berücksichtigung seiner Aufgaben zuzumuten 
ist. (§ 174 BauGB).

§ 5
Ordnungswidrigkeiten, Beseitigung von 

Anlagen,  
Nutzungsuntersagung

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich 
dieser Erhaltungssatzung ohne die erforderliche 
Genehmigung rückbaut oder ändert, kann gemäß 
§ 213 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. § 213 Abs. 3 BauGB mit 
einer Geldbuße bis zu 30.000,00 Euro belegt werden.
Werden Anlagen im Widerspruch zu den öf-

fentlich-rechtlichen Vorschriften dieser Satzung 
errichtet oder geändert, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde die teilweise oder vollständige Beseitigung 
der Anlage anordnen, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden 
können. Werden Anlagen im Widerspruch zu den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften dieser Satzung 
genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden. 
(§ 80 Sächsische Bauordnung).
Ausfertigung
Die Ratsversammlung hat diese Satzung zur Er-
haltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes 
beschlossen.
Die Rechtsgrundlagen hierfür sind § 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches sowie § 4 der 
Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils 
geltenden Fassung.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. ■

Leipzig, den 23.09.2023

gez. Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in 
Kraft.
Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in 
Leipzig Südwest und Altwest, in den Ortsteilen 
Plagwitz und Lindenau (entsprechend kartenmä-
ßiger Darstellung). 
Die Satzung kann im Stadtplanungsamt, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, 
Zimmer 498 während der Dienststunden Mo./
Mi 8:00-15:00 Uhr, Di./Do. 8:00-16:00 Uhr, Fr. 
8:00-12:00 Uhr, eingesehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden.
Die Satzung ist auch im Internet über das Rats-
informationssystem der Stadt Leipzig abrufbar 
unter https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage 
Nr. VII-DS-08495).

Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 
1 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Leipzig unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Plan und über das Erlöschen von Entschä-
digungsansprüchen wird hingewiesen.
Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach 
dem BauGB hat keinen Einfluss auf bestehende 
Rückübertragungs- bzw. Entschädigungsan-
sprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 
Absatz 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder feh-

lerhaft erfolgt ist,

Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes „Plagwitz/  
Lindenau – Nördlich Karl-Heine-Kanal“ (städtebauliche Erhaltungssatzung)

Geltungsbereich der Satzung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes „Plagwitz/Lindenau – Nördlich Karl-Heine-Kanal“ (fett umrandet)
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zungen, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind,

3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4.  vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten 
Frist
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift gegenüber der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 
oder 4 der SächsGemO geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Die Landesdirektion Sachsen hat der Kommuna-
len Wasserwerke Leipzig GmbH, Johannisgasse 
7/9, 04103 Leipzig, mit Datum vom 31. August 
2023 eine wasserrechtliche Genehmigung zur 
Erweiterung (1. Ausbaustufe) und zum Betrieb der 
mechanischen und biologischen Reinigungsstufen 
des Klärwerks Rosental erteilt. Die wasserrecht-
liche Genehmigung beruht auf dem Antrag vom 
7. Mai 2019, welcher zuletzt durch überarbeitete 
Unterlagen vom 28. Juni 2021 ergänzt wurde. Der 
Genehmigungsbescheid enthält neben der was-
serrechtlichen Genehmigung zur Erweiterung (1. 
Ausbaustufe) und zum Betrieb der mechanischen 
und biologischen Reinigungsstufen des Klärwerks 
Rosental die Befreiung vom Bebauungsverbot im 
Überschwemmungsgebiet sowie die Eignungsfest-
stellung der Anlagen.
Für das Vorhaben besteht im Ergebnis der allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalles gem. § 3c Satz 
1 i. V. m. § 3e Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Infolgedessen müssen die Verfahrensvor-
schriften der §§ 5 ff. des UVPG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 
94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1298), ergänzend berücksichtigt werden. 
Die zusammenfassende Darstellung der Umwelt-
auswirkungen und die Bewertung der Umweltaus-
wirkungen sind Bestandteil des Bescheides. Die 
Zulässigkeitsentscheidung, also der verfügende 
Teil der wasserrechtlichen Genehmigung und die 
Rechtsbehelfsbelehrung, werden gemäß § 9 Abs. 

Die Landesdirektion Sachsen hat der Kommunalen 
Wasserwerke Leipzig GmbH, Johannisgasse 7/9, 04103 
Leipzig, mit Datum vom 31. August 2023 (Gz.: 41-
8618/747/26-2022/1819873) auf Grundlage der §§ 8, 11 
Abs. 1, § 57 des Wasserhaushalsgesetzes (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 6 Abs. 3 des 
Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 
2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 
705) geändert worden ist, die wasserrechtliche Erlaubnis 
für die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus dem 
Klärwerk Rosental sowie die wasserrechtliche Erlaubnis 
für die bauzeitliche Grundwasserhaltung erteilt. Die Er-
laubnis beruht auf dem Antrag vom 7. Mai 2019, welcher 
zuletzt durch überarbeitete Unterlagen vom 28. Juni 2021 
ergänzt wurde. Die wasserrechtlichen Erlaubnisse waren 
gem. § 11 Abs. 1 des WHG vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, in 
einem Verfahren zu erteilen, das den Anforderungen 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), entspricht. 
Infolgedessen müssen die Verfahrensvorschriften der §§ 5 
ff. des UVPG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), ergänzend 
berücksichtigt werden. Die zusammenfassende Darstel-
lung der Umweltauswirkungen und die Bewertung der 
Umweltauswirkungen sind Bestandteil des Bescheides. 
Die Zulässigkeitsentscheidung, also der verfügende 
Teil der wasserrechtlichen Erlaubnisse und die Rechts-
behelfsbelehrung, werden gemäß § 9 Abs. 2 des UVPG 

2 des UVPG in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 
im Sächsischen Amtsblatt und in der Leipziger 
Volkszeitung öffentlich bekannt gemacht.
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides 
vom 31. August 2023 mit den getroffenen Inhalts- 
und Nebenbestimmungen einschließlich der Be-
gründung und der Rechtsbehelfsbelehrung liegt in 
der Zeit vom 9. Oktober 2023 bis einschließlich 23. 
Oktober 2023 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 
498 während der Dienstzeiten: Mo./Mi 8:00-15:00 
Uhr, Di./Do. 8:00-16:00 Uhr, Fr. 8:00-12:00 Uhr, zur 
allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Die Auslegung des Bescheids mit Begründung und 
einer Rechtsbehelfsbelehrung ergeht gemäß § 9 
Abs. 2 des UVPG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1298), i. V. m. § 74 Abs. 4 Satz 2 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das 
zuletzt durch Artikel 24 Abs. 3 des Gesetzes vom 
25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist.
Die Bekanntmachung ist einschließlich des Ge-
nehmigungsbescheides sowie der Begründung 
und der Rechtsbehelfsbelehrung während des 
vorgenannten Zeitraums auch auf der Internetseite 
der Landesdirektion Sachsen unter https://www.
lds.sachsen.de/bekanntmachung unter der Rubrik 
Wasserwirtschaft sowie unter http://www.uvp-
verbund.de (UVP-Portal) einsehbar. ■

Stadtplanungsamt
i.A. der Landesdirektion

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) im Sächsischen Amtsblatt 
und in der Leipziger Volkszeitung öffentlich bekannt 
gemacht. Eine Ausfertigung des Erlaubnisbescheides 
vom 31. August 2023 mit den getroffenen Inhalts- und 
Nebenbestimmungen einschließlich der Begründung 
und der Rechtsbehelfsbelehrung liegt in der Zeit vom 
9. Oktober 2023, bis einschließlich Montag, dem 23. 
Oktober 2023, in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 
während der Dienstzeiten: Mo./Mi 8:00-15:00 Uhr, Di./
Do. 8:00-16:00 Uhr, Fr. 8:00-12:00 Uhr, zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus. Die Auslegung des Bescheids mit 
Begründung und einer Rechtsbehelfsbelehrung ergeht 
gemäß § 11 Abs. 1 des WHG vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, § 9 Abs. 
2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), i. V. m. § 74 Abs. 5 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert 
worden ist. Die Bekanntmachung ist einschließlich des 
Erlaubnisbescheides sowie der Begründung und der 
Rechtsbehelfsbelehrung während des vorgenannten 
Zeitraums auch auf der Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekanntma-
chung unter der Rubrik Wasserwirtschaft sowie unter 
http://www.uvp-verbund.de einsehbar. ■

Stadtplanungsamt
i.A. der Landesdirektion

Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen über die  
wasserrechtliche Genehmigung zur Erweiterung (1. Ausbau-  
stufe) und zum Betrieb der mechanischen und biologischen  

Reinigungsstufen des Klärwerks Rosental, Gz.: 41-8618/747/27

Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen über die  
erteilten wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Einleitung von 
gereinigtem Abwasser aus dem Klärwerk Rosental und für die 

bauzeitliche Grundwasserhaltung, Gz.: 41-8618/747/27

Rußrindenkrankheit:  
Baumpflegearbeiten im  

Rosental notwendig 
Um die Sicherheit der Parkbesucherinnen und 
-besucher zu gewährleisten, erfolgen derzeit im 
vorderen und hinteren Rosental umfangreiche 
Baumpflegearbeiten. Bis zum 31. Oktober wird eine 
Fachfirma schrittweise Gefahren beseitigen; einige 
Bäume sind massiv bruchgefährdet und müssen 
deshalb auch gefällt werden. Während der Arbeiten 
werden die Wege im Rosental zeitweise gesperrt. 
Bei den regelmäßigen Baumkontrollen durch 
Leipziger Stadtförster waren zuletzt zahlreiche 
abgestorbene oder geschädigte Bäume festgestellt 
worden. Deshalb werden nun an 58 Bäumen Äste 
zurückgeschnitten oder Kronen eingekürzt. Auf-
grund der Rußrindenkrankheit sind beispielsweise 
viele Bergahorne abgestorben, diese müssen gefällt 
werden. 
Geschwächt durch die extreme Trockenheit und 
Hitze der letzten Jahre können Bäume leichter 
durch Schaderreger befallen werden. Die Ruß-
rindenkrankheit, ausgelöst durch einen Pilz, hat 
sich in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet 
ausgebreitet: Sie führt innerhalb kurzer Zeit zum 
Absterben des betroffenen Baumes. Dieser verliert 
an Festigkeit und ist stark bruchgefährdet, sodass 
ein schnelles Handeln erforderlich ist. 
Bevor geschädigte Bäume gefällt werden, begut-
achten zunächst die Fachleute der Abteilung Stadt-
forsten des Amtes für Stadtgrün und Gewässer den 
Befall – unter wissenschaftlicher Begleitung. Damit 
wird ausgeschlossen, dass durch die Maßnahme 
geschützte Tiere beeinträchtigt werden. ■

Satzungen, Verordnungen,  
Regelungen der Stadt Leipzig

www.leipzig.de/stadtrecht
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Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VgV, VOB/A und VgV, VOL/A

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

Straßen- und Gleisbau
Vergabenummer: L-66.3-2023-00490
Bezeichnung des Auftrags: Ausbau Gorkistraße in 
04347 Leipzig, TO: Straßen- und Gleisbau ■

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)
Sektionaltore

Vergabenummer: L-EB01b-2023-00589
Bezeichnung des Auftrags: BO Geithainer Str. 60 - Neu-
bau KKM-Halle (Haus D), Leistung: Sektionaltore ■

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-

verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Allgem eine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 

der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Elektro-Kleinkehrmaschinen
Vergabe-Nr.: L-EB01a-2023-00582 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 2 Elektro-Kleinkehrmaschinen 3,5t mit Kehraufbau max. 2,5 m³ ■

Parkettarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2023-00596
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Schwar-
zenbergweg 4, Modernisierung + Erweiterungsbau 
04289 Leipzig, Los 46: Parkettarbeiten ■

Sportgeräte
Vergabenummer: L-65.3-2023-00600
Bezeichnung des Auftrags: Zweifachsporthalle 
Lützner Str. 112, Neubau, 04177 Leipzig, Los 318: 
Sportgeräte ■

Sportgeräteausstattung
Vergabenummer: L-65.3-2023-00595
Bezeichnung des Auftrags: Sechsfachsporthal-
le Dösner Weg, Neubau, 04103 Leipzig, Los 612: 
Sportgeräteausstattung ■

Elektrotechnik
Vergabenummer: L-EB01b-2023-00598
Bezeichnung des Auftrags: BO Geithainer Str. 60 
- Neubau KKM-Halle (Haus D), Leistung: Elek-
trotechnik ■            

www.leipzig.de/amtsblatt

Anzeigen

Bee Gees Musical kommt nach Leipzig!
Dienstag & Mittwoch, 26. + 27.03.2024

20 Uhr, Gewandhaus Leipzig

Karten für diese Veranstaltung sind erhältlich in der Ticketgalerie,  
allen LVZ-Geschäftsstellen und unter www.ticketgalerie.de

 MASSACHUSETTS - BEE GEES MUSICAL 
lässt sein Publikum in einer mitreißenden 
musikalisch - biografischen Show mit vielen der 
Original-Musikern der Bee Gees Live-Konzerte 
an den wichtigsten Stationen dieser Ausnahme-
Band teilhaben.
Von den Anfängen der ersten Single-Veröffentli-
chung vor 50 Jahren über „To Love Somebody“ 
und „Massachusetts“ , die heiße Saturday Night 
Fever-Zeit bis zu ihrem letzten großen Album 
„You Win Again“ Ende der 80er Jahre. 
„Die erfolgreichste Familienband aller Zeiten“ 
stellt das Guinness-Buch der Rekorde fest! Die 
aus England stammenden Gibb-Brüder gründen 
sich als Pop-Band 1958 in Australien und landen 
ihre ersten Hits. 1966 geht es gemeinsam zurück 
nach Großbritannien – die Teenie-Stars sind jetzt 
schon mächtig populär. Aber das ist nur der 
Anfang: In den 70er Jahren jagt ein Welthit den 
nächsten. 1978 haben die BEE GEES zeitgleich 5 
Songs in den Top Ten der US-Charts. 
Das Musical „Massachusetts“ ist musikalisch 
authentisch und auch optisch sowie emotional 
ganz nah dran am Original – denn die Sänger 
sind auch drei Brüder. Alle großen Hits werden 
zu hören sein, die frühen Songs ebenso wie 
die späten.  
Den musikalischen Part übernehmen THE 
ITALIAN BEE GEES, bekannt aus der großen 

TV-Dokumentation „50 Jahre Bee Gees“. Die 
ambitionierten italienischen Egiziano-Brüder 
stehen in engem Kontakt mit der Familie Gibb 
und sind seit Jahren auf den Spuren ihrer gro-
ßen Vorbilder unterwegs. Weltweit haben sie 
sich bereits eine eingeschworene Fangemeinde 
ersungen und erspielt und besitzen die alleinige 
Legitimation der Gibb-Brüder, den Namen und 
das musikalische Erbe zu repräsentieren. So 
konnten die drei auch den Originalproduzenten 
und Keyboarder der  Bee Gees von 1975 bis 1982, 
Mr. Blue Weaver, für das Musical begeistern und 
natürlich auch live mit all seinem Wissen über 
die Original-Arrangements und Hintergrund-
Stories für diese Aufführungen verpflichten. 
Dazu gesellt sich auch der Schlagzeuger der 
Schaffensperiode der Bee Gees 1973-1979, Mr. 
Dennis Bryon, sowie Vince Melouney, Gitarrist 
von 1967 bis 1969.
MASSACHUSETTS erzählt Geschichte und 
Geschichten: Kurze Spielszenen, Interviews und 
Videomitschnitte führen durch die Karriere der 
Gibb-Brüder. Die Tanzszenen lassen natürlich 
besonders die Disco-Ära wieder aufleben. 
Zwei zusätzliche Sängerinnen präsentieren 
die faszinierenden Songs, die die BEE GEES 
während ihrer Karriere für große Künstlerinnen 
wie Barbra Streisand und Dionne Warwick 
komponiert haben. 

Bei Kribbeln, Brennen 
und tauben Füßen

Park-Apotheke
Apothekerin Anke Portisch

Antonienstr. 1 | 04229 Leipzig
Mo. - Fr. 08.00 - 18.00 Uhr

Bitte nutzen Sie den Parkplatz am Volkspark ggü. der Schwimmhalle.

Beratungstag*
zum Thema „Polyneuropathie“
(auch telefonisch möglich)

      Mi. 18.10.2023
Jetzt anmelden und 
Testangebot sichern!

     0341 - 2 30 45 12

*keine Diagnostik

(djd-p). Knapp 15 Pro-
zent der deutschen Be-
völkerung leiden laut 
der Deutschen Migrä-
ne- und Kopfschmerz-
gesellschaft DMKG an 
Migräne. Eine Sache 
verbindet viele Be-
troffene: Häufig haben 
sie eine niedrige Mag-
nesiumkonzentration 
im Blut. Aus der ak-
tuellen Forschung er-
geben sich daher Hin-
weise auf eine unterstützende 
Rolle von Magnesium in der 
Mi gränetherapie. In einer Stu-
die wurde deutlich, dass sich 
bei einer ergänzenden Zufuhr 
von 2 mal 300 mg Magnesium 
täglich über 16 Wochen nicht 
nur die Menge an Arzneimit-
teln klar verringerte, die zur 
Schmerzbekämpfung einge-
setzt werden musste, sondern 

dass auch die Häufigkeit der 
Migräneattacken um fast die 
Hälfte abnahm. Entsprechende 
Präparate, etwa Biolectra Ma-
gnesium, sind in verschiedenen 
Dosierungen und Geschmacks-
richtungen in der Apotheke er-
hältlich. Unter www.biolectra- 
magnesium.de kann man 
selbst kostenlos einen Magne-
sium-Check durchführen.

Hilft Magnesium bei Migräne?
Die Häufigkeit der Attacken kann bei guter Versorgung abnehmen

Foto: djd/Hermes Arzneimittel/iStock - PixelsEffect

Laut einer repräsentativen Umfrage leiden knapp  
15 Prozent der deutschen Bevölkerung an Migräne.

(djd-p). Horst Lichter geht es 
wie vielen seiner Altersgenos-
sen: Der TV-Moderator steht 
mit 61 Jahren mitten im Leben 
und achtet auf seine Gesund-
heit. Wenn im Herbst das Risiko 
steigt, sich mit der Grippe anzu-
stecken, setzt er auf den Schutz 
durch eine Impfung. Die Stän-
dige Impfkommission (STIKO) 
rät Menschen ab 60 Jahren, sich 
jährlich gegen Grippe impfen 
zu lassen, da sie ein höheres Ri-
siko für einen schweren Verlauf 
der Erkrankung haben.

Die Grippeimpfung ist fest 
eingeplant

Im vergangenen Herbst musste 
Lichter erstmals einen TV-Dreh 
absagen, so heftig war er an 
Grippe erkrankt. „Ich habe un-
terschätzt, wie schnell man sich 
ansteckt“, so der Mann mit dem 
markanten Schnauzbart. „Auf-

grund einer Corona-Erkran-
kung hatte ich die Grippeimp-
fung verpasst und die Grippe 
hat mich wirklich unerwartet 
erwischt. Für dieses Jahr habe 
ich deshalb die Impfung schon 
fest eingeplant.“ Idealerweise 
lässt man sich zwischen Ok-
tober und Mitte Dezember 
gegen Grippe impfen, doch 
auch jede spätere Imp-
fung in der Saison ist 
wichtig und sinnvoll.   

Horst Lichter per-
sönlich treffen 

Während der NoFlu-
enza Tour engagiert 
sich Horst Lichter für 
die Grippeimpfung und 
kommt im Oktober nach 
Köln, Berlin und Augs-
burg. In der NoFluenza 
Lounge können Besu-
cherinnen und Besucher 

mehr über das unsichtbare Ri-
siko der Grippeviren erfahren 
und sich Tipps holen, wie sie 
sich am besten vor einer An-
steckung schützen können. Wer 

möchte, tauscht sich vor Ort 
mit dem TV-Star über 
seine Erfahrungen aus. 
Weitere Informationen 
gibt es in der Lokalpres-

se oder unter www.
nofluenza-tour.de. 
Beratung rund um 
die Grippeimp-
fung in der Arzt-
praxis oder Apo-
theke.

Die Termine der  
NoFluenza Tour: 

Köln: 10.* / 11. Oktober  
Berlin: 19.* / 20. Oktober  
Augsburg: 30. / 31.* Oktober  

*An diesem Tag wird  
Horst Lichter vor Ort sein.
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Horst Lichter setzt auf die Grippeimpfung
„Ich habe unterschätzt, wie schnell man sich ansteckt“ 
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(djd-p). Brennen, Jucken, Rö-
tungen, Tränen, verschwomme-
nes Sichtbild und ein quälendes 
Fremdkörpergefühl: Das sind 
typische Symptome von Trocke-
nen Augen. Für die Betroffenen 
ist das sehr belastend, denn über 
unsere Augen erlangen wir etwa 
80 Prozent der Informationen aus 
der Umwelt. Dabei ist vielen Men-
schen die Ursache ihrer Beschwer-
den nicht bewusst, sie schreiben 
diese eher Allergien oder Überan-
strengungen zu. Tatsächlich aber 
leiden laut Berufsverband der 
Augenärzte 15 bis 17 Prozent der 
Menschen in Deutschland unter 
Trockenen Augen.

Ursachen Trockener Augen 
Häufige Auslöser sind lange Bild-
schirmzeiten, da sich hier die Lid-
schlagfrequenz deutlich verringert. 
Aber auch äußere Einflüsse wie 
Heizungsluft, Klimaanlagen, Käl-
te oder Kontaktlinsen begünstigen 
die Probleme. Die Erkrankung ist 
mehr als eine Befindlichkeits-
störung und sollte fachärztlich 
behandelt werden, da ansonsten 
Sehstörungen und Hornhautschä-
digungen die Folge sein können. In 
der Therapie haben sich Tränener-
satzmittel mit Hyaluronsäure aus 
der Apotheke, wie Vismed-Augen-
tropfen, bewährt. Klinische Studi-
en belegen die hohe Wirksamkeit 
der Hyaluronsäure.

Tropfen, blinzeln,  
regelmäßig lüften 

Die Hyaluronsäure verteilt sich 
gleichmäßig auf der Augenober-

fläche und bildet dort einen 
Schutzfilm, der den Tränenfilm 
stabilisiert. So kann schon ein 
Tropfen Vismed für mindestens 
zwei Stunden eine signifikante 
Linderung bewirken. Unter www.
hilfe-bei-trockenen-augen.de fin-
den sich mehr Informationen und 
wertvolle Tipps. Beispielsweise 
sollte man Innenräume regelmäßig 
lüften, auf genügend Computer-
pausen achten und bewusst öfter 
blinzeln sowie den Blick in die Fer-
ne schweifen lassen. Auch ausrei-
chendes Trinken und Spaziergän-
ge an der frischen Luft kommen 
der Augengesundheit zugute.

Dauerbelastung Trockenes Auge
Was hilft, wenn anhaltende Beschwerden ein entspanntes Sehen unmöglich machen? 
Foto: djd/TRB  
Chemedica/ 
Getty Images –  
Westend61 

Information für Ihre Apotheke:
VISMED®-Augen tropfen 
erhältlich als

20 Stück: PZN 00323393 
60 Stück: PZN 00989376 
120 Stück: PZN 10309164

Foto: djd/TRB Chemedica

AKTIV & VITAL TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

Das LEIPZIGER Amtsblatt im Internet lesen! 

www.leipzig.de/amtsblatt

Der kleine Unterschied bei der Herzgesundheit
Männer und Frauen ticken auch bei typischen Erkrankungen anders

(DJD). Der kleine Unterschied 
zwischen den Geschlechtern 
spielt zwar in vielen Bereichen 
eine immer geringere Rolle, in 
der Medizin zeigt er sich aber 
oft deutlich: So treten etwa eine 
koronare Herzkrankheit oder ein 
Infarkt bei Männern im Schnitt 
häufiger und früher auf. Das 
liegt vor allem daran, dass die 
weiblichen Geschlechtshormone 
einen schützenden Effekt haben, 
indem sie die Gefäße elastisch 
und den Blutdruck niedrig hal-
ten. Nach der Menopause geht 
dieser Schutz jedoch verloren, 
und die Frauen holen bei der 
Erkrankungsrate auf. Dann sind 
sie häufig sogar im Nachteil, da 
sie etwa an einem akuten Herzin-
farkt häufiger sterben als Männer.
 

Arginin zum Schutz 
der Gefäße

Ein Grund dafür ist, dass sich die 
Symptome bei den Geschlechtern 
unterscheiden: Der „typische“ 
Herzinfarkt mit in den Arm 
ausstrahlenden Brustschmerzen 
ist eher männlich. Bei Frauen 
zeigt sich das Ereignis eher durch 

unspezifische Symptome wie 
Rücken-, Schulter-, Kiefer- oder 
Oberbauchschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen und Atemnot. Es ist 
deshalb wichtig, mögliche Anzei-
chen zu kennen und diese ab den 
Wechseljahren noch stärker zu 
beachten. Am besten ist es aber, 
von vornherein vorzubeugen 
und Herzrisiken wie Bluthoch-
druck und Arteriosklerose zu 

minimieren. „Schutz vor Arte-
riosklerose bietet eine gesunde 
Ernährung, die vor allem viel 
Obst und Gemüse sowie Nüs-
se, Fisch und pflanzliche Öle 
enthält“, rät Apothekerin und 
Ernährungsberaterin Dr. Jutta 
Doebel. „Grundsätzlich empfeh-
le ich Frauen in den Wechseljah-
ren eine zusätzliche Einnahme 
von Arginin – idealerweise in 

Kombination mit B-Vitaminen. 
Ich habe sehr gute Erfahrungen 
mit ,Telcor Arginin plus‘ aus der 
Apotheke gemacht.“ Arginin ist 
eine natürliche, körpereigene 
Aminosäure. Aus ihr wird der 
wichtige Botenstoff Stickstoff-
monoxid (NO) gebildet, der die 
Blutgefäße elastisch hält und 
den Blutdruck senkt – mehr 
dazu unter www.telcor.de. Das 
kommt natürlich auch Männern 
mit erhöhtem Herz-Kreislauf-
Risiko zugute.
 

Gute Vorbeugung für alle
Neben gesunder Ernährung 
gehört zur Vorbeugung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
für Menschen jederlei Geschlechts 
auch regelmäßige Bewegung und 
die Vermeidung von Risikofak-
toren wie Typ-2-Diabetes oder 
Rauchen. Auf diese reagieren 
Frauenherzen übrigens empfind-
licher, da ihre feineren Gefäße 
leichter durch Ablagerungen 
blockiert werden können. Ein 
Grund mehr, sich von ungesun-
den Angewohnheiten rechtzeitig 
zu verabschieden.

Ein intaktes Herz-Kreislauf-System ist für jeden wichtig. Bis 
zur Menopause sind Frauen hier im Vorteil, danach gleichen 
sich die Risiken an. 

Foto: DJD/Telcor Forschung/fizkes - stock.adobe.com

Testosteronmangel 
kann sich negativ 

auf die Power im Job 
auswirken

(djd). Die typischen, bekannten 
Anzeichen eines Testosteron-
mangels bei Männern sind 
sexueller Natur. Es kann zu 
einer Abnahme oder sogar 
zum völligen Verlust der Libi-
do (sexuellen Lust) kommen 
sowie zu Potenzstörungen 
(sogenannte erektile Dysfunk-
tion). Was viele nicht wissen: 
Auch Symptome wie Antriebs-
losigkeit und depressive Ver-
stimmung können auftreten 
und die Leistungsfähigkeit 
sowohl im Privaten wie auch 
im Beruflichen reduzieren. 
Eine Testosterontherapie kann 
unterstützen, die Power im 
Job zurückzubringen. Mehr 
Informationen und einen 
Selbsttest findet man unter 
www.testocheck.de.
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Beschluss Nr. 09/2023 vom 14.09.2023

Die Verbandsversammlung beschließt:
I. Auf der Grundlage des Berichtes über die Abschlussprüfung für das Wirtschafts-

jahr 2022 – erarbeitet von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft vom 10. August 2023 – wird 
der Jahresabschluss des Zweckverbandes DERAWA wie folgt festgestellt:

 1. Bilanzsumme 44.286.402,63 EUR
 1.1. davon entfallen auf die Aktivseite
  - Anlagevermögen 37.601.112,19 EUR
   - Umlaufvermögen 6.651.409,26 EUR
   - Rechnungsabgrenzungsposten 33.881,18 EUR
 1.2. davon entfallen auf die Passivseite 
   - Eigenkapital 36.023.788,55 EUR
   - Sonderposten 2.096.309,80 EUR
   - Empfangene Ertragszuschüsse 4.221.590,13 EUR
   - Rückstellungen  200.248,87 EUR
   - Verbindlichkeiten  1.744.465,28 EUR
   - Rechnungsabgrenzungsposten  0,00 EUR
 2. Jahresgewinn 
 2.1. Summe der Erträge 6.232.750,04 EUR
 2.2.  Summe der Aufwendungen  5.870.425,68 EUR
II. Das Jahresergebnis von 362.324,36 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungs-

gesellschaft hat den Jahresabschluss 2022 geprüft und einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 

 „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
 An den DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung, 

Delitzsch,
 Prüfungsurteile
 Wir haben den Jahresabschluss des DERAWA Zweckverband Delitzsch-

Rackwitzer Wasserversorgung, Delitzsch, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des DERAWA Zweckverband Delitzsch-
Rackwitzer Wasserversorgung, Delitzsch, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen i. V. m. den 
einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. 
Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen i. V. m. den einschlägigen 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

 Grundlage für die Prüfungsurteile
 Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Bekanntgabe des DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung
 Verantwortung der Verbandsgeschäftsführerin für den Jahresabschluss 

und den Lagebericht
 Die Verbandsgeschäftsführerin ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-

abschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes 
vermittelt. Ferner ist die Verbandsgeschäftsführerin verantwortlich für die in-
ternen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

 Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Verbandsgeschäftsführerin 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit 
des Zweckverbandes zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

 Außerdem ist die Verbandsgeschäftsführerin verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweck-
verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Verbandsgeschäftsführerin verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

 Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den landesrechtlichen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

 Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

 Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. 

 Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbandes 
abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von der Verbandsgeschäftsführerin 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
der Verbandsgeschäftsführerin dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Ver-
bandsgeschäftsführerin angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Tätigkeit des Zweckverbandes sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Tätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Zweckverbandes.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Verbandsgeschäftsführerin 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben von der Verbandsgeschäftsführerin 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen 
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 Leipzig, 10. August 2023
 Ebner Stolz GmbH & Co. KG
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft
 Hartmut Pfleiderer  Daniel Preißler
 Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer“

III. Die örtliche Prüfung gemäß § 105 SächsGemO zum Jahresabschluss 2022 des 
DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung wurde von Dr. 
Plöger Consulting GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen und 
der Schlussbericht zum 29. Juni 2023 erstellt. Es gab keine Beanstandungen.

Beschluss Nr. 10/2023 vom 14.09.2023

Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsitzenden für das Wirtschafts-
jahr 2022 die Entlastung. 
Delitzsch, 14.09.2023 
gez. Dr.   W i l d e
Verbandsvorsitzender  
Hinweis: Jahresabschluss und Lagebericht 2022 liegen vom 12.10.2023 bis 
einschließlich 20.10.2023 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes DERAWA, 
Bitterfelder Straße 80, 04509 Delitzsch, öffentlich aus. Die Einsichtnahme ist 
montags bis donnerstags von 8 bis 15:30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr für 
jedermann möglich. 

NOTARE IN LEIPZIG

Notarin  
Carla Kühne

August-Bebel-Straße 43
04275 Leipzig

Tel.: 0341 / 3 09 11 - 0
Fax: 0341 / 3 09 11 - 11
info@notarin-kuehne.de
www.notarin-kuehne.de

Notarin
Emilia Raschke

Mozartstraße 10
04107 Leipzig

Tel. 0341 / 49 26 32 - 0
Fax: 0341 / 49 26 32 - 10
info@notarin-raschke.de
www.notarin-raschke.de

Genau hinhören – Betrug mit Anrufen von  
vermeintlichen Notarkanzleien

Immer wieder fallen Menschen 
auf Telefonbetrüger herein, wel-
che zum Abruf einer Gewinn-
summe oder für die Entlassung 
von Angehörigen aus einem 
Arrest im Voraus die Zahlung 
einer Geldsumme fordern. 
Inzwischen geben sich Betrüger 
auch immer häufiger als Notare 
oder Notarangestellte aus, um 
auf diese Weise das Vertrauen 
der Angerufenen zu gewinnen. 
Etwa gezahlte Geldbeträge sind 
dann meist endgültig verloren.

Offizieller Anschein  
durch angebliche Beteiligung 
eines Notars 
Rechtsuchende wenden sich 
an Notarinnen und Notare in 
aller Regel in Angelegenheiten, 
die ein besonderes Vertrau-
ensverhältnis verlangen. Als 
Träger eines öffentlichen Amtes 
bieten Notarinnen und Notare 
unabhängige und unparteiliche 
Vertragsgestaltung und werden 
zudem aufgrund ihrer gesetz-
lichen Pflicht zur Verschwie-
genheit auch im besonderen 
Maße als Vertrauensperson 
rechtsuchender Bürgerinnen 
und Bürger wahrgenommen. 
Die notarielle Tätigkeit gewähr-
leistet Rechtssicherheit sowie 
Rechtsfrieden und schützt 

rechtsunerfahrene Personen.
Leider ist diese besondere 
Vertrauensstellung auch Trick-
betrügern bekannt, die sich in 
verschiedenen Betrugsmaschen 
als Notar ausgeben, weiß Tim 
Hofmann, Geschäftsführer 
der Notarkammer Sachsen zu 
berichten. Die Betrügereien lau-
fen meist nach einem bestimm-
ten Muster ab. Potentielle Opfer 
erhalten in der Regel einen 
Anruf eines angeblichen Notar-
büros und sollen unter einem 
Vorwand Zahlungen leisten. 

Die vorgegebene Beteiligung 
einer Notarin bzw. eines Notars 
erzeugt dabei eine besondere 
Glaubwürdigkeit gegenüber 
dem potentiellen Betrugsopfer; 
die telefonische Kontaktaufnah-
me erschwert die Überprüfung 
der Echtheit zusätzlich.

Häufige Betrugsmaschen
In den Telefonaten täuschen 
die kriminellen Betrüger bei-
spielsweise den Anruf eines 
angeblichen Notarbüros vor, 
das über einen vermeintlichen 

Gewinn informiert. Die Ange-
rufenen werden in diesem 
Zusammenhang aufgefordert, 
Vorabzahlungen zu leisten, um 
den Gewinnbetrag ausgezahlt 
zu bekommen. Gezahlte Beträ-
ge sind dann häufig für immer 
verloren. Rechtsunerfahrene 
Bürgerinnen und Bürger wis-
sen leider häufig nicht, dass 
Notarinnen und Notare keine 
Gebühren über das Telefon 
erheben würden, sondern nur 
durch eine amtlich unterschrie-
bene Kostenrechnung, warnt 

Mittelalter-Herbstmesse 
mit JULES Fantasymarkt im 

agra- Veranstaltungsgelände Leipzig  
am 21. und 22. Oktober 2023

Auf rund 5000 m² Hallenfläche 
präsentiert sich am 21. und 22. 
Oktober 2023 im Leipziger agra- 
Veranstaltungsgelände, Halle 
1, die Mittelalter- und Fantasy 
Szene einem breiten Publikum. 
Zu dieser Herbstmesse bauen 
über siebzig Stände auf und bie-
ten mittelalterliche und fantasti-
sche Waren zum Kauf an. Hinzu 
kommen Ausstellungen von 
Steampunk- Bastlern, LARP-, 
Gothic- und Cosplay- Stände.
Wer rechtzeitig außergewöhn-
liche Weihnachtsgeschenke 
kaufen oder bei den Meistern 
direkt bestellen will, wird auf 
der „Mittelalter- Herbstmesse 
mit „Fantasymarkt JULES“ 
sicher fündig.  Das zumeist 
familiäre Publikum darf sich 
neben dem Bummel durch die 
bunten und farbenfrohen Stän-
de auch über ein abwechslungs-
reiches kulturelles Begleitpro-
gramm auf unterschiedlichen 
Bühnen freuen. Mit dabei sind 
Comedian Igor Osambesi, 
Artistin Hexe Roxana, die 
Band „Käptn Schmalfuß und 
die Sieben Generäle“ und als 
Höhepunkt am Samstagabend 
die Kultband „Coppelius“.
Wir verlosen 5 Familien-
tickets für die Mittelalter- 
Herbstmesse mit JULES Fan-
tasymarkt. Ein Familienticket 
berechtigt zum freien Eintritt 
für zwei Erwachsene und zwei 

Kinder. Senden Sie eine E-Mail 
an info@leipziger-amtsblatt.de 
mit dem Betreff „Verlosung 
Mittelalter- Herbstmesse“. 
Bitte teilen Sie uns Ihren Vor- 
und Nachnamen und Ihre 
Telefonnummer für Rückfra-
gen mit. Einsendeschluss ist 
am 17.10.2023*. Die Gewinner 
werden ausgelost und schrift-
lich benachrichtigt.
* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Informati-
onen zur Verarbeitung der Daten unter www.
madsack.de/dsgvo-info.

Hofmann. Besondere Vorsicht 
ist gerade dann geboten, wenn 
die Anrufer durch den Verweis 
auf gefälschte Internetseiten 
dieser angeblichen Notarbüros 
versuchen, zweifelnde Bürge-
rinnen und Bürger von ihrer 
Betrugsmasche zu überzeugen.
In besonders dreisten Fällen 
wird den Angerufenen vorge-
täuscht, dass nahe Angehörige, 
z.B. einen Verkehrsunfall ver-
schuldet hätten und in Arrest 
genommen worden wären. Eine 
Entlassung des Angehörigen 
sei nur bei Zahlung eines baren 
Geldbetrages möglich. Für die 
Übergabe wird die Adresse 
eines tatsächlich existierenden 
Notarbüros angegeben. Vor Ort 
erscheint dann ein vermeintli-
cher Mitarbeiter, der vorgibt, 
das Geld im Auftrag der Notarin 
bzw. des Notars in Empfang zu 
nehmen. Die Entgegennahme 
von Bargeld zur Aufbewahrung 
oder zur Ablieferung an Dritte 
ist gesetzlich untersagt und 
daher für jede Notarin bzw. 
jeden Notar berufsrechtlich 
unzulässig, weiß Hofmann. 
Auch hier dient der Vorwand 
einer Beteiligung der Notarin 
bzw. des Notars ausschließlich 
dazu, die notarielle Vertrauens-
stellung zu missbrauchen.

Foto: taa22, AdobeStock

Katharinenstraße 6
04109 Leipzig

Tel.: 0341 / 211 77 31
Fax: 0341 / 980 01 55

E-Mail: info@notar-wich.de

Notar
Christoph Wich
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■ Notrufe:  
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.116117.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Am Klinikum St. Georg, Delitzscher Str. 141, Haus 16, 04129 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 – 21:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage 09:00 – 21:00 Uhr
Kindernotfallzentrum - Praxis Claudia Fiegert
Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage 08:00 – 13:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, 
✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 22:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 22:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 22:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 22:00 Uhr 
Freitag 14:00 – 20:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 20:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch 14:00 – 22:00 Uhr  
Freitag 14:00 – 20:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 20:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer 
Eingang zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den 
Haupteingang in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im 
Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242

- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
07.10.2023
• Johannes-Apotheke, Nordstraße 21, 04105 Leipzig
• Greif-Apotheke, Riebeckstraße 9 - 11, 04317 Leipzig
• Flora-Apotheke, Merseburger Straße 92, 04177 Leipzig
• Apotheke im Sachsenpark, An der Passage 1, 04356 Leipzig
08.10.2023
• Columbus Apotheke International, 
 Dresdner Straße 63 a, 04317 Leipzig
• Sonnen-Apotheke, Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig
• Faust-Apotheke, Landsberger Straße 4, 04157 Leipzig
• Friesen-Apotheke, Lindenauer Markt 18, 04177 Leipzig
14.10.2023
• Hegel-Apotheke, Eisenbahnstraße 33, 04315 Leipzig
• Kronen-Apotheke, Wiederitzscher Straße 32, 04155 Leipzig
• Brunnen-Apotheke, Bornaische Straße 18, 04277 Leipzig
15.10.2023
• McMedi Apotheke Gohlis, Karl-Rothe-Straße 9, 04105 Leipzig
• Thomas-Apotheke, Käthe-Kollwitz-Str. 16, 04109 Leipzig
• Apotheke Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 28, 04288 Leipzig
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.aponet.de/
apotheke/notdienstsuche
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig:
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Kindernotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 42031410, E-Mail: knd@leipzig.de
Schönauer Straße 230, 04207 Leipzig
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆ 08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Jugendnotdienst 
Rund um die Uhr, Tel.: ✆  0341 4112130, E-Mail: jnd@leipzig.de
Ringstraße 4, 04209 Leipzig 
■ Frauen- und Kinderschutzhaus:
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Frauen*-Beratungsstelle LEBENSZEITEN
niedrigschwellige Beratung für Frauen, auch in Krisensituationen 
Melscher Str. 1, 04299 Leipzig, ✆ 0341/25659985, www.lebenszeiten.org 
Die. 14-16 Uhr, Mi. 14-18 Uhr, Do. 10-12 Uhr, Fr. 10-12 Uhr
■ Notruf  für Frauen:
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen: 
Scharnhorststraße 27, 04275 Leipzig, Montag bis Freitag: 16:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr geöffnet, Wochenende und feiertags: ganztägig geöffnet, 
✆ 0341 / 5 85 24 13
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Sonntag, 15:30 - 17:00 Uhr: 1. Sonntag im Monat offenes Meeting, 
auch für nicht Süchtige Kerzenscheinmeeting, Nachbarschaftszen-
trum, in der Odermann-Passage Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig

Montag, 18:00 - 19:30 Uhr: Alternative II, Heinrichstr. 18, 04317 Leip-
zig, An Feiertagen kein Meeting möglich
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr: LGBTQ + (Lesbian/Gay/Bisexuell/
Trans/Queer+) Meeting Leipzig, Rosalinde e. V., Demmeringstr. 32, 
04177 Leipzig, Sachsen Eingang im Durchgangsbereich zum Cafe 
Westen a. d. linken Seite Leipzig (Lindenau)
Mittwoch, 19:00 - 20:30 Uhr: 1. Mittwoch im Monat offenes Meeting, 
Unser Fundament, FeG im Ring-Cafe, Roßplatz 8-9 (Hintereingang 
unter der Durchfahrt), 04103 Leipzig
Donnerstag, 19:00 - 20:00 Uhr: 4. Donnerstag im Monat offenes 
Meeting, NA-Meeting, Stadtteilbüro, Karl-Heine-Straße 54, 04229 
Leipzig
Freitag, 19:30 - 21:00 Uhr: Persisches Meeting Farsi, Stadtteilbüro, 
Karl-Heine-Straße 54, 04229 Leipzig, Kontakt: farsi@na-ost.de
Freitag, 18.00 - 19.30 Uhr im „Ostbüro e.V.“ in der Riebeckstraße 1, 
04317 Leipzig
Samstag 18:15 - 19:45 Uhr:  NA Meeting, ACHTUNG! AB 22.10. SZL 
(Suchtzentrum Leipzig) Plautstr. 18, 04207 Leipzig
■ Wohnhaus für alkoholabhängige Männer: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, 04347 Leipzig, ✆ 234 19 19, 
E-Mail: zfdaltschoenefeld@sanktgeorg.de; Kontakt-Café mit Imbis-
sangebot täglich 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr, Mittwoch auch 15:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer
„Rücke“, Rückmarsdorfer Straße 5-7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 123 
4504, E-Mail: notunterbringung@leipzig.de
„Helene“, Helenenstraße 26, 04279 Leipzig, ✆ 0151 / 2713 6096 oder 
✆ 0151 / 2713 6394, E-Mail: helene.leipzig@herberge.org
■ Tagestreff für Wohnungslose „Insel“:
Plautstraße 18, 04179 Leipzig, Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 
Uhr, Sonntag u. feiertags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr, ✆ 0341 / 24 67 66 55
■ Tagestreff Ökumenische Kontaktstube „Leipziger Oase“:
Nürnberger Straße 31, 04103 Leipzig, Montag bis Freitag von 8:00 
Uhr bis 16:00 Uhr, Sonntag und feiertags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 
✆ 0341 / 2 68 26 70
■ Alternative I: (Notunterbringung wohnungsloser drogenabhän-
giger Personen), Chopinstraße 13, 04103 Leipzig, täglich ab 18:00 Uhr 
geöffnet, Wochenende und feiertags: ganztägig geöffnet,✆ 0341 / 
91 35 60, E-Mail: zfdalternative1@sanktgeorg.de
■ Alternative II: (Suchtberatungs- und -behandlungsstelle), Hein-
richstraße 18, 04317 Leipzig, Montag bis Freitag ab 9:00 Uhr geöffnet, 
✆ 0341 / 6 87 06 93, E-Mail: zfdalternative2@sanktgeorg.de
■ Alternative III: (Notunterbringung wohnungsloser drogenabhängi-
ger Personen), täglich ab 18:00 Uhr geöffnet, Wochenende und feiertags: 
ganztägig geöffnet; Braunstraße 28A, 04347 Leipzig, ✆ 0341 / 30 87 97 40, 
E-Mail: zfdalternative3@sanktgeorg.de
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge / Psychosoziale Beratung
✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22 (kostenfrei & anonym)
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.:
✆ 01 72 / 3 64 10 41, Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis 
Montag 8 Uhr 
■ Beratung für Menschen mit Behinderungen (Peer-Beratung) 
✆ 0341/ 123-6744, Mo./ Di./ Mi. 08:00-10:00 Uhr telefonisch, Do. 
14:00-16:00 im Referat, Friedrich-Ebert-Str. 19a, Zi. 03 und nach Ver-
einbarung, E-Mail: peerberatung@leipzig.de
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 09:00-12:00 Uhr und mittwochs 14:00-16:00 Uhr, 
✆ 0341 566 866 00, www.buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffent-
lich-rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen. 

HIER BEKOMME ICH HILFE!

PESCHEL NATURSTEIN
Inh. Florian Peschel - Steinmetz- und Bildhauermeister

Hauptstraße 46 • 04420 Quesitz
Termine: Tel. 01 74 / 3 23 59 02 • 03 42 05 / 5 87 91

Grabmale • Treppenanlagen • Bodenbeläge
Fensterbänke • Arbeitsplatten aus Naturstein

Sanierung • Bildhauerarbeiten und vieles mehr
NL 04435 Dölzig NL 04179 Leipzig NL 04420 Markranstädt
Frankenheimer Str. 33 Georg-Schwarz-Str. 89 Lützner Str. 63
Tel. 03 42 05 / 41 81 75 Tel. 03 41 / 4 42 49 51 Tel. 03 42 05 / 8 77 10
Mi.+Fr. 10–18 Uhr Di. 12–18 Uhr Mo.+Do. 10–18 Uhr

E-Mail: Peschel-Naturstein@t-online.de

HILFE IM TRAUERFALL

(djd-p). Der Sommer ist zwar 
vorbei, aber das ist kein Grund 
für das Ende der guten Lau-
ne. Denn jetzt ist endlich wie-
der Zeit für all die Dinge, die 
zwischen Badesee und Eiscafé 
fast vergessen wurden. Hier die 
besten Tipps von Brandt für  
Happy-Vibes im Herbst:
1. Raus zum Radeln: Sonni-
ge Herbsttage sind ideal für 
eine Radtour durch die Natur. 
Schließlich kommt man nicht so 
schnell ins Schwitzen, und das 
Licht ist einfach grandios. Pro-
viant nicht vergessen, denn am 
Ziel geht es weiter mit Tipp 2. 
2. Herbst-Picknick: Frische 
Luft macht Appetit, also De-
cke, Teller, leckeres Knäck‘it 
von Brandt, viel gute Laune 
einpacken und eine Mahlzeit 
im Freien genießen.
3. Wellness-Zeit: Der Wind 
pfeift, der Regen prasselt? Dann 

einfach das eigene Heim zur 
Wellnessoase machen: Wie wär‘s 
mit einem sanften Meersalzpee-
ling, einem Entspannungsbad 
bei Kerzenschein oder einer 
Fußmassage mit dem Igelball?
4. Movie Night mit Freunden: ge-
meinsam auf dem Sofa bei einer 
Komödie lachen, bei einem Hor-
rorfilm zittern oder bei einer Se-
rie mitfiebern – einfach herrlich.
5. Spieleabend: Um den Tisch 
versammeln, Spielbrett, Würfel 
und Karten rausholen und los 
geht‘s.

Happy-Haferknäcke  
mit Gewinn

Damit bei so viel Action die 
Energie nicht ausgeht, gehören 
die richtigen Snacks dazu. Gute 
Laune zum Anbeißen liefern 
die drei Knäck’it-Sorten von 
Brandt: Happy Hafer, Sunny 
Roggen und Lucky Sesam sind 

mit dem Superfood Hafer ge-
backen, superdünn, superkross 
und vegan. Pur oder lecker be-
legt, lassen sie sich beim Ra-
deln knuspern, beim Picknick 
genießen und mit Freunden 
snacken – mit gutem Gewissen 
und viel Geschmack. Zurzeit 
winken dazu tolle Gewinne: 
Auf jeder Aktionspackung lei-
tet ein QR-Code Knäckefans zur 
Aktionsseite, auf der drei emco 
Elektroroller NOVA und weitere 
tolle Gewinne warten.

Fünf tolle Tipps für einen Happy-Herbst
Mit Action, Wellness, Spielen und knackigen Snacks ist gute Laune garantiert

Foto: djd/Brandt/Kitreel

Movie Night mit Freunden: gemeinsam 
auf dem Sofa bei einer Komödie lachen, 
bei einem Horrorfilm zittern oder bei 
einer Serie mitfiebern.

(djd-k). Nach UN-Angaben 
benötigen aktuell mehr als 
339 Millionen Menschen huma-
nitäre Hilfe, gut 100 Millionen 
Menschen sind auf der Flucht 
vor Kriegen, Konflikten und Ver-
folgung. Mitarbeiter von Hilfs-
organisationen sind in vielen Re-
gionen weltweit im Einsatz, um 
die schlimmste Not zu lindern – 
und setzen dabei oft ihr eigenes 
Leben aufs Spiel. Um humani-
täre Hilfe auch in Kriegs- und 
Krisengebieten zu ermöglichen 
und gleichzeitig den Helfenden 
so viel Sicherheit wie möglich 
zu bieten, sind umfassende An-
strengungen notwendig.

Einsatzbedingungen  
immer schwerer

Mit dem Krieg in der Ukraine 
sind die Aktivitäten von Hilfs-
organisationen und die damit 

einhergehenden Risiken sicht-
barer geworden. Aber auch an 
vielen anderen Brennpunkten 
von Syrien bis Afghanistan hat-
ten und haben es Mitarbeiten-
de aus Hilfsorganisationen mit 
besonderen Herausforderungen 
zu tun. „Während der Bedarf 
an humanitärer Hilfe ständig 
wächst, werden die Bedingungen 
immer schwieriger. Es kommt zu 
gezielten Angriffen auf Helfen-
de, das Völkerrecht wird zuneh-
mend missachtet, der Zugang zu 
Menschen in Not wird verwehrt“, 
berichtet Manuela Roßbach,  

geschäftsführende Vorständin 
vom Bündnis „Aktion Deutsch-
land Hilft“.  Zu möglichen Lö-
sungen zählen humanitäre Kor-
ridore oder die Zusammenarbeit 
mit lokalen Akteuren.

Trainings für die Helfenden
Zusätzlich werden die Akti-
ven umfassend auf ihre Ein-
sätze vorbereitet. Den höchs-
ten Standard bildet das dabei 
sogenannte HEAT-Training 
(„Hostile Environment Aware-
ness Training“), das vom eige-
nen Verhalten in kritischen Si-
tuationen bis zu umfassenden 
Erste-Hilfe-Kenntnissen reicht. 

Unter aktion-deutschland-hilft.de  
findet sich ausführliche  

Infor mationen zur Arbeit,  
aktuellen Hilfseinsätzen und  

Spendenmöglichkeiten.

Auch Helfende brauchen Sicherheit
So wird humanitäre Hilfe in Krisen- und Kriegsgebieten organisiert

Foto: djd-k/Aktion Deutschland  
hilft/arche noVa/Bonyan

Urlaub Ostsee

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW Wohnmobile & -wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Gra昀椀ken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Bücher

VERBRAUCHERTIPPS

Anzeigenwerbung im  
Leipziger Amtsblatt!

Telefon: 0341 / 21 81 1100

DAS BESTE AUS LEIPZIG 
UND DER REGION

DAS PERFEKTE GESCHENK 
FÜR ALLE HEIMATVERLIEBTEN

Du willst wissen, 
was drin ist?  
Scanne den 
QR-Code und 
entdecke mehr!

Es ist wieder da: das Heimatpaket!  
Prall gefüllt mit 26 lokalen Produkten,  
Gutscheinen und Angeboten aus der  
Region Leipzig und Mitteldeutschland.  
Das perfekte Geschenk für Genießerinnen 
und Genießer, für die ganze Familie oder 
gute Freunde in der Ferne.

49,90€
Über 60% Rabatt bei einem Warenwert von mehr als 130,–€
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GESCHENKTIPP

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 09.10. Möckern, Gohlis-Süd, -Mitte, -Nord
08:30 - 09:15 Yorckstraße/Dantestraße
09:30 - 10:15 Breitenfelder Straße/ Ludwig-Beck-Straße
10:30 - 11:15 Landsberger Straße/Hans-Oster-Straße
12:15 - 13:00 Max-Liebermann-Straße 97 (Wertstoffhof)
13:15 - 14:00 Franz-Mehring-Straße/ Hannoversche Straße

Dienstag, 10.10. Mockau-Süd, -Nord
08:30 - 09:15 Gontardweg/Kleeweg
09:30 - 10:15 Leonhardtstraße/ Wilhelm-Busch-Straße
10:30 - 11:15 W.-Albrecht-Weg/Friedrichshafner Straße
12:15 - 13:00 Friedrichshafner Straße/Gogolstraße
13:15 - 14:00 Komarowstraße/ Otto-Heinze-Straße

Mittwoch, 11.10. Schönefeld-Abtnaundorf, Schönefeld-Ost,  
 Sellerhausen-Stünz
08:30 - 09:15 Kohlweg/Ploßstraße
09:30 - 10:15 Volksgartenstraße (Parkplatz Nähe 
 Jugendherberge)
10:30 - 11:15 Bautzner Straße/ Bertolt-Brecht-Straße
12:15 - 13:00 Geithainer Straße 13 / Wertstoffhof
13:15 - 14:00 Elisabeth-Schumacher-Straße/Weidlichstraße

Donnerstag, 12.10. Dölitz-Dösen, Lößnig, Meusdorf
08:30 - 09:15 Giebnerstraße/Johann-Adolf-Straße
09:30 - 10:15 Liechtensteinstraße/ Lobstädter Straße
10:30 - 11:15 Johannes-R.-Becher-Straße 13 (Wertstoffhof)
12:15 - 13:00 Markkleeberger Straße / Eigenheim Straße
13:15 - 14:00 Romain-Rolland-Weg/Bernadotteweg

Montag, 16.10. Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf-  
 Knautnaundorf, Rehbach
11:30 - 12:15 Am Klucksgraben / Wendeschleife
12:30 - 13:15 Rehbacher Anger (Feuerwehr)
14:15 - 15:00 Rundkapellenweg/Eythraer Weg
15:15 - 16:00 Erikenstraße (Nähe Nr. 20, Feuerwehr)
16:15 - 17:00 Ritter-Pflugk-Straße/Knuthstraße

Dienstag, 17.10. Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain
11:30 - 12:15 Kloßstraße/Barbussestraße
12:30 - 13:15 Brauereistraße/Buttergasse
14:15 - 15:00 Dieskaustraße 133 / Wertstoffhof
15:15 - 16:00 Göhrenzer Straße/Seumestraße
16:15 - 17:00 Nimrodstraße/Fasanenpfad

Mittwoch, 18.10. Lausen-Grünau, Grünau-Siedlung,   
 Kleinzschocher, Großzschocher
11:30 - 12:15 Lausener Dorfplatz
12:30 - 13:15 Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
14:15 - 15:00 Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
15:15 - 16:00 Schönauer Str./gegenüber Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
16:15 - 17:00 Dieskaustraße 133 / Wertstoffhof

Donnerstag, 19.10. Lausen-Grünau, Grünau-Mitte, -Ost
11:30 - 12:15 Straße am See/Zingster Straße
12:30 - 13:15 Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
14:15 - 15:00 Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark,  
 Höhe Garagenhof)
15:15 - 16:00 Ringstraße (Nähe Nr. 123)
16:15 - 17:00 Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren 
Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.
de oder beim ServiceTeam unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail: service-
team@srleipzig.de. ■ 

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-18.00 Uhr, Do. 10.00-
19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schad-
stoffe abgegeben werden. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Sie haben das Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0341 / 2181-5425



Ihr Team bei 
Augenoptik Findeisen
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Schnell, bequem, kompetent: Die Experten von Augenoptik Findeisen bieten digitales Augen-Screening und 
 Netzhautanalyse mit dem Rodenstock Fundus Scanner als zertifi ziertes Augenkompetenzzentrum.

MIT DIESER VORSORGE BLEIBEN 
IHRE AUGEN IN BESTFORM.

Um unser gutes Sehen – und damit ein 
großes Stück Lebensqualität – zu er-
halten, ist regelmäßige Augenvorsorge 
unverzichtbar. Denn frühzeitig ent-
deckte Auffälligkeiten können oft gut 
behandelt werden. Bei modern aus-
gestatteten Optikern wie Augenoptik 
Findeisen kann man innerhalb weniger 
Minuten aktiv vorsorgen: mit einem 
digitalen Augen-Screening.

Ab 40 wird zu einer jähr lichen 
Kontrolle geraten 

„Damit Sie auch in Zukunft perfekt mit 
Ihrer neuen Brille sehen können, ist die 
Gesundheit Ihrer Augen entscheidend. 
Bei uns profi tieren Sie vom schnellen 
und komfortablen Check Ihrer Augen-
gesundheit ohne lange Wartezeit“, so 
Optiker Tim Findeisen. 

Mit modernster 
Messtechnik 

Als Experte für biometrische Gleitsicht-
gläser verfügt Augenoptik Findeisen 
über modernste Messgeräte wie den 

Rodenstock Fundus Scanner und den 
Rodenstock DNEye® Scanner. Mit die-
sen ist es möglich, Augen umfassend 
zu vermessen und zu analysieren. So 
können Auffälligkeiten an der Netz-
haut und weitere Risikofaktoren 
frühzeitig erkannt und direkt für die 
weitere Abklärung, Diagnose und Be-
handlung an den Augenarzt weiterver-
wiesen werden.

Nur 3 Schritte zur aktiven 
Augenvorsorge

„Der Test funktioniert ohne medika-
mentöse Pupillenerweiterung“, er-
klärt Findeisen. „Wir analysieren Ihre 
Augen inklusive Augenhintergrund 
und kooperieren für die Auswertung 
mit einem Augenarztnetzwerk. An-
schließend erläutern wir Ihnen die 
Ergebnisse ausführlich und bespre-
chen das weitere Vorgehen. Auf 
Wunsch können wir Sie dann direkt zu 
einer neuen  Brille beraten, zum Bei-
spiel mit biometrisch exakten Gleit-
sichtgläsern. Machen Sie am besten 
gleich einen Termin.“ 

Anzeige

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900

Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 52 11 940

Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450

Schärfstes Sehen, einfach günstig: 

BIOMETRISCHE BRILLE
SCHON AB 19,99 € / MONAT*

Bei Augenoptik Findeisen können Sie Ihre Brille mit biometrisch exakten 
Brillengläsern vom Augenkompetenzzentrum jetzt ganz einfach fi nanzieren:

Bequeme Rate schon ab 19,99 €/Monat*

0 % Zinsen, fl exible Laufzeit

Komplettangebot inklusive Fassung, Augenglas-Bestimmung, jeglichem
 Service und jederzeit kostenlosem Sehcheck bei uns im Geschäft

*  Finanzierungs-Angebot inklusive Fassung, Augenglas-Bestimmung und Service. Flexible Laufzeit 6-36 Monate 
(bei genanntem Monatsbetrag 36 Monate Laufzeit), 0 % Zinsen, endet automatisch. Finanzierung über Gesundheitsabo24. 
Nähere Informationen im Geschäft. 

KOSTENLOSES AUGEN-
SCREENING MIT DEM 
FUNDUS SCANNER
Wir führen ein vollständiges digitales Augen-Screening*  inklusive 
Netzhautanalyse mit dem Fundus Scanner bei  Ihnen durch und 
klären Sie umfassend über die Ergebnisse auf. Auf Wunsch 
 beraten wir Sie im Anschluss zu neuen Brillengläsern, die Ihrem 
individuellen Augenprofi l exakt entsprechen.

* Ersetzt nicht den Besuch beim Augenarzt. Nähere Informationen unter www.augenoptik-fi ndeisen.de. 
Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar. Gültig bis 31.10.2023.

JETZT GUTSCHEIN EINLÖSEN
BIS 31.10.2023

www.augenoptik-fi ndeisen.de

JETZT 
TERMIN 

VEREINBAREN!

Tim Findeisen, Augenoptikermeister und Mareike Müller-Chill, Augenoptikermeisterin
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